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Hinweis der Redaktion 

Die "plausible Bildhaftigkeit hat 
dem Terminus ,Schlüsselqualifika­
tionen' zu einer Karriere verholfen, 
wie sie selten einem pädagogi­
schen Begriff widerfährt", schreibt 
Lothar Reetz in seinem Beitrag 
"Zum Konzept der Schlüsselquali­
fIkationen in der Berufsbildung" 
(S. 3) und fügt kritisch hinzu, daß 
trotz "häufiger und vielfältiger Ver­
wendung" nur "vage und recht un­
terschiedliche Vorstellungen" über 
diesen Begriff bestünden. 

W813 sich hinter diesem Terminus 
tatsächlich verbirgt, zeigt Reetz in 
einer detaillierten, theoretisch fun­
dierten und übersichtlichen Analy­
se auf. Der Autor beantwortet nicht 
nur Fragen, wie der Begriff der 
Schlüsselqualifikationen begründet 
und legitimiert werden kann und 
wie Schlüsselqualifikationen sich in 
einer Systematik einordnen lassen, 
sondern er erörtert auch Anwen­
dungsbeispiele aus Betrieb und 
Schule und diskutiert Fragen nach 
den Auswirkungen der SchlüsseI­

'qualifikationen auf Lerninhalte und 
Lernprozesse. Wegen des grundle­
genden Charakters dieses Beitrags 
hat sich die Redaktion - abwei­
chend von der üblichen Praxis -
entschlossen, diesen Beitrag in un-

• gekürzter Fassung in dieser und 
der nächsten Ausgabe der BWP zu 
veröffentlichen. 

Umfangreicher als sonst fällt in die­
ser Ausgabe auch die Berichterstat­
tung über die Arbeit des Hauptaus­
schusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (S. 27) aus. Die Erar­
beitung mehrerer Empfehlungen 
(Förderung der Berufsbildung be­
nachteiligter Jugendlicher, Gestal­
tung einer Fortbildungskonzeption 
für Sozialstationen), die Diskussion 
bildung& und institutspolitisch wich­
tiger Fragen (Konsequenzen aus 
der Realisierung des Europäischen 
Binnenmarktes 1992 für die berufli­
che Bildung; Forschungspolitische 
Grundsatzdebatte) sowie die Würdi­
gung der Arbeit des HauptaU& 
schusses der im August zu Ende ge­
gangenen 2. Amtsperiode haben 
dazu geführt, der Arbeit dieses 
Organs des Bundesinstituts ein ent­
sprechendes Gewicht in der Bericht­
erstattung dieser BWP einzuräumen. 

. :. i 
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Europäische Berufsbildung -

kein nahes, aber ein erreichbares Ziel bis zum Jahr 2oo0! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
die Perspektiven der beruflichen Bildung bis zum Jahr 2000 in einem erweiterten Europa waren das zen­
trale Thema einer Tagung, zu der sich führende Berufsbildungsforscher aus den EG-Staaten und ande­
ren Ländern im CEDEFOP, dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, in BerUn 
getroffen haben. An dieser seit 1986 regelmäßig stattfindenden Tagung der Leiter der 12 nationalen Be­
rufsbildungsinstitute, die sich als ein wichtiges wissenschaftliches und bildungspolitisches Forum der 
Berufsbildung in Europa etabliert hat, nahmen erstmals als Gäste auch der Direktor des Warschauer 
Berufsbildungsforschungsinstituts, Prof. Dr. Kaczor, der Leiter des sowjetischen Berufsbildungsfor­
schungsinstituts in Kasan, Prof. Dr. Makhmutov, sowie die stellvertretende Leiterin der internationalen 
Abteilung der Akademie der Wissenschaften in Moskau, Frau Dr. Olga Oleynikova, teil. Damit wurde 
die bereits in den Vorjahren begonnene Öffnung über die Grenzen der EG-Staaten hinaus fortgesetzt. 

Zu den dringlichsten Aufgaben, die mit Blick auf die Ausbildung und Qualifizierung bis zum Jahr 2000 
in Europa gelöst werden müssen, und die daher auch Gegenstand der Beratung in zwei der vier Ar­
beitssitzungen der CEDEFOP-Tagung waren, gehören Vereinbarungen über die Anerkennung ver­
gleichbarer bzw. gleichwertiger Berufsbildungsgänge und -abschlüsse sowie die Entwicklung wir­
kungsvoller Maßnahmen zur Qualifizierung von Ungelernten. 

Die bisherigen Schritte reichen nicht aus! 

Da sich die Berufsausbildung in den einzelnen EG-Staaten nicht nur durch die Ausbildungsvorausset­
zungen und die Organisationsformen, sondern auch durch Umfang und Dauer der Ausbildung vonein­
ander unterscheidet, sind effektivere Schritte zur gegenseitigen Anerkennung beruflicher Qualifikatio­
nen dringend vonnöten. 

Bisherige Verfahren, wie z. B. das deutsch-französische Äquivalenzabkommen, nach dem Sachverstän­
dige beider Länder die Gleichartigkeit der Ausbildungsinhalte und die Gleichwertigkeit der Prüfungs­
anforderungen entsprechender Berufsbildungsgänge prüfen, sind zu zeitaufwendig und bieten keine 
befriedigende Lösung - so konnten innerhalb von mehr als 10 Jahren lediglich 15 der rund 380 deut­
schen Ausbildungsberufe durch Rechtsverordnungen in beiden Ländern gegenseitig anerkannt werden. 

Besser wäre ein Verfahren, nach dem unterschiedliche Ausbildungsgänge, die auf vergleichbare Tätig­
keiten vorbereiten, EG-weit anerkannt werden können. Der Ausbildungsgang müßte zusammen mit der 
erworbenen Qualifikation und Berufserfahrung in einem europäischen Berufsbildungspaß beschrieben 
und registriert werden. Die Gleichstellung und Anerkennung könnten dem Inhaber nach einschlägiger 
Bewährung im Beruf bescheinigt werden. Eine solche Anerkennung durch Erwerb von Berufserfahrung 
im jeweils anderen Land würde dem ..learning by doing" ein größeres Gewicht verschaffen und die 
Freizügigkeit der Erwerbstätigen im europäischen Binnenmarkt verbessern. 

Szenario 2000: Jeder vierte Erwerbstätige ohne Ausbildung 

Wie die auf der CEDEFOP-Tagung vorgestellten Szenarien zeigen, ist in den nächsten Jahren damit zu 
rechnen, daß im Durchschnitt aller europäischen Länder 25% der auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
beschäftigten Erwerbstätigen über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Damit diese Er­
werbstätigen nicht in eine Randposition gedrängt werden, die durch Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktrisi­
ko und instabile Beschäftigung gekennzeichnet ist, sind erhebliche Anstrengungen zu ihrer beruflichen 
Qualiflzierung bzw. Nachqualifizierung erforderlich. In einem vom BIBB eingebrachten Beitrag wurden 
Erfahrungen und Vorschlage zur Diskussion gestellt, die durch motivationsfördernde Maßnahmen die 
QualifIzierungsbereitschaft verbessern können und deren Ziel ein anerkannter Berufsabschluß ist. 
Durch die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und außerbetrieblichen Trägem können die für jeden 
Lemort typischen Elemente miteinander verbunden werden: Sowohl arbeitsplatzbezogene Fertigkeiten 
und Erfahrungen als auch theoretische Grundlagen und systematische Kenntnisse, die für die Aus­
übung eines jeden Berufes erforderlich sind, können im Hinblick auf einen qualifizierten Bildungsab­
schluß miteinander verbunden und effektiv vermittelt werden. Ein derartiges, nach dem dualen System 
gestaltetes Qualifizierungskonzept hat sich in einer vom BIBE betreuten Modellversuchsreihe zur beruf­
lichen (Nach-)Qualifizierung von Erwachsenen bereits erfolgreich bewährt. 

Es grüßt Sie freundlich 

((iuwd? 
Hermann Schmidt 
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IM BLICKPUNKT 

Zum Konzept der SchlÜ5selqualifikationen in der 
Berufsbildung (Teil I) 

Lathar Reetz 

[,othar Reetz, Dr. phi!. 
Ordentlicher Professor der Erziebungswi.ssen­
schaft/Wirtschaftspadagogik an der Universit::U 
Hamburg. Geschäflsftihrender Direktor des Insti· 
tuts für Berufs- und Wirtschaftspadagogik. 

Einführung und Problem­
stellung - Zum Begriff der 
Schlüssel qualifikationen -

Interessantes Merkmal der gegen­
wärtigen Diskussion um die 
"Schlüsselqualiflkationen" ist die 
Tatsache, daß diese bisher vorwie­
gend im Zusammenhang mit be­
trieblicher Weiterbildung und be­
trieblicher Ausbildung geführt 
wird. Im Vordergrund steht dabei 
jedoch nicht die Auseinanderset­
zung mit einem Konzept von Schlüs­
selqualilikationen, das Mertens 
1974 in Form von "Thesen zur Schu­
lung für eine modeme Gesell­
schaft' I vorstellte. V ielmehr domi­
nieren pragmatische Lösungsver -
suche eines Konzepts von Schlüs­
selqualifikationen, dessen grund­
sätzliche Betrachtung nicht mehr in 
Frage gestellt wird, zumal diese 
bereits in neue Ausbildungsord­
nungen - z. B. für Metall- und Elek­
troberufe - Eingang gefunden ha­
ben (vgl. Furck/Nispel 1988), und 
als Bestandteil erfolgreicher Bil­
dungspolitik angesehen werden 
(piazolo 1987). 

In diesem Zusammenhang sind sol­
che Anzeichen durchaus ernst zu 
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nehmen, in denen den Schlüssel­
qualifikationen eine Bedeutung zu­
geschrieben wird, die geeignet ist, 
das didaktische Selbstverständnis 
bisheriger betrieblicher und schu­
lischer Berufsausbildung nachhal­
tig in Frage zu stellen (vgl. z. R 
Posth 1985; Stössel 1986, S. 44). 

Mit einer der Hauptthesen zur Pro­
grammatik der Schlüsselqualifika­
tionen wird behauptet, daß die auf­
grund des technischen und sozia­
len Wandels als dringend erfor­
derlich angesehenen Schlüssel­
qualifikationen die bisher vorherr­
schenden fachbezogenen Lernin­
halte und Lernziele der Berufsaus­
bildung in ihrer Bedeutung erheb­
lich vermindern. Erforderlich sei 
deshalb eine Neuakzentuierung 
der Lernprozesse und Lerninhalte 
in schulischer und betrieblicher 
Berufs- und Weiterbildung (vgl. 
z. B. Brater 1987, S. 128, Experten­
kommission Rheinland-Pfalz 1985). 

Angesichts dieser Anspruche und 
Aktivitäten ist die Rezeption des 
Schlüsselqualifikationskonzeptes in 
der Berufs- und Wirtschaftspäd­
agogik eher zurückhaltend verlau­
fen. Die frühe kritische Würdigung 
des Mertens-Konzeptes durch die 
Autorengruppe des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung (D El­
bers u. a. 1975) hatte bereits die 
Schwachstellen und Forschungsde­
siderate dieses Konzeptes be­
leuchtet. Kritisch war auf das Ab­
straktionsproblem (Boehm u. a. 
1984, S. 158 f.) bzw. auf das Trans­
ferproblem dieses Konzeptes hin­
gewiesen worden (Reetz 1975, 
S. 807). Gleichwohl fanden Termi­
nus und Grundidee des Konzeptes 
Eingang in das Aussagesystem der 
Berufs- und W irtschaftspädagogik, 
wie einschlägige Einführungen in 
diese Disziplin zeigen (Bunk 1982; 
Schelten 1987). Die Rezeption er­
folgte um so leichter, als in der 
Berufs- und W irtschaftspädagogik 
seit längerem grundlegende trans-

ferierbare prozeßunabhängige 
Qualifikationen gefordert wurden, 
so daß das Votum für Schlüsselqua­
lifikationen dem Inhalt nach nicht 
neu war, sondern lediglich, wie 
D Elbers u. a. treffend feststellten, 
diese Forderung auf einen äußerst 
prägnanten Begriff gebracht ha­
ben (S, 28). Ebendiese sog. Prä­
gnanz, eher die plausible Bildhaftig­
keit, hat dem Terminus "Schlüssel­
qualifikationen' 

, 
zu einer Karriere 

verholfen, wie sie selten einem 
pädagogischen Begriff widerfährt; 
er ist beliebt, zumindest akzeptiert 
bei Bildungspolitikern, Unterneh­
mern, Gewerkschaftern, Bildungs­
planem, Lehrern, W issenschaft­
lern, Ausbildern. Die gegenwärtig 
so häufige und vielfältige Verwen­
dung des Terminus Schlüsselquali­
fikation setzt dieses Konzept aller­
dings leicht dem Verdacht aus, daß 
darüber bei manchen Beteiligten 
nur vage und recht unterschiedli­
che Vorstellungen bestehen. Mit­
hin gibt es den Konsens vielleicht 
nur deshalb, weil der Begriff der 
Schlüsselqualifikationen abstrakt 
genug dafür ist, daß sich jeder sei­
ne eigenen konkreten Vorstellun­
gen dabei macht. Es wird deshalb 
gefordert: 
"Bevor auf berufsbildungspoliti­
scher Ebene curriculare Entschei­
dungen über ein revidiertes Ziel­
konzept der Berufserziehung fal­
len, bevor "Schlüsselqualifikatio­
nen" zur verbindlichen Vorgabe 
für die Ausbildung in Betrieb und 
Schule erklärt werden, sollte eine 
gründliche und vorurteilslose Auf­
klärung des Sachverhalts erfolgen, 
auf den sich die Wortführer der di­
daktischen Reform beziehen." (Za­
beck 1989) 

Bei einer solchen Bemühung um 
Aufklärung dürfte es zweckmäßig 
sein, sich zunächst einmal Klarheit 
über den Begriff der Schlüsselqua­
lifikationen zu verschaffen. 

Was also verbirgt sich hinter dem 
Begriff der Schlüsselqualifika­
Honen? 

Da es sich offensichtlich um eine 
besondere Form von Qualifikation 
handelt, ist zunächst dieser Begriff 
ins Auge zu fassen. Der Terminus 
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der Qualifikation wird vielfältig 
und in mancherlei Bedeutung ver­
wendet. Das liegt u. a, daran, daß 
er vor allem in drei theoretischen 
Kontexten eine Rolle spielt. näm­
lich im Zusammenhang mit der 
Arbeitsmarkt- und der Qualifika­
tionsforschlUlg, der Curriculumtheo­
rie und der Kompetenztheorie. In 
der einschlägigen Literatur wird zu 
Recht darauf aufmerksam ge­
macht, daß der Qualifikationsbe­
griff ein "relationaler" Begriff ist, 
d. h. er definiert sich in der Bezie­
hung zwischen dem Individuum 
und seiner situativen Umwelt (Beck 
1980). Der Begriff der Schlüssel­
qualilikationen läßt sich modellhaft 
darstellen, wenn man sich "Per­
son" einerseits und "Situation" an­
dererseits jeweils entgegengesetzt 
auf den Polen einer Achse zuge­
ordnet vorstellt. Die Verbindung 
zwischen "Person" und "Situation", 
zwischen Individuum und Umwelt 
wird hergestellt durch das Han­
deln im Sinne einer Einheit von 
Denken und Tun (vgl. Dulisch 1986, 
S. 1181.). 

In dem Maße, in dem das Individu­
um in der Lage ist, sich mit der Si­
tuation handelnd aueinanderzuset­
zen, sie zu gestalten, zu bewältigen, 
erlangt die Person Handlungsfä­
higkeit. Besitzt diese Handlungsfa­
higkeit einen gewissen Grad von 
Reife und einen abgrenzbaren si­
tuativen Bezug, sprechen wir von 
"Qualifikation". Im Kontext der 
Arbeitsmarkt- und der Qualifika­
tionsforschung begrenzt sich die­
ser Qualifikationsbegriff auf das 
vom Arbeitsmarkt nach gefragte 
Leistungspotential. das zur Bewälti­
gung bestimmter beruflicher Situa­
tionen erforderlich ist. Allerdings 
darf Qualifikation dabei nicht zu ei­
ner bloß statischen Eigenschaft 
der Person werden. 

Vielmehr erweist sich das Vorhan­
densein von Qualifikation immer 
erst und immer wieder neu in der 
Beziehung zu konkreten Arbeitsan­
forderungen, also durch "Einsetz­
barkeit" der Person und damit 
durch Verwertbarkeit ihres Lei­
stungspotentials. In dem Maße, in 
dem konkrete berufliche Anforde­
rungen sich wandeln, können auch 
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berufliche Qualifikationen sich ver­
ändern: 
- sie "veralten", wenn sie nicht 

mehr verwertbar erscheinen 
und nicht mehr gesellschaftlich 
belohnt werden; 

- sie sinken im Wert, wenn ihre 
Verwertbarkeit z. B. durch kon­
kurrierende Arbeitsmittel, die 
billiger sind, ersetzt wird. Es 
kann aber auch sein, 

- sie steigen im Wert, weil z. B. Be­
darfsänderungen eingetreten 
sind. 

Die damit angedeuteten Spannun­
gen und Diskrepanzen zwischen 
dem beruflichen Leistungspoten­
tial, den Qualifikationen, und den 
tatsächlichen aktuellen Qualifika­
tionsanforderungen können erheb­
liche soziale Folgen haben, wie z. B. 
Arbeitslosigkeit bzw. sozialen Ab­
stieg. Andererseits sind derartige 
Diskrepanzen zwar vorwiegend, 
aber nicht allein durch Markt- und 
Produktionswandlungen etwa auf­
grund der neuen Technologien 
und ihrer organisatorischen Folgen 
bestimmt. V ielmehr können solche 
Diskrepanzen vor allem dann ver­
mindert werden, wenn die Qualifi­
kationen einerseits flexibel genug 
sind für wechselnde Anforderun­
gen und wenn sie andererseits dar­
über hinaus eine Mitgestaltung die­
ser Anforderungen erlauben. 

Genau in diese Richtung zielt das 
Konzept der Schlüsselqualifikatio­
nen. Auf der "Skala" zwischen 
"Person" und "Situation" rückt es 
den Schwerpunkt der Qualifikation 
ab von den konkreten spezialisier­
ten Berufsanforderungen und ver­
lagert ihn hin zum Zentrum der Per­
sönlichkeit. 

Schlüsselqualifikationen wie "Ent­
scheidungsfähigkeit' " "Kommuni­
kationsfähigkeit" oder "Fähigkeit 
zur selbständigen Arbeitsgestal­
tung' , machen dies deutlich. Curri­
culumtheoretisch handelt es sich 
hier um Lernziele mit hohem Grad 
von Allgemeinheit und Komplexi­
tät. Kompetenztheoretisch gesehen 
bezeichnen Schlüsselqualifikatio­
nen die allgemeine Fähigkeit, kon­
krete Handlungen (als Tun, Spre­
chen, Denken) situationsgerecht je-

weils neu zu generieren (erzeugen) 
bzw. zu aktualisieren. 

Schlüsselqualifikationen bezeich­
nen also gegenüber den bisheri­
gen normativen Vorgaben der Be­
rufsausbildung durch 

"
Kenntnis­

se", 
"
Fertigkeiten und Fähigkeiten" 

eine höhere Form beruflicher 
Handlungsfähigkeit. 

Diese wird mithin 
- eher persönlichkeitsbezogen als 

situationsbezogen definiert, 
- sie ist hinsichtlich ihrer Reich­

weite eher allgemein und situa­
tionsunabhängig als spezifisch 
und situationsgebunden, 

- schon die Formulierung, wie z. B. 
"Problemlösungsfähigkeit' ' 
oder "Kommunikationsfähig­
keit

"
, läßt darauf schließen, daß 

Schlüsselqualifikationen eher 
abstrakt als konkret formuliert 
werden, in der Abstraktionshier­
archie also höher angesiedelt 
sind, 

- bzw. daß sie im Umfang eher 
komplex als einfach strukturiert 
sind, also z. B. nicht nur die Ebe­
ne der Ausführung, sondern 
auch die der Planung und Kon­
trolle umfassen. 

Damit taucht nun zugleich aber die 
Frage auf nach dem Verhältnis die­
ser persönlichkeitsbezogenen, si­
tuationsübergreifenden, abstrak­
ten und komplexen Schlüsselquali­
fikationen zu den bisher vorherr -
sehenden arbeitsplatzbezogenen 
fachwissenschaftlich orientierten 
Qualifikationen. Ferner wäre zu fra­
gen, wie denn die Lernprozesse 
beschaffen sein müßten, um den 
Erwerb von Schlüsselqualifikatio­
nen zu begünstigen. 

Ich gehe diesen Fragen nach und 
suche sie zu beantworten, indem 
ich 
- zuerst Ansätze zur Begründung 

und Legitimation von Schlüssel­
qualifikationen darstelle, 

- sodann zur Systematisierung von 
Schlüsselqualifikationen in vor­
liegenden Ansätzen und Kon­
zepten Stellung nehme und 

- Beispiele für die Bedeutung und 
Realisierung des Konzeptes der 
Schlüsselqualifikationen in Be� 
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trieb und Schule erörtere; diese 
Erörterung soll hinführen 

- zur Kernfrage der didaktischen 
Bedeutung von Schlüsselqualifi­
kationen hinsichtlich der Verän­
derung von Lerninhalten und 
Lernprozessen in schulischen 
und/ oder betrieblichen Lernor­
terr. 

Zur Begründung und 
Legitimation von Schlüssel­
qualifikationen 

Das Argument der mangelnden 
Prognostizierbarkeit konkreter An· 
forderungen - das Mertens-Kon­
zept in der berufs- und wirtschafts­
pädagogischen Diskussion -

In seinem 1973/74 veröffentlichten 
Plädoyer für ein Konzept von 
Schlüsselqualifikationen geht Mer­
tens davon aus, daß die Bildungs­
planung kaum auf verläßliche Be­
funde der Qualifikationsforschung 
sowie der Arbeitsmarkt- und Be­
rufsforschung zurückgreifen könne, 
da die auf dieser Forschung auf­
bauende Prognostik mit erhebli­
chen Mängeln behaftet sei. Er will 
deshalb die "Anpassungsfähigkeit 
an nicht Prognostizierbares selbst 
zum Angelpunkt bildungsplaneri­
scher Entscheidung" machen 
(Mertens 1974, S, 39). Mertens stellt 
die These auf, "daß das Obsolenz­
tempo (ZerfaHzeit, Veraltenstempo) 
von Bildungsinhalten positiv mit ih­
rer Praxisnähe und negativ mit ih­
rem Abstraktionsniveau korre­
liert' '. Er plädiert deshalb für 
Schlüsselqualifikationen, nämlich 
,,solche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, welche nicht un­
mittelbaren und begrenzten Bezug 
zu bestimmten disparaten prakti­
schen Tätigkeiten erbringen", son­
dern sich für eine große Zahl von 
Positionen und Funktionen zum 
gleichen Zeitpunkt und für die Be­
wältigung einer Sequenz von meist 
unvorhersehbaren Änderungen 
von Anforderungen im Laufe des 
Lebens eignen (Mertens 1974, 
S. 39f.). Die Sicherung von Flexibili­
tät angesichts ungesicherter Pro­
gnosen soll erfolgen anhand von 
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4 Typen von Schlüsselqualifikatio­
nen, nämlich 

- Basisqualifikationen als Qualifi­
kationen höherer Ordnung mit 
vertikalem Transfer auf speziel­
le Wissens- und Anwendungs­
gebiete. Sie liegen vor allem auf 
dem Gebiet der Denkschulung. 
Beispiel: logisches Denken. 
Lehrstoffbeispiel: formale Logik 

- Horizontalqualifikationen sichern 
eine möglichst effiziente Nut­
zung der Informationshorizonte 
der Menschheit (Informationen 
über Informationen). Lehrstoff­
beispiel: Bibliothekskunde 

- Breitenelemente sind solche 
speziellen Kenntnisse, die so be­
deutsam zu sein scheinen, daß 
sie wie etwa Lesen und Schrei­
ben heute bereits zu den Allge­
meinbildungserfordemissen 
zählen, Lehrstoffbeispiel: Meß­
technik 

- Vintagefaktoren sind solche Bil­
dungsinhalte, die durch Innova­
tionen entstandene Bildungsdif­
ferenzen zwischen den Genera­
tionen aufheben sollen. Lehr­
stoffbeispiel: Programmiertech­
niken. 

Die alsbald einsetzende Kritik be­
zog sich u, a. (vgl. D Elbers et. a1. 
1975) auf Art und Form der Inhalte, 
da die angestrebten Schlüsselqua­
lifikationen offenbar nicht an kom­
plexen Arbeitsaufgaben und ohne 
Bezug auf den Produktionsprozeß 
"an abstrakten Lehrgegenstän­
den" wie 

"
formale Logik, Netzplan­

technik, Semantik etc. vermittelt 
werden" sollten (Boehm et. a1. 1974, 
S. 1 58 f.). In diesem Zusammenhang 
wurde besonders auf die sich da­
mit verschärfende Problematik des 
Transfers derartigen Wissens auf 
konkrete berufliche Situationen 
verwiesen (Reetz 1976, S. B07f.), 

Andererseits nahm G Kutscha das 
Mertens-Konzept zustimmend in 
seine differenziert vorgetragenen 
"Bedingungsanalysen' 

, 
zur Ent­

wicklung eines wissenschaftsorien­
tierten 

"politisch-äkonomischen 
Curriculums" (Kollegstufen-Modell 
NW) auf. Mit Bezug auf Befunde 
der Substitutions-, Mobilitäts- und 
Flexibilitätsforschung stellt Kutscha 

fest, daß die Orientierung an "fach­
lich grundlegenden Schlüsselqua­
lifikationen' 

, 
in kaufmännischen 

Ausbildungsberufen besonders 
günstig seien. Deswegen liege die 
These nahe, daß durch "gezielte 
Konzentration der Ausbildung auf 
berufsübergreifende Qualifikations­
akzente Disposition und fachliche 
Eignung zur Mobilität positiv be­
einflußt werden könnte" (Kutscha 
1976, S. 80). Teilt man diese Prä­
missen, gewinnt die Option für 
ein (wirtschafts-}wissenschaftliches 
Curriculum in der (kaufmänni­
schen) Berufsausbildung an Plausi­
bilität. 

Demgegenüber ist jedoch die ge­
genWärtige Diskussion um die 
Schlüsselqualifikationen gerade 
dadurch gekennzeichnet, daß sie 
nicht mit wissenschaftsorientier -
tem, sondern mit handlungsorien­
tiertem Lernen in Verbindung ge­
bracht wird. 

Veränderungen des 
Beschäftigungssystems 
In gegenwärtigen Begründungen 
für die Bedeutung von Schlüssel­
qualifikationen wird der Gesichts­
punkt mangelnder Prognostizier­
barkeit nicht mehr betont. V iel­
mehr werden gerade mit Bezug auf 
Befunde der Qualifikations- und 
Berufsforschung neue Veränderun­
gen und Entwicklungen im Be­
schäftigungssystem zum Anlaß ge­
nommen, die Aus- und Weiterbil­
dung an einem Konzept von Schlüs­
selqualifikationen zu orientieren. 
Diese Veränderungen betreffen 
vor allem Tätigkeits- und Anforde­
rungsveränderungen auf Grund 
des Wandels von Marktstruktionen 
und der Einführung der neuen 
Technologien sowie die teilweise 
damit verbundenen organisatori­
schen Veränderungen in den Be­
trieben, Einschlägige Untersu­
chungen wie die von KernlSchu ­
marm (1984) und von Baethge / 
Oberbeck (1986) belegen Verände­
rungen der betrieblichen Organi­
sations- und Arbeitsstrukturen weg 
von stark arbeitsteiligen und hin zu 
mehr funktionsintegrativen und 
ganzheitlichen Formen. Im gewerb­
lichen Bereich führen demnach 
veränderte Produktionskonzepte 
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zur Veränderung der qualitativen 
Bedeutung menschlicher Arbeits­
leistung. Es wird von einem neuen 
Typus des Produktionsfacharbei­
tels gesprochen (vgl. Stratmann 
1987. S. 9, Kern/Schumann 1984, 

S. 19). 

Ähnlich der These Kern/Schu­
manns vom "Ende der Arbeitstei­
lung" beschreiben Baethge/Ober­
beck in bezug auf die Zukunft des 
Angestellten den "Abschied vom 
Taylorismus". Im Unterschied zur 
bisherigen Form bloß substitutiver 
Rationalisierung hat die Einführung 
der neuen Technologien dennoch 
eme ,,systemische Rationalisie­
rung" zur Folge, die eine neue Stu­
fe in der Entwicklung von Büroar­
beit darstellt (Baethge/Oberbeck, 
S, 27). Aus systemischer Rationali­
sierung und unmittelbarem EDV­
Einsatz resultiert eine veränderte 
Handlungsstruktur qualifizierter 
Sachbearbeitung. 

Um dieser Handlungsstruktur kauf­
männisch-verwaltender Sachbear­
beitung entsprechen zu können, 
bedarf es eines professionellen 
Verhaltensstils, der z. R für alle un­
mittelbar am Markt operierenden 
Angestellten - "durch die zeitliche 
Verdichtung von Entscheidungs­
prozessen und durch eine Zunah­
me zweckgerichteter offensiver 
Kommunikation mit Kunden 
und loder Lieferanten geprägt" 
sei. "Seine Beherrschung ist ab­
hängig von guten Fachkenntnissen, 
einer hohen intellektuellen Flexibi­
lität im Umgang mit wechselnden 
Situationen, ausgeprägten analyti­
schen Fähigkeiten zur Interpreta­
tion von Informationen und einer 
differenzierten sozial-kommunikati­
ven Kompetenz." (Baethge/Ober­
heck 1986, S. 290). 

In berufssoziologischen Befunden 
wird des weiteren darauf hinge­
wiesen, daß die organisatorischen 
Veränderungen zu einer Verlage­
rung von Entscheidungskompeten­
zen auf die unteren Hierarchieebe­
nen führe, so daß hier neben neu­
en arbeitsprozeßbezogenen vor al­
lem neue soziale Fähigkeiten der 
Mitarbeiter verlangt würden. 
Schließlich werde in diesen neuen 
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Organisationsformen sehr viel stär­
ker als vorher die Fähigkeit zu auto­
nomem Handeln, zu selbständiger 
Problemlösung erforderlich wer­
den (M. Brater 1987, S. 130f.). Auf­
grund der Befunde wird eine 
"Neuorientierung der Berufsbil­
dung" für notwendig gehalten, in 
der neben dem berufsfachlichen 
Kern solche Ausbildungsinhalte 
wichtig seien, die "zu Flexibilität, 
Mobilität, Beherrschung und Ge­
staltung von Veränderungsprozes­
sen befähigen" (Benteler IFricke 
1988, S. 69). 

Auch aus der Perspektive betriebs­
wirtschaftlicher Pexsonalentwick­
lung erhalten derartige Schlüssel­
qualifikationen eine besondere Be­
deutung. Die Betriebe sind, je 
mehr die Personalkosten zuneh­
mend Fixkostencharakter tragen, 
darauf angewiesen, daß die vor­
handenen Mitarbeiter lernfähig 
und flexibel sind und sich in wech­
selnde Arbeitsgruppen einfügen. 
Flexibilität, Arbeitsmotivation, Lei­
stungsbereitschaft und Koopera­
tionsfähigkeit sind Kompetenzen, 
die mindestens als ebenso bedeut­
sam erachtet werden wie die be­
rufsfachlichen Qualiftkationen. Die 
Flexibilisierung des sog. Humanka­
pitals ist eine wichtige Maxime ge­
genwärtiger personalwirtschaftli­
cher und ausbildungsstrategischer 
Konzepte (Meyer-Dohrn 1986, S. 18ff.; 
Koeder 1Stein 1988). 

Pädagogische Begründungen aus 
der Pexspektive des Individuums 
In der Diskussion um die Schlüssel­
qualifikationen sind die Ansätze 
zur Begründung und Legitimation, 
die aus der Perspektive des M­
beitsmarktes und der beruflich-be­
trieblichen Anforderungen argu­
mentieren, vorherrschend. Be­
gründungen für Schlüsselqualifika­
tionen, in denen aus der Perspekti­
ve des Individuums und seiner Bil­
dungsansprüche argumentiert 
wird, scheinen in der gegenwärti­
gen Diskussion eine untergeordne­
te Rolle zu spielen. Im Gegensatz 
dazu war in der Bildungsdiskussion 
zu Anfang der 70er jahre der Bil­
dungsanspruch des Individuums 
die entscheidende Argumenta­
tionsfigur auch im Zusammenhang 

mit Begründungen und Postulaten, 
die eine ähnliche Zielsetzung wie 
das Konzept der Schlüsselqualifi­
kationen aufweisen. So formuliert 
der Deutsche Bildungsrat im Struk­
turplan 1970 im Kontext von allge­
meinem und beruflichem Lernen, 
daß der einzelne über seine spe­
zialisierte Tätigkeit in der Berufs­
welt hinaus über allgemeine Fähig­
keiten verfügen soll, die zur Er­
kenntnis von Zusammenhängen "zu 
selbständigem Handeln, zu Koope­
ration und Verantwortung führen 
sollen" (Deutscher Bildungsrat 
1970, S. 35). In bezug auf die Lern­
zielproblematik wird für das Indivi­
duum ein ausgewogenes Verhält­
nis von fachlichen und nichtfachli­
ehen, allgemeinen Lernzielen ge­
fordert (problemlösendes Denken, 
selbständiges und kritisches Den­
ken, intellektuelle Beweglichkeit, 
kulturelle Aufgeschlossenheit, Aus­
dauer, Leistungsfreude, Sachlich­
keit, Kooperationsfähigkeit, soziale 
Sensibilität, Verantwortungsbe­
wußtsein und Fähigkeit zur Selbst­
verantwortung) (Deutscher Bil­
dungsrat 1970, S. 83f.). Diese Pro­
grammatik hat in der Folgezeit in 
der Praxis der Berufsausbildung 
allerdings nur vereinzelt einen an­
gemessenen Niederschlag gefun­
den. V ielmelu dominiert seit den 
70er jahren in Berufsschulen und 
auch in der betrieblichen Ausbil­
dung die Programmatik der Lern­
zielorientierung. Mit ihr ist u. a. die 
Tendenz verbunden, Ausbildungs­
und Unterrichtspraxis auf dem Ni­
veau "atomistischer" Wissensre­
produktion festzuschreiben und in 
beziehungslose Theorie-Praxis-Tei­
le zu spalten (Kutscha 1980, S. 495f.; 
Lennartz 1984; Reetz/Seyd 1983). 
Ein Reformansatz zur Verbreite­
rung der Basis für das Erlernen be­
ruflichen HandeIns wie der der be­
ruflichen Grundbildung hat sich 
letztlich nicht voll durchsetzen kön­
nen; weniger aus didaktischen 
Gründen als aus interessenpoliti­
schen Gründen der Erhaltung der 
"Verfügungsmacht über das Quali­
fikationsprofil ... der jugendli­
chen" (Wiemann 1983, S. 120; vgl. 
Koll 1981, S. 21310. 

Der berufspädagogisch wohl be­
deutendste Reformsatz der 70er 

BWP 5/89 



Jahre, der auch in der Gegenwart 
fortwirkt (Cromme et. a1. 1988), das 
Kolleg-Stufen-Modell Nordrhein­
Westfalen, intendiert u. a. eine auf 

Allgemeinbildung gerichtete Er­
weiterung der Berufsbildung 
durch Wissenschaftsorientierung, 
die die (ldeologie-)Kritik wissen­
schaftlicher Ergebnisse und Me­
thoden mit einschließt. In der Be­
rufsbildung geht es dabei auch um 
die Entwicklung kognitiver Instru­
mente . .. , um die Ausbildung fle­
xibler kognitiver Strukturen, wel­
che Produktivität und Kreativität 
ermöglichen sollen (Kollegstufe 
NW 1972, S. 26). Die hier ange­
strebte Verbindung von Beruflich­
keit und Wissenschaftlichkeit eröff­
net die Chancen zum Erwerb höhe­
rer kognitiver Kompetenz. Damit ist 
aber auch das Risiko verbunden, 
daß der Kompetenzerwerb durch 
unangemessenen Umgang mit 
dem 

"
Sprachspiel" Wissenschaft 

behindert wird, Dies zeigen gera­
de die didaktisch-sprachkritischen 
Untersuchungen zu den Wirt­
schaftswissenschaften und ihrer 
Verwendung im Unterricht (Kroe­
ber-Riehl 1972; Reetz/Witt 1974; 
Reetz 1976; Kutscha 1976 S. 1071.). 

In dieser Zielsetzung höherer ko­
gnitiver Kompetenz besteht eine 
partielle Übereinstimmung mit der 
des Schlüsselqualifikations-Kon­
zepts. Doch das Kollegstufenmodell 
erstrebt über Wissenschaftsorien­
tierung vor allem die Gleichwertig­
keit beruflicher und herkömmlich 
(allgemeiner) gymnasialer Bildung 
und gerät damit in die Auseinan­
dersetzung kontroverser bildungs­
und interessenpolitischer Kräfte. 

Demgegenüber erfreut sich das 
Konzept der Schlüsselqualifikatio­
nen allgemeiner Zustimmung. Dies 
wohl vor allem auch, weil ihm we­
gen seiner arbeitsmarktpolitischen 
Herkunft im Unterschied zur bil­
dungspolitischen Zielsetzung der 
70er Jahre das Moment der (Ideo­
logie-)Kritik fehlt. Denn bei den 
Bemühungen, berufliche Bildung 
aus funktionalistischer Verengung 
zu lösen und fachliche mit allge­
meinen Lernzielen zu verbinden, 
wurde in den 70er Jahren häufig 
auf die Ideologiekritik von Haber-
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mas und seine Interessenlehre zu­
rückgegriffen (vgl, Leu 1978). Die 
Thematisierung des technischen 
praktischen und emanzipatori­
schen Erkenntnisinteresses in der 
(Berufs-)Pädagogik geriet alsbald 
zu einer polarisierenden Gegen­
überstellung von technischem In­
teresse mit dem ihm zugeordneten 
zweckrationalen Handeln und 
emanzipatorischem Interesse mit 
dem auf Kritik reduzierten kommu­
nikativen Handeln. Vernachlässigt 
wurde das "praktische Erkennt­
nisinteresse" ; "denn wer sich fort­
an auf Habermas berief, meinte 
durchweg das emanzipatorische 
Erkenntnisinteresse". (Lange 1982, 
S. 738). Dies fand seinen Nieder­
schlag im Prinzip der Kritik, das in 
Form "allgemeiner" Reflexions­
und Kritikfähigkeit eine Art über­
geordneter Instanz für "bloß" be­
rufliche, technisch-fachliche Quali­
fikationen bilden sollte. 

Damit wurde dem Allgemeinen 
eine mehr komplementäre Funk­
tion zugewiesen, Vernachlässigt 
wurde der Gedanke, daß doch ge­
rade auch fachliche Qualifikation 
als das "Besondere" einen wesent­
lichen Beitrag zur Kompetenzweite 
und zu deren Qualität und Komple­
xität leisten könne (Leu 1978, S. 32; 
vgl. dazu auch Witt 1982, S. 766ff.). 
Insofern verstellt die Konzeptuali­
sierung des Verhältnisses von 
Berufs- und Allgemeinbildung 
nach der abstrakten (Gattungs-)In­
teressenlehre von Habermas leicht 
den Zugang zum konkreten berufli­
chen Handeln und seinen Genera­
lisierungsmöglichkeiten. Als ange­
messener mag daher ein hand­
lungsbezogenes Konzept anzuse­
hen sein, in dem fachliche auf all­
gemeine, praktische auf theoreti­
sche Kompetenzen zu beziehen 
sind (Leu 1978, S. 32f.). 

Die 
"

bewußte Handlungsfähigkeit" 
des Auszubildenden gegenüber 
bloßer Funktionsfähigkeit betont 
auch Brater in seinen Diskussions­
beiträgen, in denen er davor warnt, 
die , ,Anforderungen des Beschäfti­
gungssystems' 

, 
- "ohne Vermitt­

lung über ein Bildungs- bzw. Per­
sönlichkeitskonzept zu Zielen und 
Aufgaben des Bildungssystems zu 

machen" (Brater 1983, S. 37). Er ist 
einer der wenigen in der gegen­
wärtigen Diskussion um die Schlüs­
selqualifikationen, die pädago­
gisch aus der Perspektive des Indi­
viduums argumentieren, zu denen 
aber auch jene gezählt werden 
können, die berufliche Mobilität 
zur Leitmaxime berufsbildender 
Maßnahmen erheben (vgl. z. S, De­
dering 1978; KaU 1981), Die Bedin­
gungen des Beschäftigungssy­
stems für die Persönlichkeitsent­
wicklung werden dabei von Bra­
ter besonders optimistiSCh gese­
hen. Er stellt sein betriebspädago­
gisch erprobtes Konzept zur Erlan­
gung von Schlüsselqualifikationen 
in den Zusammenhang individuel­
ler Persönlichkeitsbildung. Demzu­
folge verlangen die Arbeitsverhält­
nisse heute ganz konkret eine "Ent­
faltung der Persönlichkeit

"
, eine 

"
Entwicklung autonomer Hand­

lungsfähigkeit, V ielseitigkeit" und 
"moralischer Reife" als konstitutive 
Elemente dessen, was heute real 
Persönlichkeit sein kann, Allerdings 
müsse die Ausbildung pädago­
gisch bewußt und gezielt im Sinne 
der neuen Aufgaben und Lern­
möglichkeiten umgestaltet werden; 
es sei geradezu die historische 
Aufgabe des Ausbildungswesens 
und der Berufspädagogik "jene 
perspektivenreiche Bildungschan� 
ce nicht ungenutzt verstreichen zu 
lassen, die sich gegenwärtig aus 
dem Beschäftigungssystem bietet". 
Deshalb sei es erforderlich, daß 
sich die Berufsbildung in der Pra­
xis von zahlreichen traditionellen 
Fixierungen löse, insbesondere 
"von ihrer Bindung an die fachli­
chen Lernzielkataloge der Berufs­
bilder". (Brater 1987, S, 1 34), Es ge­
he darum, eine relativ breit ange­
legte selbständige berufliche 
Handlungsfähigkeit zu vermitteln, 
"dieses übergeordnete Lernziel 
der beruflichen Bildung schließt 
bei genauer Prüfung nicht nur eine 
,ganzheitliche' Bildung der kogniti­
ven, affektiven und sensomotori­
schen Kräfte ein, sondern ebenso 
soziales Lernen und die Förderung 
politischen Bewußtseins". (Brater 
1987, S. 135). 

Interessant ist in diesem Ansatz be­
sonders, daß hier mit dem Konzept 

7 



IM BLICKPUNKT 

der Persönlichkeitsentwicklung 
ausdrücklich am neuhumanisti­
schen Bildungskonzept angeknüpft 
wird: Durch pädagogische Gestal­
tung von Lernen und Arbeiten soll 
ein Konzept von Schlüsselqualifika­
tionen als Persönlichkeitsbildung 
realisiert werden. Es fragt sich je­
doch u. a., ob die von Brater unter­
stellte Konvergenz betrieblicher 
und pädagogischer Intentionen 
der Realität entspricht. 

Zur Systematisierung von 
Schlüsselqualifikationen 

Es sollte jedoch an dieser Stelle 
nicht vergessen werden, daß der 
auf W. v. Humboldt sich berufende 
Versuch, individuelle Ansprüche 
der Persönlichkeitsbildung gegen­
über den Zwecken gesellschaftli­
cher Institutionen durchzusetzen, 
eines der dominanten Themen und 
Motive der Berufs- und Wirt­
schaftspädagogik seit ihrer Entste­
hung ist. Der Boden ist demzufolge 
bereitet für Anregungen, das Kon­
zept der Schlüsselqualifikationen 
mit dem der Persönlichkeitsent­
wicklung zu verbinden. 

Besonderes Merkmal der Schlüs­
selqualifikationsdebatte ist es, daß 
die Schlüsselqualifikationen Je­
weils nicht als einzelne Qualifika­
tionen, sondern als Qualifikations­
kataloge bzw. Lernzielsysteme dis­
kutiert werden. Es wäre nun inter­
essant zu wissen, ob diesen Syste­
men nur ordnende und aufzählen­
de Funktion zukommt oder ob in 
ihnen nicht die Grundidee der 
Schlüsselqualifikationen zum Aus­
druck kommt, nämlich Ganzheit 
und Geschlossenheit im Bildungs­
prozeß. In der Tat werden solche 
Ansprüche auf Geschlossenheit 
sichtbar. Dabei sind neben vorwie­
gend pragmatisch aufzählenden 
Katalogen vor allem zwei Varianten 
der Systematisierung von Schlüs­
selqualifikationen zu unterschei­
den, nämlich solche, die mehr aus 
der Perspektive der Diskussion um 
die neuen Technologien und der 
Qualifikationsforschung mit ent­
sprechenden Modellversuchen 
formuliert werden, und andere, die 
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einen mehr bildungstheoretischen 
Hintergrund erkennen lassen. 

Als Beispiel für die technologie­
orientierte Systematik mag die 
Gruppierung gelten, die U. Laur­
Ernst mit Rückgriff auf ein For­
schungsprojekt zur Entwicklung 

. von Ausbildungsmitteln im Bereich 
der GNG-Technik vorgeschlagen 
hat. Unterschieden wird hier fol­
gendermaßen: 
1. technikspezifische, formalmetho­

dische Qualifikationen (z. B. 
Kenntnis von Bedienen, Prozedu­
ren für computerisierte Produk­
tionsmaschinen, progranunier­
logisches Denken), 

2. fachinhaltlich übergreifende, 

"
interdisziplinäre" Kompetenzen 

(z. B. Elektronik-Kenntnisse für 
den Metallfacharbeiter) und 

3. generell relevante technikunab­
hängige, personenbezogene Fä­
higkeiten (z. B. kooperatives Ver­
halten, Kreativität). 

Betont wird in diesem Konzept die 
inhaltliche Gebundenheit auch der 
personbezogenen Fähigkeiten. Es 
gehe nicht um eine "formale Bil­
dung" , auch nicht um eine reine 
Persönlichkeitsbildung, vielmehr 
"um eine ziel- und gegenstandsge­
bundene Entwicklung dieser Fä­
higkeiten" (Laur-Emst 1988). 

Die zweite Systematisierungsvarian­
te ist stärker persönlichkeitsorien­
tiert und basiert auf der traditionel­
len bildungstheoretischen Eintei­
lung in "materiale", "formale" und 
" Persönlichkeits" -Bildung. Als " ma­
teriale" Schlüsselqualifikationen 
werden dabei solche Kenntnisse 
und Fertigkeiten benannt, die die 
wirtschaftliche und soziale Allge­
meinbildung, die elektronische Da­
tenverarbeitung betreffen. Als "for­
male" Schlüsselqualifikationen gel­
ten z. B. selbständiges, logisches 
und kritisches Denken, Gewinnen 
und Verarbeiten von Informationen, 
selbständiges Lernen, Problemlö­
sungs- und Entscheidungsfähigkeit; 
und als "personale" Schlüsselquali­
fikationen werden z. B. Koopera­
tionsbereitschaft. Eigenständigkeit, 
Leistungsbereitschaft sowie die Ar­
beitstugenden Zuverlässigkeit, 
Exaktheit usw. benannt (vgl. z. B. 
Refa 1989; Schelten 1987). 

In diesem Ansatz ist sicherlich et­
was von der bildungstheoretischen 
Idee der Ganzheitlichkeit von 
Schlüsselqualifikationen enthalten. 
Positiv einzuschätzen ist auch, daß 
die Wissensbasis von Schlüssel­
qualifikationen ausdrücklich ge­
nannt wird. Dies ist zu betonen ge­
genüber manchen pragmatischen 
Interpretationen von Schlüsselqua­
lifikationen, in denen vernachläs­
sigt wird, daß Ziele höherer Kom­
plexität die Wissensbasis mit ein­
schließen. 

Kritisch ließe sich gegenüber die­
sem Systematisierungsansatz ein­
wenden, daß die auf F. Schlieper 
zurückgehende Dreiteilung mate­
rial - formal - personal logisch 
nicht stringent ist, da personale 
entweder auch materiale oder for­
male Ziele sind. Zu bedenken ist 
ferner, daß die Unterscheidung 
material - formal einen Dualismus 
von Wissen und Können sugge­
riert, den es ja gerade zu überwin­
den gilt. 

Betrachtet man die Systematisie­
rungsansätze im Hinblick auf die 
dahinter stehenden theoretischen 
Konzepte, so zeigt sich, daß jeweils 
curriculum- bzw. lernzieltheoreti­
sches Vokabular sich mengt mit 
der persönlichkeitspsychologischen 
Begriffiichkeit. Mithin wäre zu­
nächst einmal zu theoretisch ange­
messener Systematik vorzustoßen, 
wenn man zur Strukturierung ent­
weder auf Gurriculumtheorien 
oder auf Persönlichkeitstheorien 
zurückgriffe. 

Curriculum theoretisch könnte fol­
gendermaßen angesetzt werden: 
Geht man davon aus, daß es sich 
bei Schlüsselqualifikationen um 
solche mit relativ hoher Komplexi­
tät (mehrere Dimensionen des Ver­
haltens) und Abstraktion (große 
Zahl subsumierbarer Situationen) 
handelt, so ließen sich diese Be­
griffe auch zur Systematisierung 
der Schlüsselqualifikationen her­
anziehen. 

Wie in der Lemzieldiskussion be­
reits verwendet (vgl. Schmitt 1983), 
ergäbe sich eine Matrix, auf deren 
Feldern der Komplexitäts- bzw. Ab-
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straktionsgrad der jeweils in Frage 
stehenden Schlüsselqualifikation 
abzutragen wäre. Die Zweckmä­
ßigkeit einer solchen Systematik 
ergibt sich allein schon daraus, 
daß Komplexitäts- und Abstrak­
tionsgrad häufig miteinander ver­
wechselt werden bzw. daß nur Ab­
straktion und nicht Komplexität Be­
rücksichtigung finden (wie z. B. bei 
Mertens). Soll eine derartige Syste­
matik zugleich Verwendung als 
Lehrzielsystem finden, so muß man 
sich darüber im klaren sein, daß es 
sich hier um eine Lernzielformulie­
rung mittels Dispositionsbegriffen 
handelt. So ist z. B. die Disposition 
" Selbständigkeit" bei einer Person 
zu vermuten, wenn entsprechen­
des Verhalten entsprechend häufig 
auftritt. Es handelt sich hier zwar 
um ein hypothetisches Konstrukt, 
aber zugleich um einen sinnvollen 
interpretativen Begriff, der " das re­
gelmäßige Auftreten unterschiedli­
cher, inhaltlich aber verwandter 
autonomer Verhaltensweisen" er­
klärt (Schmitt 1983, S. 612). Die Ver­
wendung dieser Matrix setzt je­
doch erhebliche theoretische Vor­
arbeit voraus, wobei der Zusam­
menhang zwischen erwünschter 
Disposition (Schlüsselqualifikation) 
und einem bestimmten Spektrum 
von Verhaltensweisen begründet 

Persönlichkeitsmodell nach H. Roth *) 

dargestellt werden müßte. Taxono­
mische Vorschläge aus der Praxis 
der Berufsausbildung (vgl. Sie­
mens-Studie PETRA), die partiell 
auf der Linie der vorgeschlagenen 
Matrix liegen, zeigen jedoch, daß 
bei der Zuordnung von Verhal­
tensweisen zu Dispositionszielen 
(Schlüsselqualifikationen) eher 
pragmatisch als überprüft theore­
tisch verfahren wird. 

Um zu einem theoretisch wie prak­
tisch umfassenden Konzept von 
Schlüsselqualifikationen zu gelan­
gen, das auch den Ansprüchen ei­
ner ganzheitlich orientierten Per­
sönlichkeitsbildung Rechnung 
trägt, sollte man auf entsprechende 
Persönlichkeitstheorien zurück­
greifen. Eine pädagogisch-anthro­
pologisch orientierte Theorie die­
ser Art, die auch mit modernen 
psychologischen Persönlichkeits­
theorien kompatibel ist, wurde von 
Heinrich Roth entwickelt. 

Im Mittelpunkt der Rothschen Per­
sänlichkeitslehre steht die mensch­
liche Handlungsrahigkeit. Nach 
der Eigenart ihres Beitrages für 
das menschliche Handeln faßt Roth 
sehr unterschiedliche "Systeme 
menschlicher Kräfte und Fähigkei­
ten" zusammen (1966, Bd. 1, S. 366 ff.). 

Antriebssystem I I Wertungssystem I I Orientierungssyslem 

Begehren Fühlen Empfinden/ Wahrnehmen 

� � � 
Wollen Werten Denken 

t � 
Steuerungssyslem Lernsymem 

Wirk- bzw. Handlungssystem 

Sachkompetenz Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

*) H. Roth 1968, S. 367ff.; 1971, S. 203ft. und S. 379ff. 
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Roth deutet die menschliche Ent­
wicklung als "zunehmende frei­
heit aus instinktiven Verhaltensre­
gelungen und den durch die pri­
mären Sozialisationsprozesse in 
uns automatisierten sozialen und 
moralischen Verhaltensnormen." 
(Roth 1971, S. 447). Die pädagogi­
sche Aufgabe besteht deshalb in 
der Entwicklung reifer Handlungs­
fähigkeit durch Entfaltung und För­
derung der fünf vorgelagerten Sy­
steme und mittels Ausdifferenzie­
rung des Wirk- bzw. Handlungs­
systems durch Entfaltung und Ver­
mittlung 
� sacheinsichtigen Verhaltens und 

Handelns (Sachkompetenz und 
intellektuelle Mündigkeit) 

- sozialeinsichtigen Verhaltens 
(Sozialkompetenz und soziale 
Mündigkeit) 

- werteinsichtigen Verhaltens 
(Selbstkompetenz und morali­
sche Mündigkeit). 

In einer Systematik von Schlüssel� 
qualifikationen, die auf einem sol­
chen Persönlichkeitsmodell ba­
siert, wären mithin Verhaltensbe­
reitschaften in Fonn von Fähigkei­
ten, Einstellungen, Haltungen zu 
unterscheiden, die dem berufli­
chen Handlungssystem biogra· 
fisch vorgelagert sind, von solchen 
Verhaltensbereitschaften, die das 
berufliche Handeln selbst betref­
fen. Somit wären zur ersten Grup­

pe vor allem Einstellungen und 
Haltungen zu rechnen, die aus 
dem Antriebssystem (z. B. Lei­
stungsmotivation), aus dem Wertsy­
stern (z. B. Verantwortungsbewußt­
sein), aus dem Orientierungssy­
stem (z. B. Abstraktionsfähigkeit) 
aus dem Lernsystem (z. B. Fähigkeit 
zur Revision verfestigter Begrif­
fe/Schemata) und aus dem Steue­
rungssystem (z. B. Aufrechterhal­
tung von Ausdauer, Interesse) re­
sultieren. Diese persönlich-charak­
terlichen Grundfähigkeiten und 
Einstellungen wären zu unterschei­
den von den Schlüsselqualifikatio­
nen, die stärker auf berufliche Si­
tuationsfelder bezogen sind. Dabei 
geht es entweder mehr um 
leistungs- und berufsaufgabenge­
richtete kognitive Fähigkeiten oder 
um sozialgerichtete, kommunikati­
ve Fähigkeiten. Mithin ließen sich 
unterscheiden: 
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persönlich-charakterliche Grund­
rcihigkeiten 
(Einstellungen, normative Orientie­
rungen, Haltungen, charakterliche 
Eigenschaften, wie z. B. Ausdauer, 
Aktivität, Initiative, Lernbereit­
schaft), 

leistungs-, tätigkeits-, aufgabenge­
richtete Fähigkeiten 
(z. B. Problemlösen, Entscheiden, 
Konzepte entwickeln), 

sozialgerichtete Fähigkeiten 
(Kooperationsfähigkeit, Konfliktbe­
wältigung, Verhandlungsfähigkeit 
usw.). 

Dabei wäre zu überlegen, ob die 
hier so bezeichneten persönlichen 
charakterlichen Grundfähigkeiten 
überhaupt als Schlüsselqualifika­
tionen zu bezeichnen wären. Einem 
Vorschlag Schmiels folgend sollte 
dies nur gelten für allgemeine 
Qualifikationen, die den folgenden 
4 Kriterien genügen: 

Schlüsselqualifikationen müssen 
1. berufsübergreifend wichtig 

sem, 
2. modernen technologischen An­

forderungen der Zeit entspre­
chen, 

3. menschliches humanes Verhal­
ten sichern helfen, 

4. Veränderungen meistern helfen 
(Schmiel 1988). 

Die Systematisierung nach dem 
Rothschen Persönlichkeitsmodell 
bietet den Vorteil theoretischer Be­
gründbarkeit und konzeptioneller 
Geschlossenheit. Es finden alle 
psychisch relevanten Systeme der 
Persönlichkeit, nämlich die des 
Wollens, Fühlens, Denkens, Ler­
nens und Handelns Berücksich­
tigung. Kritiker, die die kognitive 
Kopflastigkeit des Schlüsselqualifi­
kations-Konzeptes beklagen, fin­
den hier Aufklärung sowohl über 
den Zusammenhang emotional-mo­
tivationaler Voraussetzungen ko­
gnitiver Leistungsfähigkeit wie an­
dererseits über die kognitive Be­
dingtheit menschlichen Fühlens, 
Wollens und Handeins. 

(Fortsetzung folgt in der nächsten 
Ausgabe BWP 6/89.) 
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"Untemehmensübergreifende Nonnierung des Ausbildungssystems" 
Peter Meyer-Dohms Aussagen in seinem Beitrag "Unternehmensübergrei­
fende Normierung des Ausbildungssystems" sind ein wichtiger Beitrag zur 
Debatte über die "besonderen Berufe für lernschwache jugendliche': Sie 
besagen nämlich nichts anderes, als daß Berufsordnungen, die sich nicht am 
langfristigen Qualifikations- und Beschäftigungsbedarf der Wirtschaft orien­
tieren, keine Aussicht auf dauerhafte Beschäftigung eröffnen. Diese Aussage 
trifft nicht irgend jemand. Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm ist für die Ausbildung 
eines der größten Ausbildungsbetriebe der Bundesrepublik Deutschland, 
der Volkswagenwerk AG in Wolfsburg, verantwortlich. 

?eter Meyer-Dohm beschreibt das zukunftsorientierte Ausbildungskonzept: 
Die Berufsausbildung muß breit angelegt sein, womit erst die vielfältige Ein­
satzfahigkeit der ausgebildeten Mitarbeiter ermöglicht wird. Aus der Unter­
nehmenssicht erleichtert eine solch breite Ausbildung die Personalplanung 
und die Einführung neuer Techniken. Gleichwohl ist eine solche Ausbildung 
nicht nur aus der Sicht der Untemehmensleitung eine langfristig sinnvolle 
und die Anpassung an die technisch-dkonomische Entwicklung fördernde 
Investition. Sie hat ganz konkrete Vorteile für den einzelnen Arbeitnehmer: 
Auszubildende erhalten eine relativ einheitliche Berufs-Ausbildung, "die 
gleichen Ausbildungschancen, und es entstehen keine z. B von der Vorbil­
dung abhängige Klassen mehr oder weniger intensiv ausgebildeter jugend­
licher" - so die zu unterstützende Fbsition des Autors. 

Der Autor vertritt damit die Auffassung der im Bundesinstitut für Berufsbil­
dung bei der Neuordnung der Berufe zusammenarbeitenden Arbeitgeber­
und Arbeitnehmerorg8nisationen, daß die seit 1969 geltenden Normen des 
Berufsbildungsgesetzes auch heute noch ausreichende Instrumente für die 
unternehmensübergreifende Normierung des Ausbildungssystems bieten. 
Das Berufsbildungsgesetz von 1969 ist Ausdruck der öffentlichen Verantwor­
tung für die betriebliche Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutsch­
land. Sie drückt sie im konkreten Vollzug dadurch aus, daß der Staat die 
Kompetenzen für die materielle Regelung der Berufsausbildung wahrnimmt, 
während er die Durchführung der Berufsausbildung quasi treuhänderisch 
auf die Privatwirtschaft und öffentlichen Verwaltungen übertragen hat. Mit 
der staatlichen Anerkennung der Ausbildungsberufe werden über die bil­
dungspolitischen Normen hinaus weitgehende sozialrechtliche Absicherun­
gen und tarif rechtliche Verbindlichkeiten bewirkt. 

Dieses Berufsausbildungssystem lebt vom offenen Zugang zu allen Berufen, 
d. h. es gibt keine staatlich verordneten "Abiturientenberufe" oder "Sonder­
schülerberufe". Gleichwohl sind die Anforderungsprofile der ca. 380 Berufe 
80 unterschiedlich, daß sie auchjugendlichen ohne Schulabschluß eine rea­
le Chance bieten, einen am Arbeitsmarkt ve.rwertbaren Ausbildungsab­
schluß zu erreichen Die vom Berufsbildungsgesetz gebotenen Möglichkei­
ten der individuellen Verkürzung der Berufsausbildung für jugendliche mit 
besseren Schulabschlüssen und der individuellen Verlängerung der Berufs­
ausbildung für benachteiligte jugendliche bieten im Rahmen der Norm ge­
nügend Flexibilität, um allen eine breite Grundlage in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf zu geben. 

Peter Meyer-Dohm hat wie viele seiner Kollegen in Großbetrieben den 
Nachweis erbracht, daß gerade benachteiligte jugendliche, denen in ihrer 
Schullaufbahn allzu häufig UnüJhigkeit bescheinigt worden war, unter der 
Anleitung erfahrener Ausbilder in der praktischen Berufsausbildung unge­
ahnte Lernerfolge erzielten. Gerade dieses soziale Engagement deutscher 
Großbetriebe in der Berufsausbildung hat wesentlich dazu beigetragen, 
daß das duale System weltweit als VVaffe gegen die drop outs, die aus dem 
Bildungssystem Herausfallenden, gefeiert wird. Es ist zu wünschen. daß die 
deutschen Großbetriebe, namentlich auch die Volkswagenwerk AC; ihr Aus­
bildungsplatzangebot trotz sinkender Schülerzahlen nicht zurückfahren, son­
dern die herausragenden Fähigkeiten ihrer Ausbilder und die exzellente 
Ausstattung ihrer Lehrwerkstätten einem steigenden Anteil benachteiligter 
jugendlicher zugute kommen lassen. 
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Untemehmensübergreifende Normierung des 
Ausbildungssystems 
Umache für ungenügende Anpassung an die 
technisch-ökonomische Entwicklung?*) 

Peter Meyer-Dohm, Wolfsburg 

Einleitung 

Die Beschäftigung mit Fragen der 
Ausbildung hat eine lange Tradi­
tion im Verein für Socialpolitik. Be­
reits 1875 befaßte man sich auf ei­
ner Tagung mit Problemen der 
Lehrlingsausbildung. Im Mittel­
punkt der Kritik stand damals der 
Einsatz der Auszubildenden als bil­
lige Arbeitskraft: Der Lehrling ist 
"nur Lauf- und Arbeitsbursche. zu­
weilen Küchenmagd und Kinder­
mädchen, nur in der Zwischenzeit, 
oft wenn bereits Feierabend sein 
sollte, werden ihm die ersten Hand­
grüfe beigebracht" , 1) Nicht zuletzt 
wegen des häufigen vorzeitigen 
Verlassens der Lehre erfolgte eine 
Ausbildung für "begrenzte Hantie­
rung" , um möglichst bald aus dem 
Lehrling Gewinn zu ziehen.:!) 

Die Konsequenzen dieser unzurei­
chenden Qualifizierung für die 
Wirtschaft wurden ebenfalls er­
kannt. So stellten viele Tagungs­
redner fest, daß die deutschen Wa­
ren auch wegen der schlechten 
Ausbildung eine mangelnde Quali­
tät aufwiesen und damit nicht inter­
national konkurrenzfähig seien.3) 
Zur Regelung bestimmter Mindest­
anforderungen wurden daher da­
mals "Normativvorschrtften" gefor­
dert.4) 

Während man 1875 noch einen Re­
gelungsbedarf im Bildungsbereich 
zu erkennen glaubte, stellt sich 
heute im Rahmen der allgemeinen 
Deregulierungsdiskussion die Fra­
ge nach einem Abbau staatlicher 
Regeln. 5) Die Einengung der 
betrieblichen Handlungsfreiheit 
durch Vorschriften und Normen 

wird vor allem wegen der vermute­
ten wettbewerbsverzerrenden 
Wirkungen sowie der zu beobach­
tenden Senkung der Innovations­
und Investitionstätigkeit in den re­
gulierten Bereichen kritisiert. I!) 

Die Deregulierungsbewegung 
setzte Ende der 70er Jahre in den 
USA ein: Der Lockerung von Preis­
vorschriften und Zulassungsbe­
schränkungen im F1ugverkehr folg­
te der Abbau staatlicher Vorschrif­
ten im Fernmeldewesen, im Bank­
und Börsengewerbe, auf dem 
Energiesektor und im Transport­
wesen.1) 

Ob eine solche Deregulierung 
auch für das Ausbildungssystem 
gefordert werden muß, soll im fol­
genden geprüft werden. Wir leben 
in einer dynamischen, durch stän­
digen Wandel gekennzeichneten 
Gesellschaft. Überall zeigen sich 
merkbare Veränderungen - in un­
seren Denk- und Verhaltenswei­
sen, den politischen und wirtschaft­
lichen Rahmenbedingungen, der 
technischen Ausrüstung, den 
Produktions- und Organisations­
methoden und anderen Bereichen 
mehr. Diese Veränderungen voll­
ziehen sich in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit, treten auch 
schubweise auf und fordern Neu­
orientierungen heraus. Die Unter­
nehmung ist in einer sich vielfältig 
wandelnden Umwelt ebenfalls zu 

teilweise tiefgreifenden 
Wandlungen genötigt. Gleichzeitig 
erweist sie sich auch als innovati­
ver Akteur im Prozeß der Verände­
rungen. 

Die Aufgabe des betrieblichen Bil­
dungswesens besteht dabei vor-

*) Genehmigter Abdruck aus: Schriften des Vereins für Socialpolitik. Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Neue F'oIQ'e Band 178. BeschäftiQ'l1llgSpYobleme hochentwickelter Volkswin­
schaften, Duncker + Humblot. Berlin 1989. S. 411-434. 
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nehmlich in der qualitativen An­
passung der Humanressourcen an 
die Erfordernisse des Unterneh­
mens.8) Die betriebliche Ausbil­
dung muß daher unter Berücksich­
tigung des ökonomisch-techni­
schen Wandels erfolgen. Ange­
sichts der Geschwindigkeit des 
sich in der Umwelt und der Unter­
nehmung vollziehenden Wandels 
stellt sich die Frage, ob dieser An­
spruch sich vereinbaren läßt mit 
den Rigiditäten, die zwangsläufig 
mit Nonnierungen verbunden sind. 

Zur Klärung dieser Frage bedarf 
es in einem ersten Schritt der Dar­
stellung des Ausbildungssystems 
und der wesentlichen staatlichen 
Regeln. In einem zweiten Schritt 
werden die Auswirkungen dieser 
Normierung beschrieben und aus 
Sicht der jeweiligen Interessen­
gruppen beurteilt - insbesondere 
im Hinblick auf die Anpassungsfä­
higkeit der Ausbildung an den 
technisch-ökonomischen Wandel. 
Im letzten Teil des Beitrages soll 
auf die neuen Ausbildungsordnun­
gen für Metall- und Elektroberufe 
eingegangen und ein Ausblick auf 
die geplante Umsetzung der Neu­
ordnung gegeben werden. 

Das duale System 
der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung in der Bun­
desrepublik Deutschland wird in 
einem dualen System kooperativ 
von den i. d. R. privaten Betrieben 
und den öffentlichen Berufsschu­
len durchgeführt. Die Betriebe der 
Wirtschaft übernehmen in diesem 
System die stärker praxisorientier­
te Seite der Berufsausbildung, 
während in den staatlichen Berufs­
schulen die dazugehörigen theore­
tischen Kenntnisse vermittelt wer­
den. Der Auszubildende hat somit 
eine Doppelrolle: Er ist Schüler 
und - auf der Grundlage des mit 
dem Unternehmen geschlossenen 
Ausbildungsvertrages - Auszubil­
dender zugleich (vgl. Abb. I). 

Die Berufsausbildung erfolgt in ei­
nem föderativen System mit unter­
schiedlichen Kompetenzen von 
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Bund und Ländern. Während ein 
Bundesgesetz die betriebliche 
Ausbildung regelt, sind die Länder 
für die Gestaltung des Berufsschul­
unterrichts verantwortlich. 

Diese verteilten Zuständigkeiten 
müssen nicht zwangsläufig zu un­
terschiedlichen, miteinander nicht 
zu vereinbarenden Lösungen für 
Bildungsaufgaben führen. Die 
Ständige Konferenz der Kultusmini­
ster nimmt die notwendige Abstim­
mungsaufgabe wahr und bemüht 
sich um die Verfolgung gemeinsa­
mer Ziele. 

Die unternehmens­
übergreifende Normierung 
des Ausbildungssystems 

Die wichtigste Rechtsgrundlage für 
die Berufsausbildung ist das 1969 
vom Bundestag beschlossene Be­
rufsbildungsgesetz (BBiG), das die 
Rahmenbedingungen für die be­
triebliche Berufsausbildung fixiert. 
Es regelt im wesentlichen: 
- das Berufsausbildungsverhält­

nis (Abschluß und Inhalt des 

Ausbildungsvertrages, Beginn 
und Beendigung des Ausbil­
dungsverhältnisses); 

- die Zuständigkeiten der Berufs­
bildungsausschüsse und des 
Bundesinstituts für Berufsbil­
dung; 

- die Ordnung der Berufsbildung 
(Berechtigung zum Einstellen 
und Ausbilden, Erlaß von Aus­
bildungsordnungen, Prüfungs­
wesen, Regelung und Über­
wachung der Berufsausbil­
dung). 9) 

Eine untemehmensübergreifende 
Normierung der Berufsausbildung 
erfolgt vor allem durch 
- den Erlaß von Mindestanforde­

rungen an die Eignung der Aus­
bildungsstätte sowie des Ausbil­
denden und 

- die Festlegung von Mindestaus­
bildungsinhalten mittels der 
Ausbildungsrahmenpläne der 
Ausbildungsordnungen. 

Öffentlich-normative 
Eignungsvoraussetzungen 
Ein Unternehmen ist nur dann be­
rechtigt - nicht verpflichtet - aus­
zubilden, wenn 

Die pädagogische Struktur des dualen Systems 

Kooperation 

,--------Koordination ---------, 

Betriebe 
(privat) 

LemoIle sind 
- Arbeitsplatz 
- Lehrwerkstatt 

bzw. -labor 
- Innerbetrieb-

licller Unterricht 

Berufsbildungs-
gesetz (Bund) 

... 

1.-

I 

didaktische Grund- didaktische Grund-
lagen � .. n 
- Ausbildungs- - Lehrpläne 

berufsbild - Stundentafeln 
- Ausbildungs-

rahmenplan 

- Prüfungs-
anforderunqen 

LAbst' mung -nn 
I 
I 
I 
I 
I 

f--. 

I 
I 

Berufsschulen 
(öffentlich) 

Lamorte sind 
- Klassenunterricht 
- Werkstatt bzw, 

Lobm 

Schuloesetze 
(L!l.nder) 

... 
Auszubildende +---sind ----Jugendliche ---- sin d ----. Berufsschiller 
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Lehrlinge I (Schulpflicht-
(Ausbildungs- I gesetz) 

streben an 
vertrag) I 

... 
FacharbeiterpIÜfung 

- Art und Umfang der produzier­
ten und abgesetzten Güter und 
Dienstleistungen sowie die an­
gewandten Produktions- und Ar­
beitsverfahren eine Vermittlung 
der Kenntnisse und Fertigkeiten 
entsprechend der Ausbildungs­
ordnung gewährleisten; 

- die für die Vermittlung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten er­
forderlichen Einrichtungen und 
Ausbildungsplätze vorhanden 
sind; 

- das Ausbildungspersonal die 
notwendige persönliche und 
fachliche Eignung besitzt, die 
(gemäß der 1982 erlassenen 
Verordnung über die berufs­
und arbeitspädagogische Eig­
nung für die Berufsausbildung 
in der gewerblichen Wirtschaft/ 
Ausbilder-Eignungsverordnung) 
durch eine Prüfung nachzuwei­
sen ist; 

- die Zahl der Auszubildenden in 
einem angemessenen Verhält­
nis zu der Zahl der Ausbildungs­
plätze bzw. der beschäftigten 
Fachkräfte steht. 

Diese öffentlich-normativen Eig­
nungsvoraussetzungen, die eine 
gewisse Mindestqualität der be­
trieblichen Berufsausbildung ge­
währleisten sollen, bewirken keine 
entscheidende Einschränkung des 
betrieblichen Handlungsspiel­
raums. 

Untemehmensübergreifende 
Normierung 
der Ausbildung(sinhaJte) 
durch Ausbildungsordnungen 
Ein unmittelbar wirkender und ge­
wichtiger Einfluß auf die Ausbil­
dung wird durch die als Rechtsver­
ordnung vom jeweils verantwortli­
chen Fachminister im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft erlasse­
ne Ausbildungsordnung10) ausge­
übt. Die Zuständigkeit für Berufe in 
Industrie, Handel und Handwerk 
liegt beim Wirtschaftsminister. 

Ausbildungsordnungen enthalten 
Angaben über 
- das Ausbildungsberufsbild (Fer­

tigkeiten und Kenntnisse, die 
Gegenstand der Berufsausbil­
dung sind), 
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- den Ausbildungsrahmenplan 
(Anleitung zur sachlichen und 
zeitlichen Gliederung der Fer­
tigkeiten und Kenntnisse), 

- die Prüfungsanforderungen. 11) 

Der Auszubildende besitzt einen 
einklagbaren Anspruch auf die 
Vermittlung der in der Ausbil­
dungsordnung festgelegten Fertig­
keiten und Kenntnisse. 

Ausbildungsordnungen können auf 
Initiative von Fachverbänden, Un­
temehmerorganisationen, Gewerk­
schaften, Spitzenverbänden der zu­
ständigen Stellen, dem Bundesin­
stitut für Berufsbildung oder den 
zuständigen Bundesministern er­
stellt oder überarbeitet werden. 
Dazu bedarf es eines mehrstufigen 
Entwicklungs- und Abstimmungs­
prozesses, der sich wegen der zu 
lösenden Sachprobleme und vor 
allem auch wegen der Vielzahl der 
zu beteiligenden Stellen kompli­
ziertl2) und sehr zeitaufwendig ge­
staltet (siehe Abb. 2). So wurden 
bereits 1978 Eckdaten für die Neu­
ordnung der industriellen Metall­
berufe zwischen den zuständigen 
Sozialparteien verabschiedet; der 
Erlaß der Ausbildungsordnung er­
folgte allerdings erst 1987, also 
nach 9 Jahren. 

In Anbetracht solch langwieriger 
Verfahren und der Geschwindig­
keit des Wandels der Umwelt wie 
auch der Unternehmung - ein 
Wandel, der sich nicht nur kontinu­
ierlich und damit vorhersehbar, 
sondern auch in Sprüngen vollzieht 
- erweist sich eine ständige Mo­
dernisierung der Berufsbilder und 
Ausbildungsordnungen in Abhän­
gigkeit vom technisch-ökonomi­
schen Fortschritt als nicht in ausrei­
chendem Umfang durchführbar. 
Die im Ausbildungsrahmenplan 
festgeschriebenen Inhalte müssen 
daher so allgemein formuliert wer­
den, daß sie eine Anpassung an 
den jeweiligen Wissenstand erlau­
ben. Diese Notwendigkeit wurde 
erkannt und bereits 1974 - vom 
ehemaligen Bundesausschuß für 
Berufsbildung - die Empfehlung 
ausgesprochen, Ausbildungsberu­
fe nur dann anzuerkennen, wenn 
ein hinreichender Bedarf an ent-
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Verfahren zur Erarbeitung und Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen 

Antragsgespräch: Festlegung 
bildungspolitischer Eckwerte 

Vorbereitung eines " 
Projektantrages � 

- � Stellungnahme des 
Länderausschusses � 

� 

0 
Projektbeschluß im 

Koordinierungsausschuß 

" 
ID " 
.g Sitzungen der Sitzungen der 

.� Sachverständigen Sachverständigen 
" des Bundes der Länder ro 
� 

Entwicklung eines Entwicklung eines 0 " 
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ID � " 
� 'l " 
2 Gemeinsame 

·0 Sitzungen § 11 
'" Abstimmung des " 

Ausbildungsordnungs- 0 
.� 

und Rahmenlehrplan- 11 
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0 
" 

- • 
Beschluß im 

Länderausschuß 

Beschluß im 
Hauptausschuß 

Beschluß im � 
i! Koordllrierungsausschuß " 

Erlaß und 
Veröffentlichung 

sprechenden Qualifikationen, der 
zeitlich unbegrenzt und einzelbe­
triebsunabhängig ist, besteht. 13} 

pläne, die heute noch nicht für je­
den Ausbildungsberuf existieren, 
ebenfalls keinen hohen Detaillie­
rungsgrad aufweisen. Die Art der 
zu verwendenden Anlagen und 
Hilfsmittel wurde jedoch entspre­
chend dem zum Zeitpunkt des Er­
lasses üblichen Stand der Technik 
fixiert. 

Bei einer diesbezüglichen Untersu­
chung der Ausbildungsordnungen 
stellt man fest, daß die Berufsbil­
der nur sehr grob umrissen wer­
den und die Ausbildungsrahmen-

13 
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Die neuen Ausbildungsrahmenplä­
ne für die Elektro- und Metallberu­
fe enthalten für die ersten beiden 
Ausbildungsjahre einerseits sehr 
viel genauere Vorschriften, besit­
zen aber andererseits eine weitaus 
größere Flexibilität hinsichtlich der 
einzusetzenden Werkzeuge und 
Betriebsmittel. 

Der Einfluß der (Abschluß-)Prüfun­
gen auf die Gestaltung der Ausbil­
dung 
Eine deutlich stärkere Regulierung 
als durch Berufsbilder und Ausbil­
dungsrahmenpläne erfährt das 
Ausbildungssystem durch die (Ab­
schluß-)Prüfungen. Es handelt sich 
dabei um eine pragmatische Inter­
pretation der Ausbildungsord­
nung14) und ein "wichtiges Steue­
rungsinstrument der Berufsausbil­
dung' I 15). Durch die inhaltliche 
Vorgabe des in Prüfungen abge­
fragten Stoffes werden die Lehren­
den - und dies gilt für jeden so 
normierten Ausbildungsgang -
zur Vermittlung der für den erfolg­
reichen Abschluß der Prüfungen 
erforderlichen Qualifikationen ge­
zwungen, Die PIÜfungsfragen wer­
den auf Basis der sog. PIÜfungs­
paragraphen der Ausbildungsord­
nung zu jedem PIÜfungstermin er­
stellt, so daß bei dieser die Autono­
mie privater Ausbildung am stärk­
sten einengenden Regulierung al­
so die Möglichkeit einer laufenden 
Anpassung an den technisch-öko­
nomischen Wandel besteht. 

a) Das Verfahren zur Erstellung 
der PIÜfungsaufgaben 

Die Kompetenz für die Gestaltung 
der Abschlußprüfungen - dazu 
zählt auch die Erstellung der Prü­
fungsaufgaben und die Abnahme 
der Prüfung - liegt bei den " zu­
ständigen Stellen" , den Kam­
mern, 16) 

Das entscheidende Mitwirkungs­
und Beschlußorgan der zuständi­
gen Stelle ist der Berufsbildungs­
ausschuß17), dem je sechs Beauf­
tragte der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber sowie sechs Lehrer 
von berufsbildenden Schulen an­
gehören, letztere nur mit beraten­
der Stimme.18) Damit besteht prin­
zipiell die Möglichkeit, durch die 

14 

als Rechtsvorschrift vom Berufsbil­
dungsausschuß zu jedem Prü­
fungstermin beschlossene und da­
mit dem jeweiligen Wissens- und 
Technikstand weitgehend anpaß­
bare Prüfungsordnung die Ausbil­
dung zwar nicht entsprechend den 
Bedürfnissen des einzelnen Betrie­
bes, so doch gemäß den Erforder­
nissen der Gesamtheit der in der 
Region ansässigen Betriebe zu be­
einflussen. 

Laut § 14 der vom Bundesausschuß 
für Berufsbildung einstimmig be­
schlossenen Musterprüfungsord­
nung ist der Prufungsausschuß der 
zuständigen Stelle jedoch "gehal­
ten, überregional erstellte Prü­
fungsaufgaben zu übernehmen' '. 

Da die Formulierung von Prüfungs­
aufgaben sehr zeitaufwendig und 
kostenintensiv ist, folgen die Prü­
fungsausschüsse der zuständigen 
Stelle in der Regel dieser Empfeh­
lung und übernehmen die zentral 
von der Prüfungsaufgaben- und 
Lehrmittelentwicklungsstelle der 
Arbeitsgemeinschaft der Industrie­
und Handelskammern in Baden­
Württemberg (abgekürzt: PAL, an­
gesiedelt bei der IHK Stuttgart)19) 
angefertigten und regionale Beson­
derheiten nicht berücksichtigen­
den Aufgaben, Durch die Mitarbeit 
von Arbeitgeber- und Arbeitneh­
merbeauftragten in den PAL-Fach­
ausschüssen besteht aber auch bei 
zentral erstellten Aufgaben die 
Möglichkeit, diese den sich im Zeit­
ablauf wandelnden Belangen der 
Praxis anzupassen. Ein umfangrei­
cheres Set von Prüfungsaufgaben, 
aus denen in Abhängigkeit von den 
regionalen und betrieblichen Ei­
genheiten ausgewählt werden 
könnte, wäre ein wichtiger und 
auch in baldiger Zukunft zu reali­
sierender Beitrag zu einer stärke­
ren Orientierung der gestellten 
Prüfungsaufgaben an den betrieb­
lichen Erfordernissen. 

b) Geringe Beschäftigungs-
bezogenheit der Prüfungen 

In scheinbarem Widerspruch dazu 
stehen die häufig geäußerten Kla­
gen über die geringe Beschäfti­
gungsbezogenheit von Prüfun­
gen.:!O) Diese Praxisferne hat - so 

wird in der Literatur gefolgert -
eine "Ausbildungsverstellung" der 
Betriebe zur Folge. "Sie bilden, um 
die Durchfallquote geringzuhalten, 
prüfungsgerecht statt produktions­
gerecht aus . . .  "�1) bzw. "fahren 
ein Doppelprogramm : hier gezielte 
Prüfungsvorbereitung, dort ar­
beitsplatzverwertbare Qualifika­
tionsvermittlung' '2.2). 

Die z. T. fehlende Praxisrelevanz 
der Prüfungen wird vor allem auf 
drei Faktoren zurückgeführt :  
- die Dominanz programmierter 

Prüfungsverfahren; 
- die zur Verabschiedung von 

Prüfungen notwendige Zustim­
mung jeder Interessengruppe; 

- die Verschulung an betriebli­
chen Lernorten und Loslösung 
der Ausbildung vom Betrieb. 23) 

Programmierte Prüfungen, die we­
gen ihrer Bearbeitungs- und Aus­
wertungseinfachheit allgemein An­
wendung finden, eignen sich z, Z. 
bestenfalls für die Beurteilung des 
Faktenkenntnisstandes; Schlüssel­
qualifikationen allerdings können 
auf diese Weise kaum bewertet 
werden. Im Bemühen um eine ge­
rechte Bewertung werden zudem 
nur solche Inhalte für pIÜfungsfä­
hig erklärt, die exakt zu messen 
sind; dies begünstigt die Beibehal­
tung programmierter Prüfungen. 

Gegenstand der Prüfung wird zu­
dem nur, was die Zustimmung aller 
Beteiligten findet. "Worüber sich 
die Interessenträger nicht einig 
werden (Strukturqualifikationen, 
soziale Qualifikationen), dies kann 
auch nicht in Prüfungen einge­
hen" 24). Die Folge dieser "Vermei­
dungsstrategie' , sei - so die Be­
hauptung in der Fachliteratur -
eine ausschnitthafte, Mängel auf­
weisende Berufsausbildung, Un­
tersuchungen, die diese These be­
legen, existieren jedoch nicht, und 
zumindest für die Berufsausbil­
dung in Großunternehmen - und 
dies kann ich aus meiner Kenntnis 
vieler Unternehmen mit Gewißheit 
sagen - trifft sie nicht zu, Die für 
das Berufsleben erforderlichen 
und in der Ausbildung zu vermit­
telnden Qualifikationen können 
auch aus Gründen der Prüfungs-
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ökonomie und der Prüfungstechnik 
- manches entzieht sich der Über­
prüfung - weder quantitativ noch 
qualitativ umfassend in der Prü­
fung abgefragt werden. Die Ten­
denz, die Prüfungsinhalte an kon­
sensfähigen, allgemeinverbindli­
ehen und betriebsunabhängigen 
Standards auszurichten, kann aller­
dings zu einer Festlegung von Qua­
lifikationszielen in Form von Mini­
malstandards und damit zu einer 
Abwertung des Abschlußzeugnis­
ses als Qualifikationsnachweis füh­
ren.m) 

Fast alle Großunternehmen und 
viele Mittelbetriebe praktizieren 
bislang noch ein schulisch organi­
siertes betriebliches Ausbildungs­
system, das gekennzeichnet ist 
durch 
- die zeitweise Ausbildung in von 

der Produktion (räumlich) ge­
trennten Lehrwerkstätten, 

- die Zunahme des innerbetriebli­
chen Unterrichts und 

- theoriesystematische Organisa­
tion der Kenntnisvermittlung. �ll) 

Die Ausbildung in der Produk­
tionz7) fördert zwar den Erwerb 
einer " Arbeitsplatzqualifikation" , 
kann allerdings, da vom Arbeitsan­
fall und den jeweiligen Aufträgen 
abhängig, weniger planmäßig und 
systematisch sowie - aufgrund der 
hohen Spezialisierung in Industrie­
betrieben - nicht in jedem Fall 
umfassend genug erfolgen. Die 
Pädagogisierung der Ausbildung, 
die eher dem Ziel einer " theorie­
gerechten Qualifikation und Ver­
richtungspraxis' 

, 
dient, ermöglicht 

zudem die Vermittlung einer grö­
ßeren Stoffülle. Es sprechen also 
durchaus gewichtige Grunde für 
die Einrichtung von betrieblichen 
Lehrwerkstätten - die im übrigen 
bereits auf der erwähnten Tagung 
des Vereins für Socialpolitik im Jah­
re 1875 gefordert wurde2S) - und 
der Berücksichtigung pädagogi­
scher Erkenntnisse bei der Ausbil­
dung. Erfolgt die Ausbildung je­
doch überwiegend in Lehrwerk­
stätten durch bereits seit Jahren im 
Bildungswesen tätige Ausbilder, 
die kaum noch Kontakt zum Betrieb 
haben, so besteht die Gefahr einer 
nicht in ausreichendem Maße an 
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den Erfordernissen der Praxis 
orientierten Ausbildung. Diese 
Tendenz wird gefördert durch die 
Dominanz des berufsschulischen 
Stoffes bei den PIÜfungen211) und 
die Vorgabe umfassender theorie­
überlasteter Kenntniskataloge3O). 

Auswirkungen 
der unternehmens­
übergreifenden Normierung 
auf das Ausbildungssystem 

Welche Auswirkungen haben die 
dargestellten unternehmensüber -
greifenden Normierungen auf das 
Ausbildungssystem?31) Behindern 
diese Regulierungen, die - wie 
gezeigt wurde - weniger durch 
den Staat selbst fixiert als vielmehr 
von den Interessengruppen - al­
lerdings auf staatliche Veranlas­
sung - vereinbart wurden, die er­
forderliche Anpassung an die 
durch den technisch-ökonomi­
schen Wandel geprägten Struktu­
ren im Unternehmen? 

Die unternehmensübergreifende 
Festlegung der Ausbildungsinhalte 
zwingt die Unternehmen, Kenntnis­
se und Fähigkeiten zu vermitteln, 
die in der Regel. d. h. in der Mehr­
zahl der Unternehmen, benötigt 
werden. Diese prüfungsrelevanten 
Anforderungen können in zweifa­
cher Hinsicht von den betriebsnot­
wendigen Erfordernissen abwei­
chen. Zum einen muß der Ausbil­
dungsbetrieb 1m Unternehmen 
nicht einsetzbare Qualifikationen 
vermitteln - es handelt sich damit 
aus Unternehmenssicht um eine 
(verordnete) Fehlinvestition. Zum 
anderen kann die Tätigkeit in ei­
nem bestimmten Betrieb Kenntnis­
se erfordern, deren Vermittlung 
zwar nicht vorgeschrieben ist, 
aber dennoch - in der Ausbil­
dungszeit, falls die prüfungsrele­
vante Stoffmenge dieses erlaubt, 
oder nach der Ausbildung - erfol­
gen muß.32) 

Bei den prüfungsrelevanten, nicht 
betriebsnotwendigen Fähigkeiten 
und Kenntnissen lassen sich ver­
schiedene Typen unterscheiden: 
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- veraltete, generell nicht mehr 
verwertbare Fähigkeiten und 
Kenntnisse, 

- in der Zukunft im Unternehmen 
erforderliche Fähigkeiten und 

- Qualifikationen, die in anderen 
Unternehmen benötigt werden. 

Die Festschreibung von Ausbil­
dungsinhalten, die nur in einzelnen 
Betrieben - z. B. aufgrund der 
noch verwandten rückständigen 
Produktionsverfahren - verwert­
bar sind, ist sowohl aus Sicht der 
Unternehmen als auch der Arbeit­
nehmer eindeutig negativ zu beur­
teilen und volkswirtschaftlich als 
Fehlinvestition abzulehnen. 

Bei den in Zukunft einsetzbaren, 
nicht betriebsspezifischen Qualifi­
kationen kann es sich einerseits um 
Fähigkeiten und Kenntnisse han­
deln, die in dem Unternehmen 

. zwar bereits an einzelnen Arbeits­
plätzen, nicht aber an dem für den 
Auszubildenden vorgesehenen Ar­
beitsplatz/ -bereich erforderlich 
sind; andererseits zählen dazu 
auch Qualifikationen, die z. B. erst 
bei Einführung neuer Produktions­
methoden nutzbar sind. Werden 
die in der Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten inner­
halb eines vertretbaren Zeitraums, 
solange sie noch nicht in Verges­
senheit geraten sind, abgerufen, so 
ist diese QualifikationsvermiUlung 
aus betrieblicher Sicht durchaus 
als eine - wenngleich erst langfri­
stig wirksam werdende - Investi­
tion anzusehen. Eine breite Ausbil­
dung der Mitarbeiter erhöht we­
sentlich ihre Einsatzfähigkeit und 
erleichtert daher die Personalein­
satzplanung, während ein im Unter­
nehmen bislang nicht ausgeschöpf­
tes Qualifikationspotential der be­
schriebenen Art die Einführung 
neuer Techniken zumindest stark 
erleichtert (keine weiteren Human­
kapitalinvestitionen mehr erforder­
lich, kein Widerstand der Betroffe­
nen abzubauen), u. U. sogar initi­
iert, wenn - wie zunehmend gefor­
dert wird - bei der Planung und 
Beschaffung von Anlagen33) die 
vorhandenen Qualifikationen Be­
rücksichtigung finden. Die Fixie­
rung der Ausbildungsordnungen 
sowie die Erarbeitung von Prüfungs-
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aufgaben erfolgt zudem durch 
Fachleute, die möglicherweise ge­
nauere Kenntnisse als ein Mitarbei­
ter eines Klein- oder Mittelbetrie­
bes über Techniken der Zukunft 
und die sich daraus ergebenden 
Ausbildungsnotwendigkeiten be­
sitzen. Auch die Lern- und Partizi­
pationsfähigkeit und -bereitschaft 
sowie die Bindung der Mitarbeiter 
an das Unternehmen34) wird durch 
die umfassende Ausbildung geför­
dert. 

Aus Sicht des Unternehmens ist so­
mit eine durch die betriebsüber­
greifende Normierung erzwunge­
ne breite Ausbildung eine langfri­
stig sinnvolle, die Anpassung an 
den technisch-äkonomischen Wan­
deln nicht hemmende Investition, 
selbst wenn bestimmte, während 
der Ausbildung erworbene Fähig­
keiten der Auszubildenden im spä­
teren Arbeitsleben nicht zum Ein­
satz gelangen sollten. In einer nur 
an kurzfristigen Zielen orientierten 
und nicht an überbetrieblichen 
Normen gebundenen Ausbildung 
würden diese positiven, erst in Zu­
kunft - und damit auch nicht si­
cher - auftretenden Effekte unter­
bewertet und vernachlässigt - mit 
der Konsequenz, daß gerade in 
Zeiten hoher Kapazitätsauslastung 
u. U. lediglich eine mehr oder min­
der intensive arbeitsplatz(-be­
reich)bezogene Anlernung erfol­
gen würde. 

Die vorangegangenen Ausführun­
gen zeigen, daß die Vermittlung 
nicht unmittelbar im Betrieb um­
setzbarer Kenntnisse nicht in je­
dem Fall als Ressourcenver­
schwendung abgelehnt werden 
sollte. 

Die Vermittlung von Kenntnissen, 
die in vielen Unternehmen einsetz­
bar sind, bedeutet für ein Unter­
nehmen, in dem diese Qualifika­
tion nicht zum Einsatz gelangen 
kann, einen nicht sinnvollen Einsatz 
von Ressourcen, der noch weitere 
Folgekosten nach sich zieht. Der 
Erwerb dieser Qualifikation erhöht 
nämlich die Mobilität des Arbeit­
nehmers (Fluktuationskosten: Ko­
sten der Suche und Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter) und vermindert 
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seine Abhängigkeit vom ausbilden­
den Betrieb. Die damit verbunde­
ne Stärkung seiner Position ermög­
licht zudem unter bestimmten Be­
dingungen die Durchsetzung höhe­
rer Lohnforderungen. Eine be­
triebsspezifische Ausbildung ist 
daher in mehrfacher Hinsicht er­
tragswirksam: Die Ausbildungser­
träge besonders in der Anfangszeit 
der Erwerbstätigkeit werden er­
höht und gleichzeitig die zu erwar­
tende Dauer des Ertragsstromes 
durch die Senkung der Fluktuations­
wahrscheinlichkeit verlängert.36) 

Den einzelbetrieblichen Kosten 
des Aufbaus von Qualifikationen, 
die weder zum Zeitpunkt der Aus-­
bildung noch innerhalb eines an­
gemessenen Zeitraumes direkt 
eingesetzt werden können, stehen 
positive volkswirtschaftliche Effek­
te sowie Vorteile für den einzelnen 
Arbeitnehmer gegenüber. aG) 

So garantieren betriebsübergrei­
fend fixierte Ausbildungsinhalte 
eine (relativ) einheitliche Berufs­
ausbildung. Damit erhält jeder 
Auszubildende die gleichen Aus-­
bildungschancen, und es entste­
hen keine z. B. von der Vorbildung 
abhängige Klassen mehr oder we­
niger intensiv ausgebildeter Ju­
gendlicher. Eine solide Ausbildung 
besitzt einen hohen Wert für jeden 
Mitarbeiter, denn die Qualifikation 
entscheidet mit über hierarchische 
Position, Einkommen, Beschäfti­
gungssicherheit und Aufstiegs-­
chancen.31) 

Die aufgrund des erfolgreichen 
Abschlusses der Ausbildung ver­
gebenen Zeugnisse stellen einen 
Nachweis über bestimmte Min­
destqualifikationen dar und bein­
halten so wichtige Informationen, 
die umfangreiche Tests von Bewer­
bern unnötig machen und daher 
die Einstellung erleichtern. Es han­
delt sich hierbei um positive exter­
ne Effekte38), von denen die Ge­
samtheit der Unternehmen, nicht 
jedoch der ausbildende Betrieb 
profitiert.39) 

Mit der zunehmenden Mobilität 
der Arbeitnehmer steigt auch die 
in einer dynamischen Gesellschaft 

so wichtige Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft. Von einer breiten 
Ausbildung erhofft man sich auch 
positive Auswirkungen auf die Par­
tizipationsfähigkeit und -bereit­
schaft der Bürger an politischen 
und gesellschaftlichen Prozes­
sen. 40) 

Diese positiven Effekte einer be­
triebsübergreifenden Ausbildung 
sind es, die die Vertreter der Ar­
beitnehmer für eine (noch stärke­
re) Einbeziehung der betriebli­
chen Ausbildung in das öffentliche 
Bildungssystem und in die öffentli­
che Verantwortung plädieren las-­
sen, während die Arbeitgeber eine 
Minimierung der gesetzlichen Re­
gelungen präferieren.41) 

Maßnahmen zur Erhöhung 
der Anpassungsfähigkeit des 
Ausbildungssystems 

Will man die Anpassungsfähigkeit 
des Ausbildungssystems erhöhen, 
die wesentlichen betriebsüber­
greifenden Regulierungen jedoch 
beibehalten, so gibt es dafür ver­
schiedene Ansatzpunkte: 

a) Die Aktualisierung und Flexibili­
sierung der Ausbildungsordnun­
gen 

Es bedarf nicht nur der Streichung 
nicht mehr notwendiger Ausbil­
dungsinhalte, sondern auch eines 
weniger an den jeweiligen Stand 
der Technik: gebundenen Qualifi­
kationskataloges, der überdies 
mehr Spielraum für die Vermittlung 
betriebsspeziflscher Inhalte beläßt. 

b) Die Ausrichtung der PTÜfungs­
aufgaben an den jeweils vor­
herrschenden neuen Technolo­
gien 

Die Besetzung der PAL-Fachaus­
schüsse mit Mitarbeitern aus (tech­
nisch) fortschrittlichen Unterneh­
men könnte einen Beitrag zur Errei­
chung dieses Ziels leisten. 

c) Die Einbeziehung von sozialen 
Qualifikationen und Schlüssel­
qualifikationen 

Die Förderung von sozialen und 
Schlüsselqualifikationen sollte Be-
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standteil der Ausbildungsrahmen­
pläne werden und auch Berück­
sichtigung finden bei der inhaltli­
chen und der formalen Gestaltung 
der Prüfungen. 

d) Förderung der Arbeitsplatzqua-
lifikation 

Die Förderung der Arbeitsplatz­
qualifikation erfordert zum einen 
die Verminderung des Anteils ver­
schulter theoretischer Ausbildungs­
inhalte in den Ausbildungsordnun­
gen und den Prüfungsanforderun­
gen, zum anderen eine stärkere 
Bindung der Ausbildung an den 
Betrieb. Diese könnte z. B. erzielt 
werden durch 
- enge Zusammenarbeit der in 

der Lehrwerkstatt ausbildenden 
Mitarbeiter mit den betriebli­
chen Ausbildern: 

- Information der Ausbilder über 
den technischen Fortschritt (im 
Unternehmen); 

- gememsame Workshops von 
Ausbildern und Mitarbeitern 
aus Produktions- sowie Planungs­
abteilungen; 

- temporäre Mitarbeiter der Aus­
bilder im Betrieb. 

Zur Bedeutung und 
Gestaltung der Ausbildung in 
einer sich wandelnden 
Gesellschaft 

Die dargestellten Maßnahmen kön­
nen zwar helfen, die Anpassungs­
fähigkeit des Ausbildungssystems 
zu erhöhen, der Grundwider­
spruch zwischen dem sich be­
schleunigenden Wandel und der 
Notwendigkeit, die Ausbildungsin­
halte langfristig zu planen, kann je­
doch dadurch nicht gelöst werden, 
Für die Planung der Ausbildungs­
inhalte, die Beschaffung der erfor­
derlichen technischen Ausrüstung 
sowie die Ausbildung sind z. Z. et­
wa 5 Jahre anzusetzen, d. h. man 
muß heute schon den innerhalb 
von 5 Jahren erreichten Technik­
stand erkennen bzw. abschätzen. 
Angesichts der Geschwindigkeit 
und Sprunghaftigkeit, mit der sich 
die Änderungen vielfach vollzie­
hen, kann eine befriedigende Lö-
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sung dieses Prognoseproblems 
nicht erwartet werden. 4�) Der tech­
nisch-ökonomische Wandel führt 
überdies im Zeitablauf stets zu ei­
ner Veralterung der in der Ausbil­
dung erworbenen Kenntnisse. 

Verliert die Ausbildung aus diesem 
Grund an Bedeutung zugunsten 
der Fortbildung? Diese Frage kann 
verneint werden. Angesichts der 
Unsicherheit über die zukünftige 
Entwicklung empfiehlt sich - statt 
einer auf eine bestimmte Technik 
zugeschnittenen Ausbildung - die 
Vermittlung flexibel einsetzbarer, 
berufsfeldbreiter Qualifikationen 
und die Förderung der Fundamen­
tal- oder Schlüsselqualifikationen, 
die so allgemeiner Natur sind, daß 
sie einerseits praktisch nicht durch 
den technisch-ökonomischen Wan­
del entwertet werden und anderer­
seits die Bewältigung der notwen­
digen Anpassungsvorgänge er­
leichtern. 

Einmal erworben, bleiben sie "wie 
feste Inseln in den unruhigen 
Wissen- und Könnensgezeiten er­
halten" , <3) 

Durch die Ausbildung wird die ent­
scheidende Lembereitschaft und 
-fähigkeit erzeugt und damit das 
Fundament gelegt für ein lebens­
langes Lernen. (4) 

Anforderungen an eine 
zukunftsorientierte 
Ausbildung(sordnung) 

Das Fazit der bisherigen Ausfüh­
rungen läßt sich in vier Thesen 
festhalten: 

a) Das bisher übliche, sehr lang­
wierige Verfahren zur Erarbeitung 
und Abstimmung von Ausbildungs­
ordnungen erlaubt nicht die stän­
dige Anpassung der in den Ausbil­
dungsrahmenplänen festgeschrie­
benen Ausbildungsinhalte an den 
technisch-ökonomischen Wandel, 
Die Fonnulierung der zu vermit­
telnden QualIfikationen muß daher 
so allgemein gehalten sein, daß die 
Betriebe flexibel auf Veränderun-
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gen reagieren können. Die neuen 
Ausbildungsordnungen für die 
Metall- und Elektroberufe erfüllen 
diese Anforderung. Eine deutliche 
Kürzung des Verfahrens derge­
stalt, daß eine ständige Überarbei­
tung durch eine begrenzte Zahl 
von Experten möglich wird, sollte 
ebenfalls in Erwägung gezogen 
werden. 

b) Die PTÜfungsaufgaben, die im 
gegebenen System faktisch die 
Ausbildung am stärksten beeinflus­
sen, werden zu jedem Prtifungster­
min neu erstellt, so daß aktuellen 
Entwicklungen Rechnung getra­
gen werden kann. Damit diese 
Möglichkeit genutzt wird, muß eine 
sorgfältige Auswahl der PTÜfungs­
ausschußmitglieder erfolgen. 
Nachdrücklich plädiert werden 
soll auch für die Erarbeitung eines 
umfangreichen, unterschiedliche 
Technikstände berücksichtigen­
den Aufgabenkataloges, aus dem 
die jeweils gestellten Prüfungsauf­
gaben in Abhängigkeit von den re­
gionalen Erfordernissen ausge­
wählt werden können, 

c) Einer (weitgehenden) Anpas­
sung der Qualifizierungsinhalte an 
die Bedürfnisse des einzelnen Un­
ternehmens - und damit einer be­
triebsspezifischen Ausbildung -
werden durch die unternehmens­
übergreifende Normierung des 
Ausbildungssystems jedoch stets 
Grenzen gesetzt, Eine breite, allge­
mein - und nicht nur im Ausbil­
dungsbetrieb - verwertbare Aus­
bildung liegt allerdings im Interes­
se der Auszubildenden. Die Aus­
bildungsordnungen stellen somit 
einen Kompromiß dar zwischen be­
trieblichen, individuellen und auch 
gesellschaftlichen Zielen. 

d) Die Ausbildung als Abschluß 
des individuellen Qualifizierungs­
prozesses zu betrachten, wäre, 
selbst wenn sie sich an dem jeweils 
neuesten Stand der Technik orien­
tiert angesichts des sich ständig 
vollziehenden Wandels der Um­
welt und der Unternehmung fatal ,  
Der berufliche Bildungsprozeß 
wird nicht mit der Berufsausbil­
dung abgeschlossen, sondern viel­
mehr dadurch erst eingeleitet.(B) 
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Viele dieser Erkenntnisse und For­
derungen wurden z. B. bei der 
Neuordnung der Metall- und Elek­
troberufe berücksichtigt. Die Strei­
chung überalteter und die Hinzu­
nahme zukunftsorientierter Ausbil­
dungsinhalte, eine neue Strukturie­
rung der Berufe und eine berufs­
feIdbreite Grundqualifizierung 
sind wesentliche Kennzeichen der 
neuen Ausbildungsordnungen. 

Bei Volkswagen haben wir den Er­
laß dieser neuen Ausbildungsord­
nungen zum Anlaß genommen, 
eine neues Qualifizierungskonzept 
zu erarbeiten und auch umzusetzen 
- Stichtag war der 1. September 
1987 -, das unsere Berufsausbil­
dung deutlich verändern wird,46) 
Unserem neuen Ausbildungskon­
zept liegt ein ganzheitliches Kom­
petenzmodell zugrunde, das der 
Personal- und Sozialkompetenz ne� 
ben der bislang dominierenden 
Fachkompetenz gleichrangige Be� 
deutung einräumt. Durch die Ver� 
knüpfung von methodischen, di� 
daktischen und inhaltlichen Kon� 
zeptionen wird eine selbständige, 
kreative Handlungsfahigkeit der 
Facharbeiter zu erreichen ver� 
sucht. Unser Ziel ist ein neuer Typ 
von Mitarbeiter, der nicht Spezialist 
für eine bestimmte Technik ist, son� 
dem der vielmehr die Fähigkeit 
hat. sich immer wieder neu zu spe� 
zialisieren. Neben der Lernfähig� 
keit wird besonderer Wert gelegt 
auf die Entwicklung der für die Lö� 
sung der komplexen Probleme im� 
mer wichtiger werdenden Teamfä� 
higkeit. Mit diesem neuartigen, die 
Erfahrungen aus vielen Modellver� 
suchen berücksichtigenden Quali� 
fizierungskonzept hoffen wir, mün� 
dige Mitarbeiter auszubilden, die 
sich nicht nur flexibel an den tech� 
nisch�ökonomischen Wandel an� 
passen, sondern an dessen Gestal� 
tung mitzuwirken in der Lage sind, 
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Antonius Lipsmeier 
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im Insti­

tut für Berufspäda<;jogil:: und allgemeine Pädago­
gik an der Universität Karlsruhe (TH) 

Vorbemerkungen 

Die unbefriedigende Lage der 
berufs- und wirtschaftspädagogi­
schen Forschung an Hochschulen 1) 
einerseits und der spätestens seit 
Mitte der 60er Jahre auszumachen­
de Forschungsbedarf andererseits, 
der ja dann auch über das Blan­
kertz / Claessens / Edding-Gut­
achten2) im Gefolge des BBiG zur 
Errichtung des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung geführt 
hatte, sind oft genug beklagt bzw. 

*) Ichdanke meinen Mitarbeitern Dr, R. Dobischat 
und A. Voiqt für kritische AnmerkunOen und 
EinbringunO von Ideen, 

19 



ZUR DISKUSSION 

reklamiert und analysiert worden; 
auf die Ursachen der unbefriedi­
genden Lage wird später noch ein­
gegangen. Die Genese dieser Si­
tuation muß hier nicht gebracht 
werden; einige wichtige Stationen 
der Entwicklung werden in der 
Denkschrift der DFG-Senatskom­
mission " Berufsbildungsforschung" 
nachzulesen sein, in die auch die 
beiden Berichte zur Lage der Be­
rufsbildungsforschung von 1975 
und 19853), erstellt von Achtenha­
gen u, a. für die DFG, eingegangen 
sind, In den beiden folgenden Ka­
piteln werden einige Befunde und 
Ursachen zur Situation herausgear­
beitet, bevor abschließend auf 
Strategien zur Verbesserung die­
ses Zustandes eingegangen wird. 

Befunde zur Lage der 
berufs- und wirtschafts­
pädagogischen Forschung 
an Hochschulen 

a) Trotz der Zunahme der Anzahl 
der Dissertationen in diesem Be­
reich von 17 im Jahre 1982 auf 51 im 
Jahre 19874) muß von einer relati­
ven quantitativen Stagnation ge­
sprochen werden; denn die ausge­
wiesene Steigerung hängt stärker 
mit der Verbesserung der Erfas­
sung bzw. Rückmeldung und der 
ausgeweiteten Einbeziehung von 
Randbereichen als mit einem ver­
muteten Forschungs- oder For­
scherboom zusammen. 

b) Das trifft in gleicher Weise auf 
die Habilitationen zu: Randgebiete 
dominieren, die Wirtschaftspäd­
agogik ist stärker vertreten als die 
Berufspädagogik. Die in den 9Der 
jahren vermutlich anstehende Be­
setzungswelle von C 3- und C 4-Pro­
fessuren - vorausgesetzt, die Stel­
len werden nicht gestrichen - gibt 
zu ernsthafter Sorge Anlaß. 

c) Auf den ersten Blick positiv er­
scheint das Bild der berufs- und 
wirtschaftspädagogischen For­
schung im Spiegel der selbständi­
gen Publikationen. Die Auswertung 
der jährlich in der ZJJW zusammen­
gestellten Listen ergibt folgende 
Befunde:  Die Zahl der Publikatio-

30 

nen liegt bei durchschnittlich etwa 
190 pro jahr, allerdings mit einer 
stetigen Abnahme seit 1982 (Maxi­
mum mit 230 Publikationen). Dabei 
ist jedoch zu beachten, daß die Ti­
tel "zur" Berufs- und Wirtschafts­
pädagogik erfaßt werden, und bei 
der Einvernehmung wird recht 
großzügig verfahren. Zu beachten 
ist weiterhin, daß sich in der zu­
rückliegenden Dekade erhebliche 
Verschiebungen thematischer Art 
ergeben haben. Während der An­
teil der Allgemeinen Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 1977 noch 
bei gut 30 % lag, ist er inzwischen 
auf weniger als 20 % zurückgegan­
gen; dagegen ist der Anteil der so­
ziologisch und psychologisch rele­
vanten Literatur von knapp 10 % auf 
20 % gestiegen. 

d) Eine Auszählung der Publikatio­
nen in der ZBW, vorgenommen von 
Achtenhagen (unveröffentlicht), er­
gibt für die zurückliegende Deka­
de eine· Halbierung der Anzahl der 
Aufsätze von etwa 60 im Jahre 1978 
auf etwa 30 im Jahre 1987. Diese 
Halbierung hängt nun gerade nicht 
mit der geringfügigen Reduzierung 
der Seitenzahl pro jahrgang zusam­
men, sondern mit dem kontinuier­
lichen Rückgang des Eingangs von 
Manuskripten seit etwa 10 Jahren 
mit einem Maximum im jahre 1977 
mit 88 Eingängen und einem Rück­
gang auf weniger als 50 Manu­
skripte pro Jahr. 

e) Einzelne Forschungsfelder sind 
nolens volens weitgehend anderen 
Disziplinen überlassen worden, so 
z. B. die Weiterbildungsforschung 
der Betriebswirtschaftslehre (bes. 
dem Schwerpunkt Personalwesen), 
die Medienforschung, z. B. im CUU 
(Computerunterstützter Unterricht) 
bzw. CBT (Computer based trai­
ning) der Psychologie und die Qua­
lifikationsforschung der Arbeits­
und Berufssoziologie. 

f) Der Umfang der Drittmittelfor­
schung in der Berufs- und Wirt­
schaftspädagogik ist nicht erfaß­
bar. In den drei großen DFG-För­
derungsbereichen 
- Schwerpunktprogramme, 
- Sonderforschungsbereiche und 
- Forschergruppen 

ist diese Disziplin nicht vertreten8), 
und auch ihr Anteil an der Förde­
rung im Normalverfahren ist sehr 
gering. Dabei mißt die DFG dieser 
Disziplin, wie an der Einrichtung 
einer Senatskommission erkenn­
bar, durchaus Bedeutung bei, 
wenn sie darin auch erst durch den 
BMBW bestärkt werden mußte; 
aber auch innerhalb der durch die 
DFG erklärtermaßen zu fördern­
den erziehungswissenschaftlichen 
Forschung könnte sich die Berufs­
und Wirtschaftspädagogik in den 
sechs als besonders dringlich ge­
kennzeichneten Themenschwer­
punkten sehr gut wiederfinden6), 
zumal sie von der DFG als 
empirische1) Forschungsdisziplin 
angesehen und damit den Sozial­
wissenschaften zugeschlagen wird, 
die sowieso dem Anschein nach im 
Vergleich zu einer sich geisteswis­
senschaftlich verstehenden Erzie­
hungswissenschaft als forschungs­
würdiger gelten. 

g) In einem besonderen Bereich 
der Drittrnittelforschung, der wis­
senschaftlichen Begleitforschung 
zu den "Modellversuchen in der 
außerschulischen Berufsbildung' 

, 

des Bundesinstituts für Berufsbil­
dung, ist der Umfang der Begleit­
forschung von Wissenschaftlern an 
Hochschulen, Fachhochschulen 
und von wissenschaftlichen Institu­
ten außerhalb der Hochschulen 
recht stark zurückgegangen. Ver­
gleicht man die Trägerschaft der 
wissenschaftlichen Begleitung ab­
geschlossener Modellversuche mit 
derjenigen noch laufender Modell­
versucheB), so ergibt sich gemäß 
der Dokumentation des Bundesin­
stituts für die Berufsbildung bei 
den Wissenschaften, besonders 
also bei der Berufs- und Wirt­
schaftspädagogik, ein Rückgang 
um etwa 50%, während bei den 
privaten Instituten bzw. Privatper­
sonen der Rückgang lediglich 20 % 
beträgt. 
Der Generalsekretär des Bundes­
instituts für Berufsbildung, Her­
mann Schmidt, differenziert die Be­
gleitforschungspraxis nicht nach 
diesen Merkmalen, und er er­
weckt möglicherweise einen fal­
schen Eindruck, wenn er schreibt, 
daß das BIBB bislang "in mehr als 
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100 Modellversuchen mit über 160 
Wissenschaftlern von Hochschulen 
und anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen in der wissenschaft­
lichen Begleitung zusammengear­
beitet"9) habe, 
Meine Befunde ergeben, wie ge­
sagt, etwas anderes: Danach ver­
traut das Bundesinstitut also offen­
sichtlich der Leistungsfähigkeit 
oder auch der Preiswürdigkeit pri­
vater Anbieter von Begleitfor­
schung stärker als den Wissen­
schaften, zumindest in neuerer 
Zeit. 

Soweit einige Befunde zum Zustand 
der berufs- und wirtschaftspädago­
gischen Forschung an Hochschu­
len, ein Zustand, der - wenn man 
von einigen Lehrstühlen absieht -
mit unbefriedigend vielleicht noch 
verharmlosend charakterisiert 
wird, den man mit Desolatheit al­
lerdings wahrscheinlich etwas 
übertrieben beschreiben würde, 
Diese Befunde interpretiere ich 
wie folgt: Berufs- und wirtschafts­
pädagogische Forschung an Hoch­
schulen erscheint weithin weder 
wissenschafts politisch gewollt noch 
bildungs- und gesellschaftspoli­
tisch gefragt. - Worin liegen die 
Ursachen für diesen Zustand? 

Ursachen für den 
unbefriedigenden Zustand 
der berufs- und wirtschafts­
pädagogischen Forschung 
an Hochschulen 

Die verschiedenen " grauen Papie­
re" zur Lage der Berufsbildungs­
forschung, die auch in die Denk­
schrift der genannten DFG-Senats­
kommission eingehen werden, ver­
weisen vorrangig auf den Stellen­
abbau im Hochschulbereich etwa 
beit Mitte der 70er Jahre als Haupt­
prsache. Obwohl keine exakten 
Zahlen vorliegen, sind durch das 
IZusammentragen von Erfahrungs­
�erichten . und Zustandsbeschrei­
�ungen dle Konturen des Bildes 
deutlich geworden, das Stratmann 
dann auf der Saarbrücker Tagung 
der DGfE eindrucksvoll ausgemalt 
hat. W) 
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In diesem Zusammenhang ist auch 
relevant, daß der Nachwuchs weit­
gehend disziplinfremd rekrutiert 
werden muß, also aus anderen Dis­
ziplinen als der Berufs- und Wirt­
schaftspädagogik stammt, womit 
im Positiven mit der Vermeidung 
von "Inzucht' I das Negativum ein­
hergeht, das zentrale Betätigungs­
feld hochschulischer Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik, die schuli­
sche Berufsausbildung in Abgren­
zung vom Schwerpunkt des BIBB, 
also der betrieblichen Berufsaus­
bildung, schwerer untersuchen zu 
können; die DFG-Senatskommis­
sion für Berufsbildungsforschung 
spricht in diesem Zusammenhang 
von Kompetenzlücken, 11) 

Eine weitere Ursache liegt, zumin­
dest für die Berufspädagogik, we­
niger für die Wirtschaftspädago­
gik, in dem seit Ende der 70er Jah­
re erfolgten Abbau (z. B. in Nord­
rhein-Westfalen) oder auch der 
Verhinderung der Möglichkeit (z. B. 
in Baden-Württemberg), im Rah­
men des Ersten Staatsexamens Zu­
lassungsarbeiten, also schriftliche 
Hausarbeiten, in diesem Fach an­
fertigen lassen zu können, 

Das berufspädagogische Desinter­
esse der nachwachsenden Gene­
ration von Berufsschullehrern wird 
so ministeriellerseits gefördert, 
denn von einer positiv bewußtseins­
prägenden Kraft eines ad-libi­
turn-Studiums - studiert werden 
darf alles, wenn es sich nur irgend­
wie über den pädagogischen Lei­
sten schlagen läßt - kann ernsthaft 
nicht ausgegangen werden. Es ist 
zu bezweifeln, ob das Studiensemi­
nar die Versäumnisse nachholen 
kann, zumal zu vermuten ist, daß 
ein pädagogisch indifferentes oder 
technokratisches Standesbewußt­
sein oder Berufsbild von Berufs­
schullehrern staatlicherseits durch­
aus gewünscht ist, zumindest willig 
geduldet wird. 

Von daher wäre in eine dringend 
erforderliche Neufassung der 
KMK-Rahmenvereinbarung über 
die Ausbildung von Berufsschul­
lehrern vom 6, 10. 1973 eine ent­
sprechende Bestimmung aufzu­
nehmen, 

Es wäre jedoch verfehlt bzw. griffe 
zu kurz, die Ursachen für den un­
befriedigenden Zustand der 
berufs- und wirtschaftspädagogi­
schen Forschung nur als Folge des 
doppelten ministeriellen Würge­
griffs - Stellenabbau und Studen­
tenentzug - anzusehen. 

Es kann ernsthaft nicht bestritten 
und soll auch hier nicht verschwie­
gen werden, daß auch der innere 
Zustand unserer Disziplin zu Kritik 
und Sorge Anlaß gibt. 

Auch wenn es im wissenschaftli­
chen Disput als unfein gilt, soll auf 
folgendes hingewiesen werden : 
- Manche Ordinarien, die in den 

frühen 70er Jahren, begünstigt 
durch den offensiven Hochschul­
ausbau, berufen wurden, haben 
sich getreu abendländischer 
Bildungstradition in ihre .,Inner­
lichkeit" zurückgezogen, ob­
wohl in den Hochschulgesetzen 
des Bundes und der Länder zur 
Aufgabe von Forschung und 
Lehre etwas anderes steht.l2) 
Sie beteiligen sich nicht mehr 
am wissenschaftlichen Disput, 
weder auf Tagungen noch im 
Publikationswesen, Die Kritik 
am Wissenschaftsbetrieb der 
Universitäten war auch in der 
Vergangenheit oft eine Kritik an 
den Ordinarien. So schrieb Ditt­
rich im Jahre 1919: "Es liegt in 
der Natur der Sache, daß der 
Fortschritt der Wissenschaft von 
Nichtordinarien und Studenten 
oft anders und gründlicher ver­
standen wird als von Ordina­
rien, deren eigene fortschrittli­
che Wirksamkeit weit zurück­
liegt." 13) 

- Die Disziplin selbst ist von einer 
Konflikte und Kontroversen mei­
denden Langweiligkeit durchzo­
gen, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen. Brisante Themen 
werden gemieden, zu bildungs­
und gesellschaftspolitischer 
Harmlosigkeit heruntertransfor­
miert oder von den Ordinarien 
den Mitarbeitern als wissen­
schaftliches Übungsfeld über­
lassen. 

- Kollegenschelte, oder etwas fei­
ner formuliert : die Kollegenkri­
tik, gilt mehr und mehr als etwas 
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Unfeines, wird zur moralischen 
Prestigefrage hochstilisiert oder 
als bedauerliches Versehen ver­
harmlost. Ereignet sich so etwas 
noch einmal wider Erwarten, 
sind die Reaktionen gereizt, und 
zwar immer auf beiden Seiten. 

Der wissenschaftliche Disput, 
wesentliches Merkmal der "uni� 
versitas litterarum' " ist zum Ge­
rede oder zur durch entspre­
chende Begrifflichkeit gestelz­
ten Nebulösität verkommen, 

- Internationalität wird als private 
Reiselust diskriminiert: Die Ab­
schattung unserer Disziplin nach 
außen hin, selbst im EG-Raum, 
war nach meinen Beobachtun­
gen noch nie größer, weder zu 
Kerschensteiners noch zu 
Schliepers und Abrahams Zei� 
ten. Auch in der DFG-Denk­
schrift wird der Mangel an inter­
nationalen Kontakten beklagt 
(Kap. 6). 

- Die Zuwendung zu "harten" 
empirischen Forschungsmetho­
den gilt mehr und mehr als Aus­
weis von höchster Wissenschaft­
lichkeit, auch wenn selbst die in 
solchen Fragen sehr zurückhal­
tende DFG weiß, "daß sich Me­
thoden der empirischen Sozial­
forschung auf das komplexe 
Feld pädagogischen HandeIns, 
seiner Bedingungen und Wir­
kungen, nur bedingt anwenden 
lassen," 14) 

Diese Liste könnte bei längerem 
Nachdenken und Recherchieren 
sicherlich noch fortgesetzt werden, 
doch genug, Es ergibt sich das Bild 
eines weitgehenden Stillstandes 
oder gar einer gewissen Degene­
ration unserer Disziplin: zumindest 
scheint sie innovations- und impuls­
bedürftig zu sein. 

Woher kann dieser Innovations­
und Impulsschub kommen? 

Der Beantwortung dieser Frage 
soll im letzten Teil dieser Abhand­
lung nachgegangen werden, Vor­
her ist jedoch noch auf die Koope­
rationsdebatte in der Berufsbil­
dungsforschung näher einzugehen. 
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Forschungskooperation 
und -koordination 

Der Ausweg aus dem Forschungs­
tal heraus auf Forschungshöhen 
hinauf scheint in der Kooperation 
zu liegen, mit wem, wozu und wie 
auch immer, Schon in das Hoch­
schulrahmengesetz von 1976 ist das 
Koordinations- und Kooperations­
gebot hineingeschrieben und auch 
in die Fassung vom 9.4.  1987 über­
nommen worden (§ 23 HRG), Trotz 
zugegebenermaßen unverhältnis­
mäßig großer Reibungsverluste 
bei vielen Kooperationsversuchen 
sieht auch Stratmann zu einer "wie 
immer zu organisierenden Koope­
ration von Forschungsvorhaben, 
-konzepten und -aktivitäten keine 
Alternative' '. 1�) 

Die wohl umfangreichste Liste von 
Aufgaben der Infonnation, Koope­
ration und Koordination ist wäh­
rend des BMBW-Kolloquiums "Ko-­
operation in der Berufsbildungsfor­
schung" am 25. 10. 1988 in Bonn er­
stellt worden. Dem Protokoll sind 
gemäß der Zusammenfassung 
durch den Sitzungsleiter, Ministe­
rialdirigent Hardenacke, die fol­
genden Punkte zu entnehmen: 
a) Verbesserung des Informations­
austausches zwischen den einzel­
nen Forschungseimichtungen über 
ein verbessertes Publikationswe­
sen, über eine jährlich in der ZEW 
zu veröffentlichende Liste der lau­
fenden Forschungsprojekte und 
über eine Sonderdokumentation 

" Berufsbildungsforschung" , 
In der DFG-Denkschrift (Kap. v.) 
wird in diesem Zusammenhang 
darüber hinaus die Einführung 
eines Berichtsystems zur Berufsbil­
dungsforschung vorgeschlagen. 
b) Besonders wichtig ist die For­
schungskooperation im Planungs­
stadium von Projekten, aber auch 
während des Arbeitsprozesses 
und bei der Diskussion der For­
schungsergebnisse. Um diese Ko­
operation gewissennaßen zu insti­
tutionalisieren, wird für Projekte 
eine arbeitsteilige Zerlegung m 
Teilaufträge vorgeschlagen. 

Diese Vorschläge gehen nur unwe­
sentlich über das hinaus, was auch 

schon die Evaluierungskommission 
des BIBB formuliert hattel6): Die 
Zusammenarbeit zwischen Hoch­
schulen und BIBB "könnte mittels 
gemeinsamer Arbeitskonferenzen 
und Symposien, durch die Verga­
be von Forschungsarbeiten an die 
Hochschulen und Forschungsinsti­
tute, die zeitweilige Abordnung von 
Gastforschern an das BIBB sowie 
die gememsame Durchführung 
von Forschungs- und Entwicklungs­
arbeiten verbessert werden," 

Das BMBW haUe in seiner ergän­
zenden Stellungnahme vom 
13.8. 1987 ausdrücklich diesen Ka­

talog gutgeheißen. 11) 

Der Kooperationskatalog ist kon­
sensual, denn an den Beratungen 
und Fonnulierungen waren alle für 
die Eerufsbildungsforschung rele­
vanten Gruppen und Institutionen 
beteiligt. Enthebt diese Legitima­
tion durch Verfahren, auch wenn 
nicht abgestimmt worden ist, den 
Katalog der Kritik? Natürlich kei­
neswegs. 

In den abschließenden Bemerkun­
gen soll dieser Katalog weder ab­
geschafft noch durch einen neuen 
ersetzt, sondern lediglich hinter­
fragt werden, und zum Schluß soll 
dann noch auf Organisationsfor­
men für die zu etablierende For­
schung eingegangen werden. 

Forschungskooperation -
cui bono? 

a) Eine Standortbestimmung der 
Berufsbildungsforschung an Hoch­
schulen sieht sich gegenwärtig of­
fensichtlich dem Versuch einer bil­
dungsbürokratischen Indienstnah­
me gegenüber, die von einer Logik 
ausgeht, der man sich auf den er­
sten Blick kaum entziehen kann: 

Auf der einen Seite stehen abseh­
bare Probleme bei der Gestaltung 
des Berufsbildungssystems, über 
die ein relativ breiter fachäffentli­
eher Konsens besteht. Zu nennen 
sind hier: 18) 
- nicht bewältigte Probleme der 

geburtenstarken Jahrgänge; 
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� Integration ökologischer Inhalte 
in Berufsbildungsgänge; 1- weitere Implementation neuer 
Technologien; 

- Antizipation demographischer 
Entwicklungen; 

- Bedeutungszuwachs der Weiter­
bildung; 

- der projektierte europäische 
Binnenmarkt in den gOeT Jahren; 

- regionale Disparitäten in der be­
ruflichen Aus- und Weiterbil­
dung. 

Auf der anderen Seite steht eine 
fiskalisch angespannte Situation 
der öffentlichen Haushalte. die so­
mit für viele der mit Berufsbil­
dungsforschung befaßten Institu­
tionen eine identische, nämlich 
schlechte Ausgangssituation konsti­
tuiert. Was liegt also näher, als der 
Bundesregierung zuzustimmen, 
wenn sie "eine effizientere Abstim­
mung zwischen den in der Berufs­
bildungsforschung tätigen Einrich­
tungen" anstrebt und das BIBB in 
ein "Netzwerk von Forschungsein­
richtungen (Hochschulen, schul­
pädagogischen Instituten und Ar­
beitsstellen der Länder sowie au­
ßeruniversitären Forschungsinstitu­
ten) als Dienstleistungs-, For­
schungs- und Beratungseinrich­
tunq der außerschulischen Berufs­
bildung auf wissenschaftlicher 
Grundlage" einbinden will. 19) 
Ebenfalls auf den ersten Blick 
scheint hier das Konzept einer ef­
fektiven Arbeitsteilung zwingend. 

Zu fragen ist nun, ob diese Plausi­
bilität auch bei näherer Betrach­
tung aufrechtzuerhalten ist. Zumin­
dest erscheint es notwendig, die in 
der Sache fraglos vorhandene Be­
reitschaft der an Hochschulen vor­
handenen BerufsbildungsforschlUlg, 
an dieser Aufgabe mitzuwirken, 
bezüglich der Begriffe "Effektivi­
tät" und "Efflzienz" zu präzisieren. 

Denn folgende Varianten eines 
Verständnisses von Effizienz könn­
ten zu völlig unterschiedlichen For­
schungsprogrammen, wo auch im­
mer angesiedelt, führen: 
- Forschung ist effizient, wenn bei 

einem bestimmten Mittelansatz 
möglichst viele Mitarbeiter be­
schäftigt und/oder möglichst 
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viele Programme abgewickelt 
werden können. 

- Forschung ist effizient, wenn die 
politisch vorgegebenen Thema­
tiken oder Problembereiche be­
forscht werden. 

- Forschung ist efflzient, wenn 
durch ihre Ergebnisse ex ante 
oder ex post politische Entschei­
dungen legitimiert werden. 

- Forschung ist effizient, wenn 
Doppelforschung vermieden 
wird. 

- Forschung ist effizient, wenn sie 
nicht als Störgröße in politischen 
Entscheidungsprozessen wirk­
sam wird. 

- Forschung ist effizient, wenn von 
ihr gravierende individuelle 
und gesellschaftliche Problem­
bereiche bearbeitet werden. 

- Forschung ist effizient, wenn sie 
efflzient arbeitet. 

b} Generell ist jedoch festzustellen, 
daß die Berufsbildungsforschung 
allgemein - besonders die an den 
Hochschulen - keinen Effektivi­
täts- und Effizienzbeweis anzutre­
ten hat. Denn zum einen muß die 
hochschulische Berufsbildungsfor­
schung unabhängig sein, und zum 
anderen hängt die effektive und ef­
fiziente Problembewältigung, zu 
der die Berufsbildungsforschung 
sicherlich beizutragen hat, sowohl 
von dem Wollen der entsprechen­
den politischen Instanzen ab, die 
vorgelegten Ergebnisse umzuset­
zen, als auch von dem Wollen der 
relevanten gesellschaftlichen Kräf­
te, die so eingeleiteten Initiativen 
mitzutragen und konstruktiv weiter­
zuentwickeln. 

c) Hinzuweisen bleibt in diesem Zu­
sammenhang darauf, daß die ver­
schiedenen Institutionen der Be­
rufsbildungsforschung unter­
schiedlich strukturiert sind. Hier ist 
zum einen hervorzuheben, daß für 
das BIBB und das lAB konkrete 
Aufgabenbeschreibungen gesetz­
lich vorgeschrieben sind, während 
für reine Forschungsinstitute, wie 
etwa das SOFI, stärker wissen­
schaftsimmanente Normen ver­
bindlich sind (oder sein sollten). 
Hieraus folgt weiter, daß für das 
lAB und das BIBB relativ rationale 
Ressourcenkalkulationen vorge-

nommen werden können, weil aus 
Aufgabenzuweisungen zumindest 
partiell deduzierbar, während an­
dere Forschungsinstitute auf die je­
weilige Akzeptanz ihrer Vorschlä­
ge und damit verbundener "Res­
sourcengewährung' 

, 
angewiesen 

sind. 

Auch die BIBB-Evaluierungskom­
mission sieht dieses Problem, im 
BIBB selbst faßbar am dort im 
Hauptausschuß waltenden Kon­
sensprinzip, das eigentlich nur im 
Verfahren der Erarbeitung und 
Verabschiedung von Ausbildungs­
ordnungen anzuwenden ist; doch 
die Evaluierungskommission teilt 
die in einer nicht näher bezeichne­
ten Öffentlichkeit angeblich laut 
gewordene Sorge, daß "das Kon­
sensprinzip . . .  als Vetorecht von 
Verbandsvertretern gehandhabt 
werden" könnte, was dazu führen 
könne, "daß Projekte inhaltlich un­
interessanter werden und daß For­
schungsergebnisse zu einem Zeit­
punkt vorliegen, in dem sie ihre 
Aktualität eingebüßt haben.

" 
20) 

Doch die Bundesregierung hält 
trotz dieser Bedenken am Konsens­
prinzip fest, da es "zu der erfor­
derlichen Praxisnähe der Berufs­
bildungsforschung" führe. 21) Daß 
diese Hoffnung nicht ganz unbe­
gründet ist und daß dieses Prinzip 
auch zu respektablen, sich wichti­
gen Problembereichen zuwenden­
den Forschungsprogrammen ge­
rinnen kann, zeigen sowohl die 
BIBB-" Perspektiven der Forschungs­
arbeiten für die nächsten 10 Jah­
re" 22) als auch das neueste Papier 
über die künftigen Schwerpunkte 
der Berufsbildungsforschung im 
BIBB 'ry 

Auch die Denkschrift der DFG-Se­
natskommission " Berufsbildungs­
forschung' 

, 
ist, ohne fonnale Vorga­

ben entsprechender Art, in gewis­
ser Weise ein Konsenspapier, und 
zwar sowohl zwischen verschiede­
nen, wenn auch nicht extrem unter­
schiedlichen Positionen unserer 
Disziplin, immerhin aber reichend 
von A bis Z, von Achtenhagen bis 
Zabeck, also auch zwischen ver­
schiedenen Wissenschaftsdiszipli­
nen (Betriebswirtschaftslehre, bes. 
Personalwesen und Arbeitswissen-
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schaft; Soziologie, bes. Berufs- und 
Arbeitssoziologie; Psychologie, bes. 
Arbeits- und Berufspsychologie). 

Dennoch, aber vielleicht gerade 
auch deswegen, scheint die Sorge 
gegenüber einengender Koordi­
nierung und Kooperation durchaus 
angebracht zu sein; die Diversifika­
tion der Berufsbildungsforschung 
darf nämlich selbst bei begrenzten 
Ressourcen nicht einer schon 
durch Übertreibung ihrer Möglich­
keiten sich selbst desavouierenden 
Koordinierungspolitik zum Opfer 
fallen, weil sonst kaum auszuschlie­
ßen ist, daß ganze Forschungsfel­
der unbearbeitet bleiben, 

d) Anzumerken ist weiter, daß aus 
der unterschiedlichen institutionel­
len Struktur und damit verbunde­
nen Standards und Möglichkeiten 
auch spezifische Zugangsweisen 
auf berufspädagogische Gegen­
standsbereiche folgen. Im schlech­
testen Fall kann dies zu institutio­
nell verankerter Forschung ohne 
Grundlagenforschung aber mit 
Handlungsvollmachten auf der ei­
nen Seite und zu solcher mit 
Grundlagenforschung aber ohne 
Handlungsvollmachten führen. Bei 
einer einfachen " Addition

" 
brau­

chen sich hier keineswegs die je­
weiligen Schwächen zu kompensie­
ren. 

e) Hinsichtlich der Aufgabentei­
lung tut sich ein weiteres Problem 
auf. Wenn festgestellt werden muß, 
daß sich unterschiedliche Interes­
sen keineswegs im Medium der 
Wissenschaft mediatisieren, wird 
" Doppel" - und Parallelforschung 
kein Ärgernis, sondern gerade 
zwingende Notwendigkeit oder zu­
mindest sinnvoll, will man eine 
möglichst breite gesellschaftliche 
Repräsentanz an berufsbildungs­
politischen Entscheidungen ge­
währleisten. Außerdem besitzt 

"Doppelforschung" eine "in ihrer 
Wichtigkeit kaum zu unterschätzen­
de Kontrollfunktion" (DFG-Denk­
schrift, Kap. 11.). Vermieden werden 
muß sicherlich die "unnötige" 
Sammlung von Primärdaten an 
mehreren Stellen, wofür organisa­
torische Hilfen gegeben werden 
können. 
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f) Die Thematisierung vordringli­
cher Forschungsaufgaben in der 
DFG-Denkschrift soll Akzente für 
zukünftige Forschung setzen, ins­
besondere in folgenden Berei­
chen:24) 
- zur Zielstruktur beruflicher Bil­

dungsprozesse, 
- zur didaktischen Integration von 

Elementen beruflicher Lernpro­
zesse, 

- zur Organisation beruflicher 
Lernprozesse, 

- zu pädagogischen Konsequen­
zen veränderter Berufsstruktu­
ren, 

- zum Lernen in Arbeitsprozes­
sen, 

- zu den sozialen Kontexten sowie 
den psychischen Voraussetzun­
gen und Folgen beruflichen Ler­
nens, 

- zum Verhältnis von Feld- und Ex­
perimentalstudien, 

- zur Anwendung von Ansätzen 
der Lehr-Lernforschung auf be­
rufliche Bildungsprozesse, 

- zur Fruchtbarkeit internationaler 
Vergleiche, 

- zur Notwendigkeit von Begleit­
und Evaluationsforschung, 

- zur historischen Berufsbildungs­
forschung. 

Dieser Katalog, der in der DFG­
Denkschrift natürlich noch ausdif­
ferenziert worden ist, geht einer­
seits auf die schon früher aufge­
stellte Defizitliste zurück25); auf der 
anderen Seite stellt er den Versuch 
dar, bei größtmöglicher themati­
scher und positioneller Offenheit 
einer konzertierten und konzen­
trierten Forschungsstrategie Per­
spektiven zu eröffnen, natürlich in 
relativer Abgrenzung vom BIBB­
Forschungsprogramm. Doch was 
kritisch anzumerken bleibt, soll in 
einer These zum Ausdruck ge­
bracht werden: 
Attraktive Forschungsthematiken 
für die Berufsbildungsforschung 
werden nicht durch den Abgleich 
zweier Listen, nämlich der Liste 
der denkbaren oder möglichen 
Thematiken und der Liste der be­
arbeiteten oder in Arbeit befindli­
chen oder zu bearbeitenden The­
matiken, identifiziert, sondern aus 
wissenschaftlichen fragestellun­
gen heraus evoziert oder durch ge-

sellschaftlichen Druck provoziert; 
an ersteren scheint es gegenwärtig 
angesichts der Verfaßtheit unserer 
Disziplin zu mangeln, und der ge­
sellschaftliche Druck kann von uns 
- Bereitschaft zu seiner produkti­
ven Verarbeitung einmal trotz ge­
wisser Zweifel unterstellt - aus ka­
pazitären Gründen nicht akzeptiert 
werden. 

g) Forschungskooperation und 
-koordination setzen, wenn damit 
nicht nur die Proklamation hehrer 
Ziele gemeint ist, halbwegs gleich­
starke und gleichberechtigte Part­
ner voraus. Davon kann überhaupt 
nicht die Rede sein: Dem einiger­
maßen geordneten Forschungsap­
parat des BIBB steht eine wenig 
strukturierte, vorerst nur partiell 
aktivierbare Disziplin gegenüber. 

Was tun in dieser Situation? 

Forschungsorganisation 

Folgende Lösungsmäglichkeiten 
bieten sich in forschungsorganisa­
torischer Hinsicht an: 

a) Ausbau der Forschungskapazitä­
ten in den Universitäten durch Um­
verteilung in den Landes- bzw. 
Hochschulhaushalten zugunsten 
der Berufsbildungsforschung, eine 
auf absehbare Zeit völlig illusio­
näre Strategie. 

b) Konzentration der Berufsschul­
lehrerausbildung und damit auch 
der freilich bescheidenen Kapazi� 
täten und Ressourcen länderweise, 
prinzipiell machbar z. B. in Nord­
rhein-Westfalen mit einem Überan­
gebot an Standorten für die Berufs­
schullehrerausbildung. Dieses 
Hochschulpolitikum wird z. Z. we­
der von der BLK noch von den be­
troffenen Länderregierungen an­
gepackt. 

c) Verstärkte Anwerbung von Dritt­
mitteiprojekten durch Berufs- und 
Wirtschaftspädagogen, so z. B. im 
Normalverfahren bei der DFG 
oder bei anderen Einrichtungen: 
Möglich und geringfügig ausbau­
bar, aber z. Z. fehlen weitgehend 
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die personellen Ressourcen zur Er­
arbeitung solider Forschungskon­
zeptionen und zur Anwerbung sol­
cher Mittel. 

d) Einrichtung von DFG-geförder­
ten Schwerpunktprogrammen in 
der Kooperation mehrerer Hoch­
schulen, wie z, B. 1m Symposium 
, ,Lernen und Arbeiten � Theorien, 
Forschungskonzepte, Befunde" in 
Siegen (19.-21. 9. 1988) versucht. 26) 

Die Fragen der Machbarkeit und 
Sinnhaftigkeit einer solchen Strate­
gie sind in der DFG-Senatskommis­
sion nicht konsensual. 

e) Minimallösung21): Bei der BLK 
sollte die Planung der Berufsbil­
dungsforschung einen neuen Stel­
lenwert erhalten. Angesichts der 
Kompetenzverteilungen zwischen 
Bund und Ländern und innerhalb 
des Bundes und der Länder zwi­
schen den verschiedenen Ministe­
rien (Bildung, Schule, Kultur - Wis­
senschaft, Forschung - Wirtschaft 
- Arbeit, Soziales) müßte auf der 
Planungsebene die einzige Stelle, 
die zu diesem Zweck (nach einer 
Änderung des Grundgesetzes) ein­
gerichtet worden ist, mindestens 
zum vollständigen und systemati­
schen Informationsaustausch und 
zur Koordination m der For­
schungsplanung genutzt werden, 

f) OQwohl der Wissenschaftsrat in 
seinen jüngsten Empfehlungen zu 
den Perspektiven der Hochschu­
len in den 90er Jahren empfiehlt, 
vor der Neugründung außeruni­
versitärer Forschungseinrichtun­
gen zu prüfen, "ob die dort vorge­
sehenen Arbeiten nicht auch in 
den Hochschulen durchgeführt 
werden können" und sogar eine 
Auflösung von außeruniversitären 
Instituten, etwa derjenigen der 
"Blauen Liste" , für denkbar hält1.8), 
schlage ich zur Stimulierung und 
Effektivierung der berufs- und 
wirtschaftspädagogischen For­
schung an Hochschulen die Errich­
tung eines selbständigen Instituts 
vor, ähnlich dem von Gruner schon 
seit Jahren geforderten "Bundes­
institut für das berufliche Schul­
wesen" 29) als Analogon zu dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 
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In diesem Zusammenhang soll dar­
an erinnert werden, daß die Kri­
sensitutation der Universitäten um 
1700 zur Errichtung außeruniversi­
tärer wissenschaftlicher Institutio­
nen gefÜhrt hat, beginnend mit der 
Preußischen Akademie der Wis­
senschaften,3D) 
Natürlich stößt diese Strategie so­
fort auf eine kaum überwindbare 
Hürde: Die Kompetenzverteilung 
in der Berufsbildung und die recht­
lichen, organisatorischen, institutio­
nellen und finanziellen Bedingun­
gen für die Berufsbildungsfor­
schung behindern eine Koordina­
tion der Information, Planung, 
Durchführung und Auswertung von 
Forschungen in diesem Bereich. 

Das zu gründende Institut muß kei­
ne gesetzlich verankerte Dauerein­
richtung wie das BIBB sein, son­
dern könnte evtl. nach 20 bis 30 
Jahren Aufbauarbeit (Aufbau von 
Forschungsstandards und Qualifi­
zierung von Forschungspersonal) 
wieder gemäß der Empfehlung 
des Wissenschaftsrates an die 
Hochschulen zuruckverlagert wer­
den. 

Resümee 

Zusammenfassend führen die an­
gestellten Analysen zu folgenden 
Ergebnissen: 
- Die Lage der hochschulischen 

Berufsbildungsforschung ist 
prekär in vielfältiger Hinsicht. 

- Die Ursachen, die diese Lage 
geschaffen haben, sind nicht 
schlagartig zu beseitigen, auch 
nicht bei positiver Ressourcen­
eskalierung oder Koordinie­
rungsoptimierung, 

- Eine Erneuerung unserer Diszi­
plin ist nicht oder nur schwer 
und konfliktreich von außen sti­
mulierbar und steuerbar; eine 
verordnete und kodifizierte Ko­
operation könnte evtl. sogar ei­
nen Renovierungsprozeß ge­
fährden, da die Themen der 
Kooperationsprojekte sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit von 
denjenigen, die für diesen Er­
neuerungsprozeß erforderlich 
wären, unterscheiden würden. 

- Mit einem gewaltigen Kraftakt, 
nämlich der Gründung eines 
(möglicherweise nur für einen 
gewissen Zeitraum erforderli­
chen) Forschungsinstituts für 
schulische Berufsbildung, könn­
te es gelingen, einen Erneue­
rungsimpuls für unsere Disziplin 
und einen quantitativen Sprung 
für die Erforschung schulischer 
Berufsbildung zu initiieren. 

Anmerkungen 

1) Forschung an Hochschulen ist nicht dasselbe 
wie Hochschulforsehunt;l (Beforschung von 
Hochschulen), Vgl.: Veröffentlichunt;len des 
Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und 
Hochschulforscl!ung. Kassel. 

'l Blankem, H. /Claessens. D/Edding, F. :  Ein 
zentrales Forschungsinstitut für Berufubildung? 
Gutachten im Auftrag des Senators für Arbeit 
und soziale AngeleQenheiten des Landes Ber­
lin. Eerlin 1966, 

') Achtenhagen/ Kelt /Lipsmeier / Stratrnann / Za­
beck: Bericht zur Lage der Berufsbildungsfor­
sehung an den Hochschulen, Im Auftrag der 
OFG, 1985. 

') VQI. die jährlich in der Zeitschrift für Berufs­
und Wirrnchafrnpädagogik (ZBW) veröffentlich­
le Dokumentation, 

') OFG: Perspektiven der Forschung und ihrer 
Förderung, Aufgaben und Finanzierung Vil 
1987 bis 11'180, Weinheim 1981, S, 335ff, 

') Ebenda, S, 92f, 

T) Ebenda, S, 91 f, 

') Bundesinstitut für Berufsbildunt;l: Modellversu· 
che in der außerschulischen Berufsbildung. In­
haltliche Förderbereiche und regionale Vertei­
lung (1986/87). Berlin 1887, 

') Schmidt. H.: Ober die Zusammenarbeit in der 
Berufsbildungsforschung, Ergänzende Ausfüh­
runQen zum Thema ",Zukünftige Schwerpunkte 
der Berufsbildunosforschung"', ln: Achtenha­
gen/John (Hrsg.): Lernprozesse und Lernorte 
in der beruflichen Bildung, GÖltingen 1988. 
S.41O, 

10) Vgl. dazu den Bericht von Geißler/Kell: Berufs­
bildung als öffentliche Aufgabe, Probleme und 
Formen der Berufsbildungsforschung, In: Erzie­
hung und Bildung als öffentliche Aufgabe, 23, 
Beiheft der Zeitschrift für PädaQogik, hrSQ, von 
Beck u, a. Weinheim/Basel 1888, S, 303-305, 

") Vgl, dazu Kap, 5,2 in der OFG-Denkschrift: Kom­
petenzlücken aktiver und pOtentieller Berufsbil­
dungsforscher. 

'') HochschulrahmenQesetz von 1976 in der Fas­
sung vom 8. 4, 1987, § 7 (Ziel des Studiums) und 
§ 22 (Aufgaben der Forschung), 

'-') Dittrich, 0. :  Die neue Universität. Ein Reform­
versuch, Leipzig 1918, S, 16, 

") DFG, Perspektiven. a, a. 0.. S, 82, 

"') Nach Geißler/Keil. a, a. 0.. S, 304, 
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11) Gutachten der Konunission zur Untersuchung 
der wisserulChaftIichen und wirtschaftlichen Ef­
fizienz des Bundesinstituts für Berufsbildung 
vom 15. 7. 19S6, In: BMBW (HrslI.): Wissen­
schaftliche und wirtschaftliche Effizienz des 
Bundesinstituts für Berufsbildung, Untersuchun­
gen und Stellungnahmen. Bonn 1987, Teil B, 
S, 228. 

") Ebenda. Teil A, S, 29. 

LI) Vgl. d<u:u: Kap. 3 in der DFG-Denkschrift: Zu­
künftige Herausforderungen der Berufsbil­
dung. 

L') Gutachten der Kommission, a. a. a, Teil A, 8. 42. 

lO) Gutachten der Konunission, a, a. a, Teil B, 
S. 162. 

!l) Ebenda, Teil A, S. 23. 

'''J Herausgegeben vom Generalsekretär, Sonder­
veröffentlichung, Berlin/Bonn 1986. 

") Undatiert, eingebracht in das BMBW-Kolloqui-
um, 25, 10. 1988. 

"') DFG-DenkschIifl:, Kap. 4. 

'") Achlenhagen u. a., 1985, 

'"l Vgl.: Rlrschun'JSinstitut filr Geistes- und Sozial­
wissenschaften der Universität - Gesamthoch­
schule Siegen, Materialien, 1988 (vgl. :  ZBW-Bei-

Qualitlzierungsberatung: Weiterbildungsträger 
als Dienstleistungsanbieter für die regionale 
Wirtschaft 

Die Ergebnisse einer seit drei Jah­
ren laufenden Modellversuchsrei­
he zur Qualifizierungsberatung sol­
len auf einer Fachtagung am 29. 
November 1989 in München vorge­
stellt werden. An sieben Standor­
ten im Bundesgebiet ist in dieser 
Zeit Qualifizierungsberatung er­
probt worden mit dem Ziel. für den 
Weiterbildungsbedarf von Klein­
und Mittelbetrieben ein bedarfs­
gerechtes Weiterbildungsangebot 
entwickeln zu helfen. 

Ausgangsüberlegung für die Mo­
dellversuche war, daß der erfolg­
reiche Einsatz der sogenannten 
neuen Technologien oft nicht durch 
die Höhe der investierten Summe 
entschieden wird, sondern durch 
die Qualifikation der Mitarbeiter, 
die die neuen Maschinen, pes 
oder Steuerungen bedienen bzw. 
einsetzen sollen. Weiterbildung ist 
dabei in aller Regel unentbehrlich. 

Während die Großbetriebe ihre 
professionellen Weiterbildungsab­
teilungen bedarfsgerechte Qualifi­
zierungsmaßnahmen schneidern 
lassen, sind Klein- und Mittelbe­
triebe auf die Angebote des Bil­
dungsmarktes angewiesen. 

Das regional erreichbare Weiter­
bildungsangebot ist jedoch viel­
fach unübersichtlich, so daß ge­
eignete Weiterbildungsangebote 
nicht gefunden werden können. Oft 
haben Klein- und Mittelbetriebe 
auch feststellen müssen, daß die 
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Nutzung von bestehenden Weiter­
bildungsangeboten nicht geholfen 
hat, die Anwendungsprobleme mit 
neuen Technologien nachhaltig in 
den Griff zu bekommen. Das Ange­
bot hat nicht dem tatsächlichen Be­
darf entsprochen, 

Hier haben die Modellversuche 
angesetzt. 

In München wollen die sieben Ver­
suchsträger ihre Ergebnisse vor­
stellen. Neben einigen grundsätzli­
chen Referaten wird es vor allem 
einen Infomarkt geben, auf dem 
die entstandenen Beratungsmate­
rialien, die gesammelten Erfahrun­
gen und die unterschiedlichen Or­
ganisationsformen von Qualifizie­
rungsberatung dargestellt werden. 
Die breitgefächerte Trägerstruktur 
hat insbesondere zum letzten Punkt 
interessante Ergebnisse gebracht. 
Neben den Beruflichen Fortbil­
dungszentren der Bayerischen Ar­
beitgeberverbände, die auch ge­
meinsam mit dem BIBB die Tagung 
ausrichten, waren die Gesamt­
hochschule Kassel, die Hand­
werkskammer der Pfalz, das Über­
betriebliche Ausildungszentrum 
Elmshorn, die Berufsbildungsstätte 
Westmünsterland, das Informa­
tionstechnik-Zentrum Köln und die 
Niedersächsische Volkshochschu­
le beteiligt. Alle Träger wollen auf­
grund der bisherigen Ergebnisse 
Qualifizierungsberatung nach Aus­
laufen der Modellversuche als 
Daueraufgabe weiterführen. 

heft 8, hrsg, 1/On Keil und Lipsmeier, Wiesbaden 
1989). 

"') DFG-DenYschrifl, Kap. 5,3, 

"') Wissenschaftsrat: Empfehlungen des Wissen­
schaftsrates zu den Perspektiven der Hoch­
schulen in den 90er Jahren. Köln 1988, S, 71 f. 

'") GrÜller, G: Berufsschulnahe Forschung. In: Die 
Banllsbildende Schule, 31, Jg. (1985), H. 12, 
S. 716 ff. 

"") VgL Schelsky. H,: EinsamKeit und Freiheit. Idee 
und Gestalt der deutschen Universität und ihrer 
Reformen, Reinbek, 18tl3, S, 31. 

Nähere Informationen sind bei der 
gemeinsamen wissenschaftlichen 
Begleitung zu erhalten: Friedrichs­
dorfer Büro für Bildungsplanung, 
An der Schölke 5, 3320 Salzgitter L 
Bei Interesse an der Tagung kann 
man sich direkt an die bfz-Zentrale, 
Brienner Str. 55, 8000 München 2, 
wenden. 

Ralf Kraak 
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AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS 

Kurzbericht über die Sitzung 3/89 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung am 19. Juni 1989 in Bonn 

Am 19. Juni 1989 fand die Sondersit­
zung des Hauptausschusses (3/89) 
in Bonn statt 

Im Mittelpunkt dieser Sitzung stand 
die bereits in der letzten Sitzung 
am 11./12. Mai 1989 begonnene Be­
ratung zu den Bundesratsinitiativen 
des Landes Baden-Württemberg. 

Das Land Baden-Württemberg hat 
im Bundesrat eine Änderung des 
Berufsbildungsgesetzes und der 
Handwerksordnung beantragt, die 
zum Ziel haben soll, eine Berufs­
ausbildung unterhalb der Ebene 
eines anerkannten Ausbildungsbe­
rufs für leistungsgeminderte, je­
doch nicht behinderte Jugendliche 
zu ermöglichen (Bundesratsdruck-

sache 160/89). Hierzu hatte der 
Hauptausschuß bereits am 12. Mai 
1989 festgestellt, daß er eine Ge­
setzesänderung nicht für notwen­
dig hält. 
Zum Entwurf der Entschließung 
"Zur Sicherung angemessener 
Ausbildungschancen für leistungs­
geminderte, jedoch nicht behin­
derte Jugendliche" - vom Land 
Baden-Württemberg mit Bundes­
ratsdrucksache 161/89 eingebracht 
- verabschiedete der Hauptaus­
schuß die weiter unten abgedruck­
te "Empfehlung zur Förderung der 
Berufsausbildung benachteiligter 
Jugendlicher" (s. S. 27). 

Weiter beschloß der Hauptaus­
schuß die ebenfalls unten abge-

Empfehlung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zur Förderung 
der Berufsausbildung benachteiligter 
Jugendlicher vom 19. Juni 1989 

Der Hauptausschuß des Bundesin­
stituts für Berufsbildung hat sich 
wiederholt mit der Förderung der 
Berufsausbildung lernbeeinträch­
tigter Jugendlicher befaßt und am 
25. August 1976, am 6. Dezember 
1979 sowie am 12. Mai 1989 dazu 
Empfehlungen verabschiedet. Die 
Empfehlungen bedürfen der wei­
teren Umsetzung in die Berufsbil­
dungspolitik und Ausbildungspra­
xis. 

1. Alle in der Bundesrepublik für 
die Berufsausbildung Verant­
wortlichen und an ihr Beteiligten 
haben in der Vergangenheit er­
hebliche Anstrengungen unter­
nommen, um den bildungspoliti­
schen Grundsatz zu verwirkli­
chen, allen Jugendlichen eine 
qualifizierte und anerkannte Be­
rufsausbildung zu vennitteln. 

Auf dem Weg zu diesem Ziel 
konnten zwar deutliche Fort-
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schritte erzielt werden; gleich­
wohl blieben nach fundierten 
Schätzungen der Bund-Län­
der-Kommission für Bildungspla­
nung und Forschungsförderung 
in den letzten Jahren im Durch­
schnitt mehr als 80 000 Jugendli­
che pro Jahr ohne Berufsausbil­
dung. Diese Jugendlichen neh­
men aus unterschiedlichen 
Gründen keine Ausbildung auf, 
brechen eine begonnene Ausbil­
dung ab, ohne eine neue zu be- ' 
ginnen oder bestehen endgültig 
nicht die Abschlußprüfung am 
Ende ihrer Ausbildung. 

Die Auswirkungen der Ausbil­
dungslosigkeit für die betrof­
fenen Jugendlichen sowie die 
damit verbundenen beschäfti­
gungspolitischen, sozialpoliti­
schen und volkswirtschaftlichen 
Probleme sind schwerwiegend. 
Angesichts des weiter zurückge­
henden Bedarfs an un- und an-

druckte "Empfehlung zur Gestal­
tung einer FOl1bildungskonzeption 
für Sozialstationen" (s. S. 28). 

Der Hauptausschuß befaßte sich 
schließlich mit dem Arbeitsergeb­
nis seines Unterausschusses "Me­
dien - Ausbildungsmittel" und be­
schloß einstimmig die "Schwer­
punkte für die Medienforschung 
des Bundesinstituts für Berufsbil­
dung" (s. S. 31). 

Am Ende der Sitzung würdigte der 
Vorsitzende die Arbeit des Haupt­
ausschusses in der 2. Amtsperiode 
nach dem Berufsbildungsförde­
rungsgesetz (s. S. 32). 

Die 3. Amtsperiode des Hauptaus­
schusses beginnt am 1. September 
1989, die konstituierende Sitzung 
des Hauptausschusses (4/89) findet 
am 27./28. September 1989 in Ber­
lin statt. 

gelernten Arbeitskräften wer­
den diese Auswirkungen sich 
ohne gegensteuernde Maßnah­
men noch verschärfen. 

Nach allen vorliegenden Daten 
und Erkenntnissen ist für einen 
großen Teil dieser Jugendlichen 
ohne abgeschlossene Ausbil­
dung der Weg in eine zum Teil 
dauerhafte Arbeitslosigkeit vor­
gezeichnet, auch weil bei fehlen­
der beruflicher Ausbildung in 
jungen Jahren Bereitschaft und 
Fähigkeit zur späteren Weiterbil­
dung oder Nachqualifizierung in 
der Regel stark beeinträchtigt 
sind. 

Der Hauptausschuß appelliert 
deshalb an die Bundesregie­
rung und die Länder, an die So­
zialparteien und öffentliche Ver­
waltung, die Anstrengungen zur 
Verwirklichung des Grundsatzes 
"Berufsausbildung für alle" zu 
verstärken und - soweit erfor­
derlich - auch weitere Initiati­
ven und Maßnahmen zu ent­
wickeln und zu erproben. Ziel al­
ler Maßnahmen muß dabei sein, 
die betroffenen Jugendlichen im 
Rahmen des Berufsbildungsge-
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setzes in anerkannten Ausbil­
dungsberufen auszubilden. 

2. Die Gründe. warum Jugendliche 
keine Ausbildung aufnehmen 
oder an einer begonnenen Aus­
bildung scheitern, sind differen­
ziert. Sie können z, R in fehlen­
der Berufsreife oder Ausbil­
dungsmotivation liegen, in man­
gelnder Vorbildung oder Lei­
stungsfähigkeit, in sozialen Be­
nachteiligungen oder sozial be­
dingten Verhaltensabweichun­
gen, in die Ausbildungsfahigkeit 
beeinträchtigenden Bildungsde­
flziten bei jungen Aussiedlern 
und Ausländern, z. B. auch in 
Sprachdefiziten. Sie können 
aber auch in Fehlentscheidun­
gen aufgrund unzureichender 
Information und Beratung, in den 
Anforderungen einer Ausbil­
dung oder in Struktur und Um­
fang von regionalem Angebot 
und regionaler Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen begründet 
sein, die vorhandene Chancen­
beeinträchtigungen verstärken. 
Häufig treffen mehrere dieser 
Ursachen zusammen. 
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Eine entscheidende Senkung 
des Anteils beruflich nicht aus­
gebildeter Jugendlicher ist des­
halb nur mit einem Bündel diffe­
renzierter Maßnahmen zu errei­
chen, die der jeweiligen Situa­
tion und den individuellen Pro­
blemlagen entsprechen. 

Der Hauptausschuß hält es des­
halb für notwendig, in die Dis­
kussion zur Verbesserung der Si­
tuation der betroffenen Jugendli­
chen folgende Überlegungen 
einzubeziehen: 
• Die Länder sollten Maßnah­

men, die zur Minderung des 
Anteils der Jugendlichen oh­
ne Schulabschluß beitragen, 
SOWle berufsorientierende 
und berufsmotivierende Un­
terrichtsangebote inhaltlich 
weiterentwickeln und be­
darfsgerecht ausweiten. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die 
QualifIzierung von Lehrern 
speziell für diese Aufgaben 
sowie die Verbesserung und 
Intensivierung der Zusam-

menarbeit mit der Arbeitsver­
waltung und der örtlichen 
Wirtschaft. 
Die bewährten, von der Ar­
beitsverwaltung geförderten 
Motivierungs- und Berufsvor­
bereitungsmaßnahmen sowie 
die Berufsinformation und 
-beratung - insbesondere für 
diese Zielgruppe - sollten in­
haltlich weiterentwickelt und 
ausgebaut und aufeinander 
abgestimmt werden. 

• Betriebe, Praxen und Verwal­
tungen sollten - insbesonde­
re in den noch von Ausbil­
dungsplatzengpässen betrof­
fenen Regionen und Berufs­
bereichen - in ihren Ausbil­
dungsanstrengungen nicht 
nachlassen und sich stärker 
für die von Ausbildungslosig­
keit besonders betroffenen 
Gruppen öffnen. Die öffentli­
che Förderung zur Bereitstel­
lung eines ausreichenden Aus­
bildungsplatzangebots sollte 
in Regionen mit noch beste­
henden Ausbildungsplatzeng­
pässen zielgruppenspezifisch 
und bedarfsgerecht fortge­
setzt werden. 

• Um mehr jugendliche aus 
den betroffenen Zielgruppen 
ausbilden zu können, sollten 
die Ausbildenden wesentlich 
mehr von beWährten ausbil­
dungsbegleitenden und -er­
gänzenden Hilfen und ggf. 
auch von der Möglichkeit in­
dividueller Ausbildungszeit­
verlängerung Gebrauch ma­
chen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei auch Maßnah­
men zur Verminderung von 
Ausbildungsabbriichen und 
zur Vorbereitung auf die Ab­
schlußprüfungen zu. Das Bun­
desinstitut für Berufsbildung 
saUte die Ausbildenden da­
bei mehr als bisher durch 
spezielle Praxis- und Arbeits­
hilfen für die Ausbildung und 
die Qualifizierung von Ausbil­
dern unterstützen. Die zustän­
digen Stellen sollten die Be­
triebe über ihre Ausbildungs­
berater verstärkt auf diese 
Möglichkeiten aufmerksam 
machen. 
Die Förderprogramme für 
diese Zielgruppe, insbeson­
dere die von der Arbeitsver­
waltung nach dem Arbeitsför­
derungsgesetz geförderten 
Maßnahmen zur Berufsausbil­
dung benachteiligter jugend­
licher müssen bedarfsge­
recht fortgesetzt und - wo es 
notwendig ist - verbessert 
und weiterentwickelt werden. 

3. Voraussetzung für die Entwick­
lung von Ausbildungsberufen ist 
wie bisher ein auf längere Sicht 
absehbarer Bedarf der Wirt­
schaft und nicht nur einzelner 
Betriebe für so Ausgebildete, 
d. h. eine konkrete und dauer­
hafte Verwertbarkeit von Ab­
schlüssen auf dem Arbeitsmarkt, 
die den jugendlichen die Be­
schäftigungsrisiken un- und an­
gelernter Arbeitskräfte erspart 
und umfassende Weiterqualifi­
zierungsmöglichkeiten eröffnet. 

Empfehlungen des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufshildung zur Gestaltung 
einer Fortbildungskonzeption für Sozialstationen 
vom 19. Juni 1989 

Problembeschreibung 

In den vergangenen Jahren wurde 
in sämtlichen Bundesländern zur 
Unterstützung der häuslichen Pfle­
ge und zur Entlastung der stationä­
ren Einrichtungen der Ausbau der 
ambulanten Dienste insbesondere 

durch den Aufbau eines Netzes 
von Sozialstationen vorangetrie­
ben. Im Zusammenhang damit 
stellt sich die Frage nach den Kon­
sequenzen, die aus dieser Ent­
wicklung für die berufliche Fortbil­
dung des Personals in Sozialstati0-
nen zu ziehen sind. 
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Der überwiegende Anteil an den 
pflegerisch qualifizierten Beschäf­
tigten in ambulanten Diensten sind 
Krankenpflegekräfte und Dur ein 
geringfügiger Anteil sind Alten- so­
wie Haus- und Familienpfleger/-in­
nen, Demgegenüber kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß 
I die in der Regel betagten Patienten 
von Sozialstationen auch überwie­
gend akut krank sind und dement­
sprechend krankenpflegerischer 
Versorgung bedürfen. Vor allem 
aber verfügt der größte Anteil der 
Beschäftigten in ambulanten ge­
sundheitspflegerischen Diensten 
über gar keine Ausbildung in ei­
nem Pflegeberuf und wird nur 
istundenweise beschäftigt; die mei­
sten der Pflegehilfskräfte sind 
Frauen. 

Zwar ist das vorhandene Angebot 
an beruflicher Fortbildung gene­
rell umfangreich. Allerdings ist es 
regional und trägerspezifisch sehr 
ungleich verteilt. Auch hinsichtlich 
der verschiedenen Beschäftigten­
bzw. Berufs- und Funktionsgrup­
pen bestehen z. T. erhebliche An­
gebotslücken, insbesondere für 
die Fortbildung zu Leitungsfunktio­
nen und zur Praxisanleitung sowie 
zur Nachqualifizierung für die gro­
ße Zahl der Pflege hilfskräfte ohne 
Pflegeausbildung. Ferner werden 
auch bestimmte Themen und Auf­
gaben, die allgemein und in der 
ambulanten Arbeit im besonderen 
an Bedeutung gewinnen, insbeson­
dere Themen zur Verbesserung 
der Kooperation und psychosozia­
len Orientierung sowie zur Förde­
rung von Prävention und Rehabili­
tation, bislang vernachlässigt. Im­
mer noch scheitert die Teilnahme 
an beruflicher Fortbildung vielfach 
-aus arbeitsorganisatorischen und 
finanziellen Gründen. 

Der Hauptausschuß sieht es daher 
Is seine Aufgabe an, bei allen Be­

eiligten auf die große Bedeutung 
er Qualifizierung des Personals in 
en gesundheits- und sozialpflege­
ischen Diensten hinzuweisen. Im 
olgenden werden Empfehlungen 
ur inhaltlichen und organisatori­
ehen Ausgestaltung eines Mindest­
ngebots von Fortbildungsmaßnah­
en für Beschäftigte in Sozialstatio-
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nen gemacht. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß die bisherigen 
Schwerpunktsetzungen der Ein­
richtungen und Träger den aktuel­
len Bedürfnissen entsprechenden 
Fortbildungsbedarf abdecken, so 
daß in den nachfolgenden Empfeh­
lungen besondere Themenberei­
che, Beschäftigtengruppen und 
Rahmenbedingungen zur Durch­
führung der Fortbildung herausge­
hoben werden, die bislang ver­
nachlässigt werden. 

1. Berufliche Fortbildung für 
Leitungskräfte von Sozialstationen 
Eine besondere Aufgabe für Lei­
tungskräfte von Sozialstationen 
besteht darin, über Personalpla­
nung und Dienstplangestaltung 
einerseits und über Information 
über Fortbildungsangebote, Or­
ganisation von Fortbildung und 
Motivation zur Teilnahme ande­
rerseits die Bedingungen für ein 
positives Fortbildungsklirna zu 
schaffen und bei den Beschäftig­
ten die Einsicht zu vermitteln, 
daß berufliche Fortbildung zur 
besseren Bewältigung der be­
sonderen physischen und psy­
chischen Belastung ambulanter 
Arbeit notwendig ist. Vorausset­
zung ist, daß die Leitungskräfte 
für diese Aufgaben gezielt quali­
fiziert werden. 

Empfehlung: 
In Anlehnung an Fortbildungs­
kurse für Stationsleitungen (3 
Monate Vollzeitkurse bzw. ein 
Jahr lang berufsbegleitend 12 x I 
Woche Fortbildung) sind Ange­
bote zur Fbrtbildung für Lei­
tungsfunktionen in Sozialstatio­
nen zu entwickeln. Relevante In­
haltsbereiche für Leitungskurse 
sind insbesondere Betriebswirt­
schaft, Organisation und Mana­
gement, Recht sowie Organisa­
tion und Durchführung von Ein­
führungsfortbildung und Praxis­
anleitung sowie Grundlagen zur 
Förderung der Kooperation, 

2. Berufliche Fortbildung für 
Praxisanleiter 
Ein besonderes Problem ist die 
Praxisanleitung, z. B. für die nach 
dem Krankenpflegegesetz in So­
zialstationen auszubildenden 

Krankenpflegeschülerinnen und 
-schüler und für die Pflegehilfs­
kräfte. In Sozialstationen fehlen 
Zuständigkeiten, allgemein ver­
bindliche Konzepte bzw. Grund­
sätze für die Praxisanleitung. 
Fortbildungsvorschriften ent­
sprechend der Ausbilder-Eig­
nungsverordnung (AEVO) gibt 
es nicht. 

Empfehlung: 
Zur Verbesserung und Systema­
tisierung der Praxisanleitung ist 
berufliche Fortbildung in Anleh­
nung an die AEVO erforderlich. 
Sie umfaßt vor allem Fortbil­
dungsveranstaltungen zur päd­
agogischen Qualiflzierung der 
Praxisanleiter/-innen und die 
Befähigung zur Entwicklung von 
Anleitungskonzepten und -plänen. 

3. Einführungsfortbildung für alle 
Beschäftigten zu Beginn der 
Tätigkeit 
Die in ambulanten Diensten täti­
gen Pflegefachkräfte haben ihre 
Ausbildung und praktische Er­
fahrung in stationären Einrich­
tungen erhalten. Diese unter­
scheiden sich hinsichtlich perso­
neller Ausstattung, Arbeitsorga­
nisationen und verfügbarer Ar­
beitsmittel erheblich von der 
häuslichen Situation. Außerdem 
stellt die ambulante Betreuung 
vor Ort und je nach regionalen 
Gegebenheiten sehr unter­
schiedliche Anforderungen. 

Empfehlung: 
Eine systematische Einführungs­
fortbildung vor Aufnahme bzw. 
zu Beginn der Tätigkeit in einer 
Sozialstation soll sicherstellen, 
daß den besonderen Anforde­
rungen im ambulanten Bereich 
besser entsprochen werden 
kann. Es empfiehlt sich, daß un­
ter Berücksichtigung der unter­
schiedlichen beruflichen Vor­
qualifikationen und Arbeits­
schwerpunkte Einführungsmate­
rialien als Bestandteil eines An­
leitungskonzeptes entwickelt 
werden, in denen grundlegende 
Informationen zur Arbeit in am­
bulanten Diensten und zur Ar­
beit in der jeweiligen Sozialsta­
tion handlich dargestellt werden. 
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4. Berufliche Fortbildung zur 
Vermittlung von 
BasisqualifIkationen für Laien 
Die Zahl der Pflegehilfskräfte, 
die über keine formal anerkann­
ten pflegerischen Qualifikatio­
nen verfügen, ist im Verhältnis 
zur Zahl der Fachkräfte überpro­
portional hoch. Zur Sicherstel­
lung einer qualifizierten Versor­
gung ist daher eine bessere 
Qualifizierung der Laien (insbe­
sondere Hauspflegehelferirmen, 
Zivildienstleistende und Frauen 
aus dem freiwilligen sozialen 
Jahr) unerläßlich, und zwar im In­
teresse der Patienten als auch 
zur fachlichen und persönlichen 
Stützung des betroffenen Perso­
nals. 

Empfehlung: 
Empfohlen wird eine Basisquali­
fikation in berufsbegleitender 
Form, die Kenntnisse über pfle­
gerische Grundlagen, über Er­
nährungsgrundlagen im Zusam­
menhang mit bestimmten Krank­
heitsbildern, über psychosoziale 
Grundlagen für Betreuungsauf­
gaben und über grundlegende 
Rehabilitationsaufgaben vermit­
telt. Die Qualifizierung soll inhalt­
lich so angelegt sein, daß sie auf 
bestehende staatlich anerkannte 
Ausbildungsgänge im pflegeri­
schen Bereich anrechenbar ist. 
Da die überwiegende Zahl der 
Hauspflegekräfte Frauen sind, 
sollen die Angebote zur Basis­
qualifikation auch als berufliche 
Grundkurse in Vollzeitform zur 
Wiedereingliederung von Frau­
en durchgeführt werden. 

5. Berufliche Fortbildung zur 
Verbesserung der Kooperation 
Die Kooperation innerhalb der 
Sozialstation und auch zwischen 
Sozialstation und anderen Ein­
richtungen wird dadurch er­
schwert, daß Kenntnisse und Er­
fahrungen über die Kompeten­
zen der angrenzenden Berufe 
nicht überall vorhanden sind, 
daß die tagtägliche Arbeit in der 
ambulanten Patientenversor­
gung überwiegend Einzelarbeit 
ist und daß auch die internen ar­
beitsorganisatorischen Regelun­
gen und die sozial stations- und 
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trägerspezifischen Grundsätze 
über die lokale Kooperation 
nicht immer kooperations- und 
kommunikationsfördemd gestal­
tet sind. 

Empfehlung: 
Es wird empfohlen, die Befähi­
gung zur Kooperation mit ande­
ren Einrichtungen und Diensten, 
mit Kollegen und Patienten ge­
zielt durch Fbrtbildungsangebo­
te zu fördern, die zur Unterschei­
dung zwischen persönlichen, 
berufsfachlichen und strukturell 
begründeten Grenzen der eige­
nen Arbeit befähigen. 

Dazu sind Fortbildungsangebote 
erforderlich, die allen Beschäf­
tigten mehr Kenntnisse über die 
Kompetenzen und Grenzen des 
eigenen Berufs im Gesamtgefü­
ge der angrenzenden und ver­
wandten Berufe, über gesund­
heitspolitische Strukturen, Rechts­
grundlagen und Betriebswirt­
schaft vermitteln. Zur psychi­
schen Stabilisierung und persönli­
chen Stützung der Beschäftigten 
im pflegerischen Bereich ist eine 
regelmäßige fachliche Beglei­
tung (Supervision, Baljnt-Grup­
pen) erforderlich. Ferner sind 
Fbrtbildungsangebote notwendig, 
die die Abgrenzungsfahigkeit 
gegenüber der Institution und 
den Patienten verbessern sowie 
die Konfliktfähigkeit aufbauen 
(z. B. über verbesserte Selbst­
und Fremdwahrnehmung). 

Es wird empfohlen, entspre­
chende Fortbildungsangebote 
berufsübergreifend durchzufüh­
ren, damit die Teilnehmer/-in­
nen Kooperation praktisch er­
proben und erfahren können 
und über die gemeinsame Betei­
ligung an Fortbildung zugleich 
Einsicht in die Kompetenzen der 
anderen Berufe des gemeinsa­
men Tätigkeitsfeldes erhalten. 

6. Berufliche Fortbildung zur Erwei­
terung der medizinisch-pflegeri­
schen Kenntnisse um präventive 
und rehabilitative Aspekte 
Prävention und Rehabilitation ha­
ben im pflegerischen Aufgaben­
verständnis der verschiedenen 

Berufsgruppen und in den ver­
schiedenen Sozialstationen ei­
nen sehr unterschiedlichen Stel­
lenwert. Sie werden entweder 
nicht als Aufgabe der Sozialsta­
Honen gesehen oder überwie­
gend unter rein medizinisch­
pflegerischen Gesichtspunkten 
betrachtet. Die festgestellten 
Handlungsdefizite bei der Pa­
tientenbetreuung werden durch 
das vorhandene Fortbildungsan­
gebot keinesfalls kompensiert, 
sondern eher noch fortge­
schrieben. 

Empfehlung: 
Prävention im Sinne gesund­
heits- und sozialpflegerischer 
Vorsorge und als Ergänzung 
oder Entsprechung zur Kranken­
beobachtung sowie Rehabilita­
tion und Reaktivierung sollen 
die Eigenständigkeit erhalten, 
damit die Patienten in der häusli­
chen Umgebung bleiben kön­
nen. Deshalb wird empfohlen, 
durch entsprechende Fortbil� 
dungsmaßnahmen eine Erweite­
rung der medizinisch-pflegeri­
schen Kenntnisse um präventive 
und rehabilitative Inhalte anzu­
streben, die nicht nur der kör­
perlichen, sondern auch der 
mentalen und sozialen Mobilisie­
rung und Stabilisierung dienen. 
Für die Umsetzung der Inhalte 
sind bei der Berechnung der 
verfügbaren Pflegezeiten ent­
sprechende Tätigkeiten, wie 
beispeilsweise Gesprächsfüh­
rung und Selbsthilfetraining, zu 
berücksichtigen. 

7. Verbesserung der organisatori� 
sehen und finanziellen Rahmen­
bedingungen für die Fortbil­
dungsteilnahme 
Immer noch scheitert die Teil­
nahme an beruflicher Fortbil­
dung vielfach aus arbeitsorgani­
satorischen und finanziellen 
Gründen. Deshalb kommt 
Teilnahme- und Durchführungs­
regelungen große Bedeutung 
zu. Außerdem darf sich eine ge­
zielte berufliche Fortbildung 
nicht allein an individuellem In­
teresse ausrichten, vielmehr 
sind konzeptionelle Grundlagen 
zur Fortbildung erforderlich. 
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Empfehlung: 
Es wird die Erarbeitung einer 
Fortbildungskonzeption über 
Teilnahme- und Durchführungs­
bedingungen mit Richtlinien hin­
sichtlich Häufigkeit der Freistel­
lung, Vertretungsregelung und 
Modalitäten der Kostenübernah­
me, einem zeitlichen Mindesturn­
fang der Freistellung sowie mit 
Angaben zu einem inhaltlichen 
Mindestkanon und arbeitsorga­
nisatorische Regelungen für in­
terne Fortbildung (Arbeitsgrup­
pen für besondere Aufgaben, 
berufsübergreifende Dienstbe­
sprechungen mit einem ständi­
gen Tagesordnungspunkt "Be­
richt der Fortbildungsteilnehmer 
und Bericht der Leitung über 
neue Angebote' ') empfohlen. 

8. Einrichtung kommunaler bzw. 
regionaler Arbeitsgemeinschaf­
ten für die berufl Fortbildung 
des Personals von Sozial stationen 
Aufgrund des erheblichen regio� 
nalen und trägerspezifischen 
Gefälles im vorhandenen Fortbil­
dungsangebot sollte auf kommu­
naler bzw. regionaler Ebene 
nach Wegen gesucht werden, 
Gremien zu initiieren, in denen 
die Beteiligten in freiwilliger, 
den Pluralismus der Träger wah­
render Zusammenarbeit auf 
eine Optimierung des Fortbil­
dungsangebots hinwirken und 
zur Überwindung noch beste­
hender Hürden, die beispiels­
weise z. Z, hinsichtlich der Finan­
zierung, der erforderlichen Per­
sonalkapazitäten sowie im orga­
nisatorischen Bereich liegen, ge­
meinsam nach alternativen Lö­
sungswegen suchen. 

Empfehlung: 
Es wird die Einrichtung von kom­
munalen bzw, regionalen Ar­
beitsgemeinschaften für die be­
rufliche Fortbildung des Perso­
nals von Sozialstationen empfoh­
len. Mit gemeinsamen Fortbil­
dungsprogrammen schaffen sie 
Transparenz und sorgen für ein 
ausgeglichenes Angebot ent­
sprechend dem regional- und 
kommunalspezifischen Bedarf. 
Im Rahmen dieser Zusammenar­
beit sollen kostengünstige be-
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rufsbegleitende Fortbildun9san­
gebote vor Ort organisiert, Uber­
schneidungen und Doppelange­
bote vermieden, Kosten gesenkt 
sowie Räumlichkeiten, Trans­
portmittel usw. optimaler genutzt 
werden, Die kommunale bzw. re­
gionale Kooperation erleichtert 
die Durchführung von Fortbil-

dung auch für solche Sozialsta­
honen, die aufgrund ihrer regio­
nalen Lage oder trägerspezifi­
schen Situation über kein ausrei­
chendes Fortbildungsangebot 
verfügen und erleichtert es, den 
sehr unterschiedlichen Bedürf­
nissen der Beschäftigten zu ent­
sprechen, 

Schwerpunkte für die Medienforschung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 

Die Aufgabe des Bundesinstituts 
für Berufsbildung, "Bildungstech­
nologie durch Forschung zu för­
dern" (§ 6 Abs. 2 NI. 4 BeIBiFG), 
hat zu einer Vielzahl von Medien­
entwicklungen geführt, die insge­
samt einem Bedarf der Berufsbil­
dungspraxis entsprechen. 

Die Arbeiten des Bundesinstituts 
müssen jedoch immer wieder -
auch nach dem Prinzip der Subsi­
diarität - daraufhin überprüft wer­
den, ob sie die größtmögliche 
Wirksamkeit entfalten. 

Der Hauptausschuß hat sich mit 
den Schwerpunkten der Medien­
forschung in den 90er Jahren be­
faßt und stellt dazu folgendes fest: 

Die Schwerpunkte der Medienfor­
sehung müssen dem besonders 
dringenden Bedarf der Berufsbil­
dungspraxis immer wieder ange­
paßt werden. Der Bedarf wird ge­
prägt durch die strukturelle und 
sektorale Entwicklung, die Verän­
derung des Qualifikationsbedarfs, 
durch neue Techniken und Arbeits­
organisationsformen, die Qualifi­
zierung besonderer Personen­
gruppen und durch die Notwen­
digkeit der Vermittlung von Fertig­
keiten, Kenntnissen und Erfahrun­
gen auf dem Gebiet des Umwelt­
schutzes. Veränderungen in der 
Berufsbildungspraxis aufgrund 
technischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Entwicklungen 
fordern von den qualifizierten 
Fachkräften in stärkerem Maße als 
bisher neben Fachkompetenz auch 
Methoden- und Sozialkompetenz. 
Medien müssen den Erwerb die-

ser Kompetenzen unterstützen. Bei 
Projekten der Medienforschung 
und den dabei angestrebten Er­
gebnissen ist in diesem Sinne prin­
zipiell die Vermittlung von fach­
übergreifenden (sozialkommunika­
tiven und technologischen) Qualifi­
kationen zu berücksichtigen. 

Medienprojekte sollen ferner dar­
auf abzielen, solche Aus- und Wei­
terbildungsphasen und -prozesse 
bevorzugt zu unterstützen, deren 
Lerninhalte auf andere Weise nicht 
oder nur schwer zu vermitteln und 
zu veranschaulichen sind, sei es 
wegen steigender fachtheoreti­
scher Anforderungen oder wegen 
des Einsatzes komplexer Technolo­
gien. Damit sollen Anschaulichkeit, 
Verständlichkeit und Systematik 
der Ausbildung verbessert, die 
Lernmotivation erhöht und so ins­
besondere auch der Lernerfolg 
von Auszubildenden mit unter­
schiedlicher allgemeiner Vorbil­
dung in anerkannten Ausbildungs­
berufen sichergestellt werden. 

Als Akzente zukünftiger Medien­
entwicklung sind anzusehen: 
- Förderung von Handlungsfähig­

keit in Arbeitszusammenhän­
gen; integrative Vermittlung be­
rufsspezifischer und berufs­
übergreifender Qualifikation; 
Erarbeitung von Konzepten! 
Medien, die diesen neuen Qua­
lifikationsanforderungen und 
dem Ziel der Persönlichkeitsent­
wicklung dienen. 

- Stärkere Integration von Inhal­
ten des Umweltschutzes in die 
Medienforschung mit dem Ziel, 
in der Berufsbildung die Fähig-

31 



AUS DEM RAUPTAUSSCRUSS 

keit zu umweltbewußtem Han­
deln zu vermitteln und als wichti­
gen Teil einer arbeitsbezogenen 
Handlungsfähigkeit durch Me­
dienprojekte zu fördern; wie die 
Arbeitssicherheit soll auch der 
Umweltschutz als didaktisches 
Prinzip bei jeder Medienent­
wicklung bedacht und berück­
sichtigt werden. 

- Entwicklung und Förderung von 
Vermittlungskonzepten/Medien 
zur Anpassung handwerklicher 
Berufsausbildung an die techni­
schen, wirtschaftlichen und ge­
sellschaftlichen Veränderungen 
unter besonderer Berücksichti­
gung des arbeitsplatz- und auf­
tragsbezogenen Lernens auf 
der Grundlage von Analysen 

Enwicklung von Medien für 

- kaufmännisch-verwaltende Berufe 

der Rahmenbedingungen beruf­
licher Bildung in Klein- und Mit­
telbetrieben. 

- Analyse, Förderung und Ver­
wendung neuer didaktischer 
Konzepte und Lemorganisa­
tionsformen zur Verbreitung und 
intensiveren Nutzung didakti­
scher/medialer Neuerungen in 
der betrieblichen Praxis wie 
z. B. computergestützter Lehr­
und Lernformen. 

Entsprechend einem besonders 
dringenden Bedarf der Berufsbil­
dungspraxis sollen die künftigen 
Arbeitsschwerpunkte der Medien­
entwicklung durch das Bundesin­
stitut für Berufsbildung mit den an­
gegebenen Prioritäten in folgen­
den Bereichen liegen: 

Prioritat 

- Metall- und Elektroberufe für Klein- und Mittelbetriebe 
o mit Baustellenbezug 
o mit Kundenbezug 
o für die Bereiche Meß-, Steuer- und Regeltechnik sowie Klebetechnik 

- den CAD-Einsatz in Klein- und Mittelbetrieben 

- die Robotertechnik II 

- Berufe im Bereich Hotel, Restaurant. 'Iburistik: 

- Berufe im Gesundheitsbereich, insbesondere arzthelferische Berufe ur 

- Elektroberufe. soweit nicht unter I erfaßt 

- grafische Berufe 

Arbeit des Hauptausschusses in der 
2. Amtsperiode 

Wortlaut der Rede des Vorsitzenden des Hauptausschusses 

Meine Damen und Herren ! 

Diese Sitzung des Hauptausschus­
ses war die letzte der laufenden 
Amtsperiode. Deshalb sei mir ge­
stattet, eine kurze Bilanz unserer 
Arbeit und einen Ausblick auf die 
vor uns liegenden Aufgaben zu 
geben. 
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1. Große Neuordnungsvorhaben 
abgeschlossen 
Wir haben im Laufe dieser 
Amtsperiode die Neuordnung 
der industriellen und der hand­
werklichen Metall- und Elektro­
berufe, der Chemieberufe und 
des Berufs des Einzelhandels­
kaufmanns abgeschlossen. Ich 

möchte daran erinnern, daß die 
Dauer des Erarbeitungs- und 
Abstimrnungsverfahrens gerade 
bei den Metall-und Elektroberu­
fen im politischen Bereich oft­
mals kritisiert worden ist. Dieser 
Kritik haben wir uns gestellt und 
haben - wie ich glaube mit Er­
folg - deutlich machen können, 
daß der breite Konsens von Ar­
beitgebern und Gewerkschaf­
ten, Bund und Ländern über die 
Ausbildungsordnungen wichti­
ger ist, als ein schnell zusam­
mengestrickter, kurzfristiger Er­
folg, der von denen, die die Be­
rufsausbildung durchzuführen 
haben, als auf die Dauer nicht 
tragfahig angesehen wird. Ver­
schweigen möchte ich auch nicht 
die Probleme, die sich immer 
wieder beim Zusammenwirken 
mit dem Verordnungsgeber er� 
geben haben. Doch ich glaube, 
daß unser Gespräch mit Herrn 
MinDir. Geisendörfer in der letz­
ten und in dieser Hauptaus­
schußsitzung einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet hat, daß 
sich das Verhältnis entkrampft 
und an die Stelle formaler Be­
trachtungsweisen die inhaltlich­
sachliche Auseinandersetzung 
über den Weg zur besten Berufs­
ausbildung tritt. Denn das Kon­
sensprinzip bei der Erarbeitung 
und Abstimmung von Ausbil­
dungsordnungen ist für alle an 
der Berufsausbildung Beteilig­
ten einer der wichtigsten Fakto­
ren für das Funktionieren des 
dualen Systems, der nicht leicht­
fertig aufs Spiel gesetzt werden 
darf. Nicht umsonst beneiden 
uns viele Staaten um unser gut 
funktionierendes Ausbildungs­
system. Es ist einer der Garantie­
faktoren für die Konkurrenzfä­
higkeit deutscher Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Welt­
markt. 

2. Politikberatung durch den 
Hauptausschuß 
Seiner Aufgabe, die Bundesre­
gierung in grundsätzlichen Fra­
gen der beruflichen Bildung zu 
beraten, ist der Hauptausschuß 
auch in dieser Amtsperiode in 
vielfältiger Weise nachgekom­
men. Neben den Empfehlungen, 
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von denen ich beispielhaft die 
Empfehlungen zur Ausweitung 
des Berufsspektrums für Frauen 
im gewerblich-technischen Be­
reich und die Empfehlung über 
Bildungsauftrag, Kapazitäten, Ko­
sten und Finanzierung überbe­
trieblicher Berufsbildungsstät­
ten sowie die Empfehlung zur 
Einbeziehung von Fragen des 
Umweltschutzes in die berufli­
che Bildung nennen möchte, hat 
der Hauptausschuß in direkten 
Gesprächen mit den bei der 
Bundesregierung für berufliche 
Bildung politisch Verantwortli­
chen seinen Beratungsauftrag 
erfüllt Wir haben mit Frau Bun­
desminister Dr. Wilms und 
mehrfach mit Herrn Bundesmini­
ster Möllemann sowie mit Herrn 
Staatssekretär Dr. Böning und 
Herrn Staatssekretär Dr. Schau­
mann grundlegende Fragen der 
beruflichen Bildung diskutiert. 
Ich glaube, daß diese direkte 
Form der Beratung der Bundes­
regierung von besonderem Nut­
zen ist. 

Die Beratungen im Hauptaus­
schuß über den Entwurf des Be­
rufsbildungsberichtes 1989 ha­
ben in uns Hoffnungen aufkom­
men lassen, daß sich die im 
Hauptausschuß vertretenen 
Gruppen bei den künftigen Be­
ratungen nicht mehr mit so star­
ren Positionen wie häufig in der 
Vergangenheit gegenüberste­
hen werden. Ich glaube, wir be­
wegen uns auf eine mehr sach­
orientierte inhaltliche Beratung 
zu. Die durch die demographi­
sche Entwicklung absehbare 
Entkrampfung auf dem Ausbil­
dungsstellenmarkt leistet hierfür 
einen wesentlichen Beitrag. Sie 
erleichtert es hoffentlich insbe­
sondere Arbeitgebern und Ge­
werkschaften, sich mehr den un­
gelösten inhaltlichen Problemen 
der Berufsbildung zuzuwenden 
und stark ideologisierte Positio­
nen aufzugeben. Unser aller 
Wunsch wäre es, daß wir folglich 
einmal eine von allen im Haupt­
ausschuß vertretenen Gruppen 
getragene Empfehlung zum Ent­
wurf eines Berufsbildungsbe­
richts zustande brächten. 
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3. "Parlament der Berufsbildung" 
In der jetzt zu Ende gehenden 
Amtsperiode hat sich der Haupt­
ausschuß in zunehmendem Ma­
ße zu einem "Parlament der Be­
rufsbildung" entwickelt. Es wer­
den in ihm die Kernfragen und 
Probleme der beruflichen Bil­
dung breit diskutiert. Wir haben 
uns intensiv befaßt mit den Pro­
blemen des Ausbildungsab­
bruchs, mit den Qualifikationen 
in der beruflichen Bildung und 
mit den Fragen, die mit der Er­
richtung des Europäischen Bin­
nenmarktes ab 1993 für die be­
rufliche Bildung in der Bundes­
republik Deutschland bedeut­
sam werden. Die Ausbildungs­
platzsituation hat uns regelmäßig 
beschäftigt. Außenstehende fra­
gen oftmals, was solche Diskus­
sionen eigentlich bringen sollen, 
wenn ihnen nicht konkrete Be­
schlüsse folgen. Alle Mitglieder 
des Hauptausschusses sind Re­
präsentanten von Organisatio­
nen oder Regierungsstellen, die 
in ihrer jeweiligen Funktion Ver­
antwortung für die berufliche Bil­
dung tragen. Wir bringen unse­
re Positionen in die Diskussionen 
ein und nehmen Positionen aus 
den Diskussionen mit. Es hat sich 
über die langen Jahre der Zu­
sammenarbeit im Hauptausschuß 
erwiesen, daß es oftmals viel ein­
facher ist, in den jeweiligen Or­
ganisationen Positionen zu verän­
dern bzw. neue Positionen zu ver­
treten, wenn dahinter keine for­
malen Beschlüsse eines Gremi­
ums stehen, das außerhalb der 
eigenen Organisation agiert. 
Deshalb kommt der offenen Dis­
kussion grundlegender Proble­
me im Hauptausschuß zuneh­
mend Bedeutung zu. Mit der 
Möglichkeit, diese Diskussionen 
auch zu veröffentlichen, haben 
wir einen weiteren großen Schritt 
in Richtung auf mehr Transpa­
renz in der Berufsbildungspolitik 
gemacht, der sich, so meinen wir, 
trotz mancher Anlaufschwierig­
keiten für uns gelohnt hat! 

4. Zusa,mmenarbeit von Haupt­
ausschuß und Generalsekretär 
Das Berufsbildungsförderungs­
gesetz hat mit der Beschreibung 

der unterschiedlichen Aufgaben 
von Hauptausschuß und Gene­
ralsekretär den Grundstein für 
zwar spannungsreiches, aber 
nutzbringendes Zusammenwir­
ken von Hauptausschuß und Ge­
neralsekretär gelegt. Obwohl 
das Budgetrecht und das Pro­
grammrecht des Hauptaus­
schusses seine wesentlichen in­
ternen Aufgaben sind, wurde 
die letzte Amtsperiode über wei­
te Strecken dominiert von Bera­
tungen über die Konsequenzen, 
die aus dem Gutachten der Kom­
mission zur Überprüfung der 
wirtschaftlichen und wissen­
schaftlichen Effizienz des Bun­
desinstitutes zu ziehen sind. Wir 
haben eine Arbeitsgruppe ein­
gesetzt, der 50 % des Hauptaus­
schusses angehörten, die für uns 
die grundlegenden Entschei­
dungen vorbereiten sollte. Allein 
diese Arbeitsgruppe tagte zwölf­
mal. Sie hat die notwendigen Be­
schlüsse des Hauptausschusses 
zur Änderung der Satzung und 
der Richtlinien, die Strukturie­
rung des Arbeits- und des For­
schungsprogramms sowie für 
die Organisation des Bundesin­
stituts vorbereitet. Während die 
Entscheidungen über die inhalt­
lichen Fragen im wesentlichen 
im Einvernehmen zwischen den 
Gruppen und dem Generalse­
kretär getroffen wurden, waren 
die Beratungen zur Neuorgani­
sation des Bundesinstitutes, und 
das soll an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden, proble­
matisch. 

Die Evaluation des Bundesinsti­
tutes durch die Kommission hatte 
aus unserer Sicht insgesamt den 
Effekt, daß die im Hauptaus­
schuß vertretenen Gruppen sich 
stärker als früher in der Verant­
wortung für das Institut sehen. 
Dies hat sich in vielfacher Weise 
gezeigt, nicht zuletzt auch bei 
der Anhörung der Vorsitzenden 
des Hauptausschusses durch 
den Bundestagsausschuß für Bil­
dung und Wissenschaft zur Eva­
luierung des Instituts. Hier wur­
den viele Gemeinsamkeiten 
deutlich. Alle Gruppen standen 
zum Institut, was die Parlamenta-
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rier sehr beeindruckt hat. Dies 
zeigen die Positionen, die sich 
aus den Stellungnahmen der im 
Deutschen Bundestag vertrete­
nen Parteien vom 7. Juli 1988 er­
geben. Gemeinsam haben wir 
auch gegen die Eingriffe der 
Bundesregierung in den Stellen­
plan des Institutes gekämpft und 
- wie man sieht - zumindest mit 
Teilerfolg. 

Daß wir das für die Neuorgani­
sahon des Bundesinstitutes not­
wendige Einvernehmen zwi­
schen dem Hauptausschuß und 
dem Generalsekretär herstellen 
konnten, ist ein Zeichen dafür, 
daß sich die Gruppen ihrer be­
sonderen Verantwortung für das 
Institut bewußt sind. Natürlich 
hat jede Gruppe aufgrund ihrer 
eigenen bildungspolitischen 
Zielvorstellungen sehr konkrete 
Wünsche und Vorstellungen, 
wie das Institut aussehen, wie es 
seine Aufgaben wahrnehmen 
und wer welche Aufgaben im In­
stitut wahrnehmen sollte. 

Die jetzt gefundene Lösung ist 
ein Komprorniß. Er zeigt, daß der 
Hauptausschuß an einem gut 
funktionierenden Bundesinstitut 
interessiert ist. Kompromisse ha­
ben es so an sich, daß Wunsch­
vorsteIlungen nicht realisiert 
werden können. Auch dieser 
Komprorniß zeigt, daß die einzel­
nen Gruppen und auch der Ge­
neralsekretär ihre Wunschvor­
stellungen nicht überall durch­
setzen konnten. Trotzdem glau­
ben wir, daß die jetzt gefundene 
Regelung und die weiteren Maß­
nahmen, die der Generalsekre­
tär vorgesehen hat, wesentlich 
zur Steigerung der Effizienz des 
Institutes beitragen werden. 

Insgesamt möchte ich die Zu­
sammenarbeit zwischen Haupt­
ausschuß und Generalsekretär, 
insbesondere auch die Unter­
stützung des Hauptausschusses 
bei seinen Aufgaben durch den 
Generalsekretär in der jetzt aus­
laufenden Amtsperiode positiv 
bewerten. Ich möchte deshalb in 
Ihrer a.ller Namen dem General­
sekretär und seinen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern den 
Dank des Hauptausschusses für 
die gute Arbeit in der Vergan­
genheit aussprechen und dies 
mit der Hoffnung auf eine Fort­
setzung dieser guten Zusammen­
arbeit in der neuen Amtsperiode 
verbinden. 

5. Zukunftsperspektiven 
Zum Abschluß gestatten Sie mir 
bitte einen Ausblick auf die neue 
Amtsperiode: 
Wir werden bei den Beratungen 
des Arbeits- und des Forschungs­
programms des Institutes verän­
derte Schwerpunkte setzen müs­
sen, um den Anforderungen des 
Europäischen Binnenmarktes 
gerecht zu werden. Dabei dür­
fen wir den Teil Europas, der 
nicht zur EG gehört, insbesonde­
re die RGW-Staaten, nicht aus 
dem Auge verlieren. Wir haben 
mit großem Bedauern zur Kennt­
nis genommen, daß die Proble­
me der Einbeziehung des Bun­
desinstitutes in Kontakt zu den 
RGW-Staaten wegen der Berlin­
Problematik noch immer nicht 
einer vollbefriedigenden Lö­
sung zugeführt werden konnten. 

Wir hoffen, daß dies in der neu­
en Amtsperiode gelingt. 

Wir werden uns noch stärker als 
bisher mit Fragen der Ausbil­
dungsqualität und der berufli­
chen Weiterbildung befassen 
müssen. 

Die Politik erwartet von uns, daß 
wir für die Überarbeitung von 
Ausbildungsordnungen ein mo­
düiziertes Verfahren entwickeln. 
Die Beratungen hierfür sollten 
wir in der neuen Amtsperiode so 
früh wie möglich aufnehmen. 

Die Kontakte zur Politik soUten 
weiter vertieft werden. Deshalb 
sollten wir sehen, daß wir häufi­
ger Bildungspolitiker im Haupt­
ausschuß zu Gast haben. Die 
Teilnahme eines Mitglieds der 
Enqu�te-Kommission Bildung 
2000 an der letzten H<»J.ptaus­
schußsitzung ist ein erster positi­
ver Schritt in eine Richtung, in 
die wir weitergehen sollten. 

Wir werden, nachdem die Bera­
tungen über die Evaluierung des 
Institutes abgeschlossen sind, 
uns hoffentlich in der neuen 
Amtsperiode weniger mit Regu­
laden, sondern mehr mit inhaltli­
cher Arbeit befassen können. 
Unser Beitrag zur Efflzienzsteige­
rung ist auch in der Verringe­
rung der Zahl der Unteraus­
schüsse von 8 auf 5, wie wir sie 
für die neue Amtsperiode vorge­
sehen haben, zu erkennen. 

Die Frage der Zukunft des dua­
len Systems unter veränderten 
gesellschaftlichen und techni­
schen Anforderungen sowie un­
ter Berücksichtigung der demo­
graphischen Entwicklung wird 
uns als "Dauerbrenner" be­
schäftigen. 

Ich habe in meinen Ausführun­
gen nur einen Bruchteil der Auf­
gaben und Aktivitäten des 
Hauptausschusses ansprechen 
können. Es gibt viele Probleme, 
die im Bereich der beruflichen 
Bildung der Lösung bedürfen. 
Deshalb appelliere ich an uns 
alle: 
Lassen Sie uns auch in Zukunft 
intensiv daran arbeiten 
� zum Wohle unserer arbeiten­

den Bevölkerung 
- zum Wohle unserer Jugend. 

Unsere nachwachsende Gene­
ration wollen wir auffordern, die 
Risiken und Chancen der 90er 
Jahre anzunehmen. 

Wir sprechen ihr Mut zu: 
� Mut zum Lernen 
- Mut zur Arbeit und Beruf 
- Mut zur Zukunft. 

Mit diesem Appell verbinde ich 
den großen Dank an die Vorsit­
zenden und die Mitglieder des 
Hauptausschusses, insbesonde­
re aber an die Herren Bendziula, 
Prof. Dr. Griesinger, Dr. Kreklau 
und Prof. Dr. Lepper, die mit die­
ser Sitzung ausscheiden. 

BWP 6/89 



- - . .  -

AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS 

Konsequenzen aus der Realisierung 
des Europäischen Binnenmarktes 1992 
für die berufliche Bildung 

Diskussion im Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung am 
11. Mai 1989 

Der 31. Dezember 1992 ist ein wich­
tiges Datum. Bis dahin soll der Eu­
ropäische Binnenmarkt vollendet 
sein; dann sollen Waren, Dienstlei­
stungen, Kapital und die EG-Bür­
ger die Grenzen der 12 EG-Länder 
ungehindert passieren können. 
Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus für die berufliche Bil­
dung? 

Der Hauptausschuß des Bundesin­
stituts für Berufsbildung hat diese 
Frage auf der Grundlage eines 
Einführungsreferats von Herrn Dr. 
Hardenacke, Leiter der Abteilung 
" Berufliche Bildung" im Bundesmi­
nisterium für Bildung und Wissen­
schaft, zu den Konsequenzen des 
Binnenmarktes für die berufliche 
Bildung sowie einer Vorlage des 
Generalsekretärs zu den damit für 
das Bundesinstitut verbundenen 
Aufgaben diskutiert. An der Sit­
zung nahm als Gast auf Einladung 
des Hauptausschusses an die 
Obleute der Fraktionen bei der En­
quete-Kommission " Zukünftige Bil­
dungspolitik - Bildung 2000" auch 
Herr Bundestagsabgeordneter 
Prof. Weisskirchen teil. 

Die großen Herausforderungen 
des BG-Binnenmarktes liegen 
nach Hardenacke in der Verstär­
kung der Arbeitsteilung und den 
damit verbundenen Strukturverän­
derungen, in der Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der not­
wendigen Verwirklichung des so­
zialen Ausgleichs. Aus diesen Ent­
wicklungen resultiert ein Innova­
tions- und Qualifikationsdruck in al­
len Bereichen des Beschäftigungs­
systems; besondere Anstrengun­
gen zur Verbesserung der Aus­
und Weiterbildung sind für die 
wirtschaftsschwächeren Regionen, 
für kleine und mittlere Betriebe so­
wie für benachteiligte Personen­
gruppen dringend geboten. Die 
veränderten Marktbedingungen 
erfordern, wenn auch nach Berufs-
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gruppen unterschiedlich, eine er­
höhte Mobilität. 

An welchen gemeinsamen politi­
schen Zielen soll eine Berufsbil­
dungspolitik orientiert sein, die auf 
diese Herausforderungen antwor­
tet? Unverändert, so Hardenacke, 
bestehe übereinstimmung in fol­
genden Zielen: 
- Erleichterung der Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer und der Nie­
derlassung von Selbständigen; 

- keine Vereinheitlichung oder 
Harmonisierung der Berufsbil­
dungssysteme, sondern Ver­
gleichbarkeit der Abschlußqua­
lifi:kationen; 

- keine Nivellierung der Anforde­
rungen, sondern Orientierung 
an den höchsten und der wirt­
schaftlichen und technischen 
Entwicklung am besten entspre­
chenden Qualiflkationsstandards; 

- keine zentrale Dekretierung 
und Bürokratisierung im Sinne 
von Verordnungen und Richtli­
nien, sondern Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips mit Ent­
schließungen und Orientierun­
gen für die Mitgliedstaaten und 
alle Beteiligten; 

- Verstärkung des sozialen Dia­
logs, d. h. stärkere Beteiligung 
der Sozialparteien in der Berufs­
bildung und darüber hinaus; 

- Schaffung einer Solidargemein­
schaft, in der die Mitgliedstaa­
ten die Verpflichtung überneh­
men, zusammen mit der Ge­
meinschaft (Strukturfonds) den 
weniger entwickelten Regionen 
zur Seite zu stehen (Kohäsions­
politik); 

- Verstärkung des Informations­
und Erfahrungsaustausches zwi­
schen den Mitgliedstaaten auf 
allen Ebenen (Netzwerke, Da­
tenbanken, Studienbesuchspro­
grarime, Austausch, Zusammen­
arbeit in der Berufsbildungsfor­
schung, , Dokumentationen, 
Fremdsprachen lernen). 

Die Diskussion im Anschluß an den 
Beitrag von Herrn Dr. Hardenacke 
konzentrierte sich auf die folgen­
den Fragen: 
Wie ist ein Einfluß auf die Entwick­
lungen und Entscheidungen in der 
europäischen Berufsbildungspoli­
tik möglich? 
Welche Entwicklungen sind bei 
den Anerkennungs- bzw. Entspre­
chungsverfahren und bei der da­
mit zusammenhängenden Freizü­
gigkeit absehbar? 
Welche Stellung hat das deutsche 
duale System in Europa und was 
bedeutet die europäische Integra­
tion für das duale System? 
Welche neuen Inhalte sind in die 
berufliche Bildung aufzunehmen 
(Sprachen, Multikulturalität, Euro­
pakompetenz)? 
Welche Erfahrungen und Erwar­
tungen gibt es hinsichtlich der Aus­
tauschprogramme? 
Welche Bedeutung kommt dem so­
zialen Dialog in der Europäischen 
Gemeinschaft zu? 

Einige Mitglieder des Hauptaus­
schusses zeigten sich besorgt über 
das Tempo der europäischen Ent­
wicklung auf dem Gebiet der Be­
rufsbildung, dem noch nicht über­
all genügend Aufmerksamkeit ge­
widmet werde. Dringend erforder­
lich sei die weitere umfassende In­
fonnation über die Aktivitäten der 
EG 

Der Generalsekretär wies darauf 
hin, daß bislang diesen Problemen 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde, weil man in der Bundesre­
publik als "Geberland" innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft 
dies nicht für nötig erachtet habe. 
Er forderte ein einheitliches deut­
sches Auftreten, wie es beispiels­
weise Frankreich und Großbritan­
nien schon praktizierten. 

In der Diskussion wurde auch die 
Frage nach dem rechtlichen Status 
und der demokratischen Legitima­
tion der BIÜsseler Entscheidungen 
gestellt. Herr Prof. Weisskirchen, 
MdB, verwies auf die Ausführun­
gen von Herrn Dr. Hardenacke, die 
deutlich gemacht hätten, daß der 
EG-Vertrag und die einheitliche 
Europäische Akte kein originäres 
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Bildungsrecht setzten. Es handele 
sich hierbei um Sekundärrecht, 
und es gebe gerade in der Berufs­
bildungspolitik vielfältige Gesta!­
tungsmöglichkeiten auf den folgen­
den Ebenen: LemoTte (Betrieb und 
Schule), Regionen, Nationalstaaten, 
Europäische Gemeinschaft. 

Durchaus strittig war, wie auf EG­
Ebene die Einflußnahme organi­
siert werden sollte. Die Vertreter 
des Handwerks plädierten dafür, 
daß der Hauptausschuß die Rolle 
einer nationalen Koordinationsstel­
le für die Bundesrepublik einneh­
men könnte. Hier sollte kooperativ 
eine Meinung gebildet werden, 
die dann nach Brüssel weiterzulei­
ten wäre. Nur so könnte effizient auf 
die europäische Berufsbildungsp0-
litik Einfluß genommen werden. 
Dagegen wurde seitens der Ge­
werkschaften deutlich gemacht, 
daß sie es vorzögen, wenn die 
deutschen Arbeitnehmervertreter 
versuchten, das gemeinsame An­
liegen der Arbeitnehmer zu formu­
lieren. Ziel aller Bestrebungen sol­
le nicht vorrangig die Durchset­
zung einer abgestimmten nationa­
len Linie, sondern die Akzeptanz 
der europäischen Entscheidungen 
in der Bevölkerung aller 12 Mit­
gliedstaaten sein. Ein Länderver­
treter machte darauf aufmerksam, 
daß die EG insbesondere mit ihren 
Strukturprogrammen an den Län­
dern vorbei Einfluß auf die nationa­
len bzw. regionalen Entwicklungen 
nehme. Er plädierte dafür, die EG­
Programme künftig ernster zu neh­
men, die eigenen Richtlinien stär­
ker an die der EG anzugleichen 
und auf die Richtlinien der BG stär­
ker Einfluß zu nehmen. 

Mehr Infannationen und damit 
auch verbesserte Möglichkeiten 
daran teilzunehmen, wünscht man 
sich insbeondere hinsichtlich der 
Austauschprogramme. Hier liegen 
offensichtlich bereits langjährige 
Erfahrungen der Wirtschaft im 
Rahmen deutsch-französischer 
Vereinbarungen vor. So werden 
beispielsweise jährlich 600 Jugend­
liche zwischen dem deutschen und 
dem französischen Handwerk aus­
getauscht. Diese Austauschpro­
gramme stoßen bei den Jugendli-
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chen auf eine hohe Akzeptanz, sie 
könnten noch verstärkt werden. Sie 
sind eine gute Möglichkeit, die 
Ausbildung attraktiver zu gestalten. 
Besonders intensiv war der Aus­
tausch in der Vergangenheit vor al­
lem im grenznahen Bereich wie 
zwischen Baden-Württemberg und 
Rhone-Alpe. Die Thilnahme der 
einzelnen Betriebe wird jedoch 
häufig dadurch erschwert, daß die 
Programme zu unübersichtlich 
sind und die entsprechenden Part­
ner in den anderen Ländern nicht 
gefunden werden. Hier müßten 
Karrunem und Verbände Hilfestel­
lung geben. Im Schulbereich soll­
ten künftig vermehrt Lehrer an den 
Austauschprogrammen teilnehmen 
können. Der Vertreter der Bundes­
anstalt für Arbeit wies darauf hin, 
daß bislang die Bundesanstalt mit 
ihren Beratungsdiensten nur unzu­
reichend in die Programme einbe­
zogen würde. Es ließen sich jedoch 
durch eine solche Einbeziehung 
viele Kosten einsparen. 

Einigkeit bestand darin, daß die 
Arbeiten an den Entsprechungen 
zu beschleunigen seien. Das Inter­
esse der Arbeitnehmerseite an 
den Entsprechungen liege darin, 
auf ihrer Orundlage allen Versu­
chungen des verdeckten Sozial­
dumpings Widerstand entgegen­
zusetzen. Im BIBB-Hauptausschuß 
wurde bezweifelt, ob man mit den 
Entsprechungsverfahren allen Be­
rufen tatsächlich gerecht werden 
könne. Diese Frage gelte beson­
ders für die Freien Berufe, aber 
auch für die Gesundheitsberufe 
bzw. die ihnen zugeordneten Aus­
bildungsberufe. Wie könne man 
beispielsweise für die "vorbehalte­
nen Tätigkeiten" in der Berufsbe­
schreibung der Medizinisch-tech­
nischen Assistentin eine Entspre­
chung finden? 

Herr Dr. Hardenacke erläuterte, 
wann Entsprechungen und wann 
Anerkennungen nötig seien. Bei 
freiem Zugang zu den Berufen 
reichten Entsprechungen zur Her­
stellung der Transparenz für alle 
Beteiligten aus; die Anerlqmnung 
von Abschlüssen sei notwendig, 
wenn in einem Mitgliedstaat der 
Zugang zu einem Beruf von einem 

Zertifikat abhängig gemacht wer­
de, weil dadurch der Zugang für 
Bürger anderer EO-Mitgliedstaa­
ten ausgeschlossen sei und nur 
über den Weg der Anerkennung 
geöffnet werden könne. Entspre­
chungen gelten somit für nichtre­
glementierte Berufe, der Zugang 
zu reglementierten Berufen müsse 
über Richtlinien geregelt werden. 
Die Frage, ob ein reglementierter 
Zugang in einem Mitgliedstaat für 
diesen Beruf zur Konsequenz habe, 
daß das Anerkennungsverfahren 
gewählt werden müsse, ließ er of­
fen. Zunächst müsse die Tatsachen­
feststellung erfolgen. Er spreche 
sich für den Abbau reglementier­
ter Zugänge aus. (Für ca. 5 % der 
Berufe, z. 8. für Heilhilfsberufe, 
besteht ein reglementierter Zu­
gang.) 

In diesem Zusammenhang wurde 
seitens des Handwerks die Frage 
gestellt, ob es sich bei der Meister­
prüfung (groBer Befähigungsnach­
weis) um einen reglementierten 
Berufszugang handele. Hier sei 
baldige Klarheit erforderlich, da 
es bereits Unruhe unter den Mei­
sterkandidaten gäbe. Herr Dr. Har­
denacke wies darauf hin, daß zu 
unterscheiden sei zwischen Freizü­
gigkeit und Niederlassungsfrei­
heit. Die Niederlassungsfreiheit im 
Handwerk ist bereits 1964 geregelt 
worden. Danach ist für die Tätig­
keit eines Staatsangehörigen aus 
dem EG-Ausland die Ablegung ei­
ner Meisterprüfung nicht erforder­
lich. Der Betreffende muß nur min­
destens sechs Jahre lang ununter­
brochen im Herkunftsland als Selb­
ständiger oder Betriebsleiter in 
dem Handwerk tätig gewesen sein, 
das er in der Bundesrepublik aus­
üben will. Ausgenommen sind al­
lein 6 Gesundheitshandwerke und 
die Schornsteinfeger. 

Von der Freizügigkeit ausgenom­
men ist nach Art. 48 Abs. 4 EWG­
Vertrag die öffentliche Verwaltung. 
Hier stehen allerdings noch Ent­
scheidungen aus, welche Berufe 
auch künftig unter diese Ausnah­
meregelung fallen. Nach Ansicht 
der Gewerkschaftsseite sollte sie 
für den Lehrer mit Beamtenstatus 
nicht mehr gelten. 
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Das Ziel der Freizügigkeit im Bin­
nenmarkt dürfe, da waren sich alle 
vier "Bänke" einig, bei aller Öff­
nung nicht zu einer Preisgabe des 
dualen Systems und des Standort­
vorteils führen, den dieses System 
mit seiner qualitativ hochwertigen 
beruflichen Ausbildung für alle, 
die dies wünschen, biete. 

Die enge Verknüpfung von Berufs­
bildung und Beschäftigungssystem 
mit dem deutlichen Praxisbezug 
der beruflichen Ausbildung mache 
das duale System besonders für 
Staaten mit hoher Jugendarbeitslo­
sigkeit attraktiv. Der Artikel 128 des 
EWG-Vertrages sieht eine harmoni­
sche Entwicklung und keine 
Gleichmacherei vor. Dies gilt es 
besonders auch bei der Diskussion 
um die langen Ausbildungszeiten 
in der Bundesrepublik zu beden­
ken: Sie sei nach der Gesamtunter­
richtszeit und nach Qualifikations­
gesichtspunkten, nicht jedoch nach 
dem Alter der Auszubildenden zu 
beurteilen, Gleichwohl, so Prof. 
Weisskirchen, könne das duale Sy­
stem von der europäischen Eini­
gung nicht unberührt bleiben. Er 
schlug vor, den damit angespro­
chenen Problemkomplex in drei 
Fragen aufzuteilen: 
1. Was gälte es zu wahren? 
2, Was könne von anderen über­

nommen werden? 
3. Was müsse zusätzlich entwickelt 

werden? 

Die Gleichwertigkeit von berufli­
cher und allgemeiner Bildung sei 
durch die Gestaltung der Inhalte 
der beruflichen Bildung herzustel­
len, Dazu gehören die Vermittlung 
breiter beruflicher Grundqualifika­
tionen einschließlich Schlüsselqua­
lifikationen, fremdsprachliche so­
wie multikulturelle Bildung. 

Die Forderung nach Fremdspra­
chenuntenicht in der Berufsschule 
wurde kontrovers diskutiert. Herr 
Dr. Hardenacke bestätigte, daß 
Sprachkenntnisse in bestimmten 
Berufen dringend notwendig sei­
en. Nicht nur unter kulturellen, son­
dern auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sei die Beherr­
schung von Fremdsprachen �ch­
tig. Andere Länder, wie z. B. Frank-
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reich, hätten hier mit der Einfüh­
rung einer Fremdsprache in der 
Grundschule und zwei fremdspra­
chen in der Sekundarstufe 11 einen 
Vorsprung, Das Handwerk erklär­
te, daß die Sprachkompetenz nicht 
in allen Berufen gleich wichtig und 
deshalb dieser Komplex differen­
ziert zu betrachten sei. Die Ge­
werkschaftsseite begegnete einer 
berufsspezifischen Vermittlung von 
Fremdsprachen jedoch eher mit 
Skepsis. Eine generelle Fremd­
sprachenvermittlung ohne engen 
Berufs- und Arbeitsmarktbezug 
mache die Berufsausbildung ins­
gesamt attraktiver. Einer fakultati­
ven Sprachbildung in der Verant­
wortung der Betriebe könnten die 
Gewerkschaften nicht viel abge­
wmnen. 

Die Notwendigkeit einer multikul­
turellen Bildung wurde von den 
Gewerkschaften an den heute vor­
findlichen Einstellungen der deut­
schen zu den "ausländischen" Ar­
beitnehmern deutlich gemacht. Mit 
Blick auf die europäische Integra­
tion gewinne der Kampf gegen 
Ausländerfeindlichkeit eine neue 
Brisanz. Ausländer würden nach 
wie vor an den gesellschaftlichen 
Rand gedrängt und empfänden es 
als schwer, als Ausländer in der 
Bundesrepublik zu leben, Nehme 
man das Ziel eines Europas der 
Bürger ernst, liege hier noch eine 
große Bildungsaufgabe, ungeach­
tet der Tatsache, daß in vielen Be­
trieben Vorbildliches für die Inte­
gration ausländischer Jugendli­
cher getan werde. 

Als besonderes Merkmal des dua­
len Systems kann der soziale Dia­
log auf allen Ebenen gelten. Das 
Konsensprinzip ist ein wesentli­
cher Faktor für das Gelingen der 
Berufsbildung. Im Hauptausschuß 
des Bundesinstituts ist der soziale 
Dialog institutionalisiert. 

Das Wissen um das duale System 
wird nicht zuletzt bei der Wahrneh­
mung europäischer Aufgaben 
durch das Bundesinstitut in die 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft transportiert. Zu die­
sen Aufgaben gehören die Arbei­
ten an den Entsprechungen, das 

Engagement in den einschlägigen 
Aktionsprogrammen wie PETRA, 
Eurotecnet und künftig möglicher­
weise weiteren Programmen so�e 
internationale Forschungsaktivitä­
ten. Wie der Generalsekretär dar­
legte, würden im Bundesinstitut ca. 
6-7 Personenjahre in Arbeiten für 
Europa investiert, wobei diese Ak­
tivitäten derzeit im Rahmen der Be­
ratung der Bundesregierung 
durchgeführt werden. Eine beson­
ders herausragende Rolle kommt 
der Kooperation des Bundesinsti­
tuts mit dem CEDEFOP zu, wo im 
alljährlichen Forum die Entwick­
lungen in den Berufsbildungssyste­
men der 12 Mitgliedstaaten disku­
tiert werden, Dort �rd auch eine 
Erweiterung des europäischen Ho­
rizonts in Richtung RGW-Staaten 
vorbereitet. 

Angesichts der vielfältigen Arbei­
ten des Bundesinstituts im europäi­
schen Bereich regte Herr Prof. 
Weisskirehen, MdB, an, zu prüfen, 
ob nicht im Rahmen einer Novellie­
rung des Berufsbildungsförde­
rungsgesetzes dem Bundesinstitut 
explizit konkrete Aufgaben in die­
sem Bereich übertragen werden 
sollten. Herr Dr. Hardenacke und 
andere Mitglieder des Hauptaus­
schusses hielten eine solche Ge­
setzesänderung jedoch nicht für 
unmittelbar erforderlich. 

In seiner zusammenfassenden 
Würdigung der Diskussion stellte 
Herr Dr. Hardenacke fest, daß die 
Sensibilität für europäische Frage­
stellun�en gewachsen sei. In natio­
nalen Uberlegungen sei eine grö­
ßere Offenheit für Europa festzu­
stellen. Er hoffe, daß nun die 
Grundlage für eine strukturierte 
Diskussion im Hauptausschuß ge­
schaffen sei. Diese sollte daher in 
der September- oder in der Oe­
zembersitzung fortgesetzt werden. 

Berichterstatter: Georg Hanf 

37 



AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS 

Forschungspolitische Grundsatzdebatte 
im Hauptausschuß des Bundesinstituts für 
Berufsbildung 

Über die künftige Forschungstätig­
keit des Bundesinstituts hat der 
Hauptausschuß in seiner Sitzung 
2/89 am 11./ 12. Mai 1989 in Berlin 
im Zusammenhang mit dem Arbeits­
programm 1989 eine forschungspo­
litische Grundsatzdebatte geführt. 
Ausgangspunkt der DiBkussion wa­
ren die im Institut entwickelten 
" Forschungsschwerpunkte" .*) Sie 
umreißen die wesentlichen Pro­
blemfelder der beruflichen Bil­
dung und stellen zugleich ein wich­
tiges Planungsinstrurnent und ei­
nen Orientierungsrahmen zur Be­
rufsbildungsforschung im Bundes­
institut dar. 

Die Diskussion war geprägt von 
grundsätzlicher Zustimmung zu 
der Forschungstätigkeit des Bun­
desinstituts sowie von konkreter 
Kritik und Vorschlägen für einzelne 
Forschungsprojekte. 

• Die Debatte wurde von Vertre­
tern der Arbeitnehmerseite er­
öffnet, die ihre grundsätz:liche 
Anerkennung über das vom In­
stitut vorgelegte Arbeitspro­
gramm und die geleistete Ar­
beit zur Verbesserung des Infor­
matiorisstandes zum Ausdruck 
brachten. Bildungspolitisch ver­
wiesen die Arbeitnehmer auf 
die aus ihrer Sicht drängenden 
Probleme der beruflichen Bil­
dung und stellten eine Reihe von 
Vorschlägen zur Forschungsar­
beit zur Diskussion, die einer­
seits dem Institut gegenüber die 
Überlegungen aus gewerk­
schaftlicher Sicht verdeutlichen 
und andererseits die gewerk­
schaftliche Position im Haupt­
ausschuß markieren sollen. 

Danach ergäben sich aus den 
gesellschaftlichen, wirtschaftli­
chen und technischen Entwick­
lungstendenzen und Problemen 
eine Reihe von Forschungsfel-

*) Bundesinstitut für Berufsbildung (HIsO.): FbI­
schungsschwerpunkte des Bundesinstituts filr 
BerufsbildunO, Sonderveröffentlichuno. Berlin 
und Bonn 1985, 
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dem, die im einzelnen For­
schungsarbeiten zur Struktur, 
zur Ordnung und zur Durchfüh­
rung der Berufsbildung erfor­
derlich machen würden. Eine 
dabei notwendige Prioritäten­
setzung müsse aus gewerk­
schaftlicher Sicht vor allem fol­
gende Themen berücksich­
tigen: 
I. Dienstleistungsbereich 
2. Evaluierung der Umsetzung 

der neu geordneten indu­
striellen Metall- und Elektro­
berufe 

3. Qualifikationsbedarf und 
Qualifikation im Umweltschutz 

4, Integration und Reintegration 
in das Erwerbsleben 

5. Wirksamkeit von Maßnahmen 
und Instrumenten zur Gestal­
tung beruflicher Bildung 

6. Auswirkungen der Öffnung 
des Europäischen Binnen­
marktes auf das Berufsbil­
dungssystem in der Bundes­
republik Deutschland, 

Die Gruppe der Beauftragten der 
Arbeitnehmer hat Vorschläge für 
die Forschungsarbeit in den näch­
sten 5 Jahren für das Bundesinstitut 
in einer 19seitigen Vorlage zu Pro­
tokoll gegeben. 

• In der Stellungnahme der Ar­
beitgeberseite wurde darauf 
verwiesen, daß das Institut aus 
diesen Erfahrungen gelernt ha­
be. Dies zeige die Vorlage des 
Arbeitsprogramms. Eine Stel­
lungnahme des Hauptausschus­
ses zu den vom Institut vorgeleg­
ten Forschungsschwerpunkten 
in Form eines von allen vier Bän­
ken getragenen Konsenses sei 
aus der Sicht der Arbeitgeber­
seite nicht erforderlich und 
auch nicht sinnvoll, da die For­
mulierung jeweils eigener Maß­
stäbe - an diese Schwerpunkte 
- mehr Klarheit verspräche. 
Danach sei die Formulierung 
der Schwerpunkte nicht so ge­
lungen, wie sie - nach Auffas­
sung der Arbeitgeber - hätte 

gelingen können, Als wichtige 
Kriterien für die Formulierung 
sollten gelten: 
- Die Forschungsschwerpunk­

te sollten so beschrieben 
werden, daß die Inhalte der 
Forschungsprojekte in den 
Schwerpunkten wiederer­
kennbar seien, 

- Die Forschungsschwerpunk­
te sollten so formuliert wer­
den, daß sie zusätzliche 
Transparenz böten, insbeson­
dere sollten die daraus abzu­
leitenden Konsequenzen er­
kennbar werden und die bil­
dungspolitischen Prioritäten 
hervorgehoben werden. 

Im Hinblick auf die inhaltliche 
Aufgabenbestimmung befür­
wortete die Arbeitgeberseite 
eine intensivere Auseinander­
setzung - und gegebenenfalls 
auch Forschungstätigkeit - mit 
den Fragen, die sich aus der 
Veränderung der Nachwuchssi­
tuation, aus der Realisierung 
des europäischen Binnenmark­
tes und der Öffnung Ost-Euro­
pas ergeben . 

Vor dem Hintergrund der abge­
schlossenen Evaluierung des 
Bundesinstituts wurde von der 
Arbeitgeberseite hervorgeho­
ben, daß die Erfolgskontrolle 
der Forschungsarbeit und dar­
über hinaus der Arbeit des Bun­
desinstituts insgesamt sich 
durch die notwendige Bewäh­
rung in der Praxis vollziehe. Die 
Arbeit des Instituts habe zur Sta­
bilisierung des dualen Systems 
und der beruflichen Bildung ins­
gesamt beigetragen. Künftig 
müsse verstärkt daran gearbei­
tet werden, wie die Ergebnisse 
der betrieblichen Praxis besser 
zur Kenntnis gebracht und wie 
sie wirkungsvoller umgesetzt 
werden könnten. 

• Auf die gewachsene Bedeutung 
der Berufsbildungsforschung 
verwiesen die Vertreter der län­
der in ihrer Stellungnahme. Zu­
gleich wurde betont, daß sich 
die Länder künftig bei der 
Schwerpunktsetzung der Be­
rufsbildungsforschung stärker 
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mit ihren regionalen Interessen 
einbringen wollten. Bei den vor­
gelegten Forschungsschwer -
punkten sei eine Ergänzung 
bzw. Vertiefung folgender The­
men wünschenswert: 
1. Das duale System und seine 

Weiterentwicklung 
2. Die Rolle der Berufsschulen 

in der Weiterbildung 
3. Regionale Folgerungen für 

die Berufsbildungspolitik auf­
grund des gemeinsamen EG­
Binnenmarktes 

4. Qualifizierung von Langzeit­
arbeitslosen und anderen 
Zielgruppen des Arbeitsmark­
tes 

5, Nachqualifizierung von Ange­
lernten und Ungelernten 

6. Fragen der Verbesserung 
der Weiterbildungsmotivation 

7. Ausbau der frauenspezifi­
schen beruflichen Forschung. 

Darüber hinaus seien aus Sicht 
der Länder einige organisatori­
sche Verbesserungen möglich; 
so sollten bei der Präsentation 
der Forschungsergebnisse all­
gemeinverständliche und für 
Berufspraktiker verwertbare 
Darstellungsformen entwickelt 
werden. Und bei regional orien­
tierten Untersuchungen sei eine 
Verbesserung des Datenaustau­
sches zwischen dem Bundesin­
stitut und den Ländern wün­
schenswert. 

• Generalsekretär und Stellvertre­
tender Generalse1aetär verwie­
sen ihrerseits auf den konstrukti­
ven Charakter der Stellungnah­
men und sprachen ihren Dank 
für die hilfreiche Kritik aus. Es 
wurde eingeräumt, daß be­
stimmte Forschungsfelder bis­
lang vom Bundesinstitut nicht 
entsprechend bearbeitet wor­
den seien - aber aufgrund des 
Fehlens eines klaren Auftrags 
auch nicht aufgegriffen werden 
konnten, wie dies etwa bei der 
vergleichenden internationalen 
Berufsbildungsforschung, ins­
besondere im Hinblick auf den 
Europäischen Binnenmarkt, der 
Fall sei. Hier stelle sich die Fra­
ge, ob ein klarer gesetzlicher 
Auftrag wünschenswert sei. 
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Es wurde aber auch darauf hin­
gewlesen, daß andere For­
schungsfelder - wie beispiels­
weise Fragen zur Gleichwertig­
keit beruflicher und allgemei­
ner Bildung - nicht weiter for­
schungsmäßig bearbeitet wer­
den müßten, hier käme es viel­
mehr darauf an, die vom Institut 
vorgelegten Forschungsergeb­
nisse bildungspolitisch umzu­
setzen. 

Weitere Vorschläge, die zur For­
schungstätigkeit des Bundesin­
stituts in die Debatte einge­
bracht wurden, wie z. B. die For­
derung nach der Intensivierung 
des integrativen Ansatzes, der 
Verbesserung der Erfolgskon­
trolle, der stärkeren Einbezie­
hung externen Sachverstands 
oder des verstärkten Datenaus-

tausches werde man sorgfältig 
prüfen und bei der Forschungs­
arbeit berücksichtigen. 

Abschließend wurde der Nut­
zen einer solchen forschungspo­
Wischen Grundsatzdebatte für 
die Arbeit des Bundesinstituts 
hervorgehoben. Die Debatte ha­
be deutlich gemacht, daß gera­
de aus der U nterschiedlichkeit 
der Standpunkte nützliche Anre­
gungen für die Forschungsar­
beit erwuchsen. Die Vorgehens­
weise der Arbeitnehmerseite, 
ihre Stellungnahme schriftlich 
vorzulegen, sei hilfreich. Ent­
sprechende Unterlagen der an­
deren Bänke seien ebenfalls 
sehr willkommen. 

Berichterstatter: Henning Bau 
Berichterstatterin: Susanne Sabat 

Entwicklung der Inanspruchnahme von 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach 
Arbeitsförderungsgesetz von 1987-1988') 

Die "Konlolidierung auf hohem Niveau", die die Bundelallitalt fUr Al:beit Mitte 1988 bei 
den Maßnahmen der Fortbildung und Umschulung eingeleitet hat, haben zu einem deut­
lichen Rückgang der Eint:zitte in Weiterbildungamaßnahmen gefiilu1:. Diesel' Riicltgang 
war bei einzelnen I'er8onengruppen und in verschiedenen Gra.ppen von Al:beimamtfl­
bemken untenK:hiedlich stark ausgeprAgt. 

Eine Auswertung der Entwicklung 
der Eintritte in Maßnahmen der be­
ruflichen Weiterbildung nach 
Arbeitsförderungsgesetz2) zeigt, 
daß von 1987 bis 1988 die Eintritte 
von zuvor Arbeitslosen in Weiter­
bildungsmaßnahmen weitaus stär­
ker abgenommen haben als die 
der übrigen Erwerbspersonen. In 
einzelnen Regionen mit überdurch­
schnittlicher Arbeitslosigkeit und 
ohnehin schon geringerer Weiter­
bildungsbeteiligung wie im Ruhr­
gebiet, im Saarland oder im bayeri­
schen Grenzland war die Zahl der 
Eintritte Arbeitsloser in Weiterbil­
dungsmaßnahrnen noch stärker 
rückläufig. 

Obwohl diese Auswirkungen kei­
neswegs beabsichtigt waren und 

1988 mit 5,909 Mrd. DM rd. 300 Mio . 
DM mehr an Förderungsleistungen 
gewährt wurden als 1987 (5,615 
Mrd. DM), waren sie zunächst nicht 
zu vermeiden. Die 1988 zur Verfü­
gung stehenden Mittel waren 
durch den hohen Teilnehmerbe­
stand Ende 1987 zum großen Teil 
bereits gebunden. Weitere Steige­
rungsraten konnten in einer sol­
chen Übergangsphase nur durch 
entsprechende Reduzierung der 
Neueintritte in Weiterbildung ver­
mieden werden. Da die Arbeitsäm­
ter wegen des Rechtsanspruches 
auf Förderleistungen bei Eintritten 
in freie Maßnahmen nur geringen 
oder fast gar keinen Einfluß neh­
men konnten, verringerten sie die 
für die Vergabe von Auftragsmaß­
nahmen noch zur Verfügung ste-
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benden Mittel beträchtlich.3) In 
diesen Auftragsmaßnahmen wird 
ein hoher Anteil von Angehörigen 
der Zielgruppen der Qualifizie­
rungsoffensive, wie vorher Arbeits­
lose, von Arbeitslosigkeit Bedrohte 
oder von Personen ohne Berufsab­
schluß, weitergebildet. Es ist davon 
auszugehen, daß nach Abbau des 
Überhangs und der Rechtsände­
rungen ab 1. 1. 19894} bzw. 1. 3. 
1989, die erst nach und nach grei­
fen, wieder mehr Auftragsmaßnah­
men vergeben werden und damit 
der Anteil der vorher Arbeitslosen 
auch wieder ansteigt. Die im Rah­
men der Konsolidierung vorge­
nommenen Rechtsänderungen 
(s. 0.) bezwecken keinen Abbau 
der Teilnehmerzahlen, sondern 
vielmehr eine stärkere Konzentrie­
runq der Förderleistungen auf die 
Problemgruppen des Arbeits­
marktes. Aus diesem Grunde ste­
hen auch für 1989 wieder 5,730 
Mrd. DM für die Förderung der 
Weiterbildung nach dem AFG zur 
Verfügung. 

Das Jahr 1987 bildet den vorläufi­
gen Abschluß einer geradezu stür­
mischen Entwicklung des Ausbaus 
der Maßnahmen zur beruflichen 
Weiterbildung im Zuge der Qualifi­
zierungsoffensive. 

Wie gut die berufliche Wiederein­
gliederung der Weiterbildungsteil­
nehmer gelang, läßt sich daraus 
schließen, daß im Zeitraum von 
1983 bis 1987 bei den Erwerbsper­
sonen nur 23 bis 24 % und bei den 
zuvor Arbeitslosen nur zwischen 26 
und 28 % am Ende des übernäch­
sten Quartals nach erfolgreichem 
Abschluß der Maßnahme noch 
oder wieder Leistungsempfänger 
waren. 

Während 1987 noch 596 000 Er­
werbspersonen in Weiterbildungs­
maßnahmen eintraten, fiel die Zahl 
der Eintritte im darauffolgenden 
Jahr 1988 um etwa 5 % auf rd. 
566 000. Die Zahl der Eintritte von 
Arbeitslosen in Weiterbildungs­
maßnahmen nahm dagegen von 
rd. 383 000 auf rd. 316 000, d. h. um 
rd. 18 % ab. Während der Anteil 
von Eintritten zuvor Arbeitsloser 
in Weiterbildungsmaßnahmen an 
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Jahr Eintritte in Weiterbildungsmaßnahmen Arbeitslose im 
gern. §§ 41, 41 a, 47, 49 AFG Jahresdurchschrlltt 

insgesamt davon zuvor arbeitslos 

1980 

1983 

1986 

1987 

1988 

246975 

306 201 

530 042 

596 354 

565 6 1 1  

106 996 

196 846 

349 876 

3B3 136 

315 847 

den Arbeitslosen insgesamt 1987 
noch 17 % betrug, ging er damit im 
Jahre 1988 auf rd. 14 % zurück. 

Wie oben bereits erwähnt, hat die 
Konsolidierungsphase in der Wei­
terbildungsförderung nach dem 
AFG von 1987 bis 1988 auch zu z. T. 
erheblichen Rückgängen der Ein­
tritte von zuvor Arbeitslosen in Wei­
terbildungsmaßnahmen in solchen 
Arbeitsmarktregionen geführt, die 
ohnehin schon eine überdurch­
schnittliche Arbeitslosigkeit und 
unterdurchschnittliche Inanspruch­
nahme von Weiterbildungsmaß.. 
nahmen aufweisen. Von den 21 Ar­
beitsamtsbezirken, für die diese 
ungünstigste Kombination zutrifft, 
lagen 13 in Verdichtungsräumen -
überwiegend in den altindustriali­
sierten Gebieten Nordrhein-West­
falens und des Saarlandes. Ar­
beitsamtsbezirke ländlicher Regio­
nen waren sowohl in Nordrhein­
Westfalen als auch in Bayern und 
Rheinland-Pfalz betroffen. Diese 
hier gezeigten Rückgänge wider­
sprechen den ursprünglichen Kon­
solidierungsabsichten, die gerade 
Einbrüche in den strukturschwa­
chen Räumen vermieden sehen 
wollten. 

Ein Vergleich der Eintritte in Wei­
terbildungsmaßnahmen zwischen 
dem jeweils 1. Quartal 1989 und 
1988 zeigt einen überaus starken 
Einbruch von 30 %. 

Es spricht deshalb vieles dafür, Re­
gionen mit besonderen Arbeits­
markt- und Strukturproblemen bei 
der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung vorrangig zu be­
rücksichtigen. Damit wird ein wich­
tiger Beitrag geleistet, den Qualifi-

43 % 888 900 

64 % 2 258 235 

66 % 2 228 004 

64 % 2 228 788 

66 % 2 24 1 556 

kationsabbau von Arbeitslosen auf­
zuhalten und die Mobilität der Be­
troffenen zu erhöhen. Bei einer sol­
chen regional abgestimmten Wei­
terbildungsförderung sollten vor 
allem auch die Langzeitarbeits­
losen besonders berücksichtigt 
werden. 

(Klaus Fraaz) 

Anmerkungen 
I) Diese Auswertunqkammit der freundlichen Un­

terstützung von Kolle<Jen in Bundesressorts und 
-ll1stitutionen zustande. Besonderer Dank rur 
fachliche Gespräche, AuskÜnfte und Bereitstel­
lung von Material qilt den Herren Dr. Pröbstin9 
und Bamowslci, Bundesministerium rur Arbeit; 
Parseh, Bundesanstalt für Arbeit; Kremer, Bun­
desministerium fUr BildunO und Wissenschaft; 
von Bardelehen. Dr. Sauter und Dr. Waiden. 
Bundesinstitut rur Berufsbildung. 

2) Fortbildung, Umschulung, Einarbeihm\1 Q"em. 
§§ 41, 41 a, 47. 49 Arbeitsförderungsgesetz 
(ArG). 

:I) Vgl. auch: Herbert Schneider: Qualiflzierungsof­
fensive - Wohin steuert die berufliche Weiter­
bilduno. In: Informationen für die Beratungs­
und Vermittluugsdienste der Bundesanstalt rur 
Arbeit, Nr. 6 vom 10. 2. 1988, S. 337 ff. 

Oers.. Die Förderung der beruflichen BildunO" 
nach der 9. AFG-Novelle. In: Informationeu für 
die BeratunO"9- und Vermittlungsdienste der 
Bundesanstalt rur Arbeit, Nr. 50 vom 14. 12. 1988, 
S. 2219. 

4) Aufgrund der Ermächtigung in § 46 des novel­
lierten APO: Gesetz zur Änderung des Arbeits­
förderungs\18selzes und zur Förderung eines 
gleitenden übergangs älterer Arbeitnehmer in 
den Ruhestand (EGBI. I Nr. 52, S. 2343, vom 
20. 12. 1988), hat die Bundesanstalt ftir Arbeit 
nachstehende AnordnunQ erlassen: 
Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesan­
stalt ftir Arbeit zur Änderung der Anordnung 
über die individuelle Förderuno der berufli­

chen Fortbildung und Umschuluno (17. Ände­
rungsanordnungzur A-Fortbildungund Umschu­
lllIl9) vom 28. 2. 1989 in Amtlichen Nachrichten 
der Bundesanstalt f!lr Arbeit, Nürnberq, 26. 4. 
1989. 

Die Anordnung enthalt ReduzierunQ"en bzw. 
Streichungen bei den erstattungsflthigen Wei­
terbildun�, z. B. bei Lehrgangsgebüh­
ren, Fahltlcosten, whrmittelkosten und Prü­
fungsgebühren. Es ist damit zu rechnen, daß 
sich hierdurch der Anreiz zur Teilnahme an frei­
en Maßnahmen veningem wird. 
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Die gewerbliche Wirtschaft als Bildungsträger 

Hennann Schmidt 

Zum 80. Geburtstag von Professor Friedrich Edeling 

Die gewerbliche Wirtschaft als Bi1-
dungsträger, der Betrieb als Lern­
ort und die Bildungswirkung von 
Arbeit und Berufstätigkeit sind zen­
trale Themen der Arbeiten Fried­
rich Eddings. Immer wieder hat er 
darauf hingewiesen, den Prozeß 
der gesellschaftlichen Arbeitstei­
lung anzuhalten und umzukehren, 
der dazu geführt hat, Lernprozesse 
in schulischen Einrichtungen zu 
konzentrieren und zugleich andere 
soziale Organisationen, wie z. B. 
die Betriebe, von Lernprozessen zu 
entlasten. Schulen und Hochschu­
len können nur einen Bruchteil der 
Lernprozesse organisieren, die 
von den Menschen im Laufe ihres 
Lebens gefordert werden. Insbe­
sondere sind schulische Einrich­
tungen nicht in der Lage, die Lern­
bedingungen und Erfahrungsräu­
me für den Erwerb der Fähigkei­
ten zu schaffen, die heute unter 
dem Begriff der Schlüsselqualifika­
honen die individuelle Handlungs­
kompetenz im privaten, berufli­
chen und gesellschlaftlichen Be­
reich begründen. 

Lange bevor die heute aktuelle 
Diskussion über die Schlüsselqua­
lifikahonen begann, formulierte 
Friedrich Edding Ende der 6Der 
Jahre einen Katalog von Fähigkei­
ten und Grundhaltungen (z. B. die 
Bereitschaft und Fähigkeit, ständig 
hinzuzulernen; die Fähigkeit zu lo­
gischem, analytischem, kritischem 
und strukturierendem Denken; die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit), 
die auch heute noch als Definition 
der extrafunktionalen Qualifikatio­
nen Bestand haben. Zugleich for­
derte er, daß für diese "Jeder­
mann-Bildung" alle gesellschaftli­
chen Bereiche, insbesondere Wirt­
schaft und Berufspraxis, in die Bil­
dungspflicht genommen werden 
müssen. 

Darüber hinaus sah er hier eine 
zentrale Aufgabe der Berufsbil­
dungsforschung; es sollte unter-
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sucht werden, wie die auf Bil­
dungswirkung anzulegenden Ver­
änderungen der Arbeit in den ein­
zelnen Berufstätigkeiten am besten 
zu organisieren sind. Erst heute, im 
Zusammenhang mit dem sich ab­
zeichnenden Trend zur Enttaylori­
sierung, haben diese Forschungs­
desiderate eine Chance, realisiert 
zu werden. 

Bei diesem Ansatz wird die Tren­
nung von allgemeiner und berufli­
cher Bildung unter dem Aspekt 
der Bildungsträger zweitrangig. 
Auch Betriebe können danach als 
Träger von Allgemeinbildung gel­
ten, sie sind Lernorte, an denen so­
wohl fachspezifische als auch all­
gemeine Bildungsziele verfolgt 
werden. Für lebensnahe Lernpro­
zesse mit hoher Transferqualität 
bleibt jedoch die arbeitsteilige Ko­
operation möglichst unterschiedli­
cher Lernorte eine zentrale Voraus­
setzung. 

Von diesen Grundvorstellungen 
her ist das Interesse Friedrich Ed­
dings an beruflicher Bildung ge­
prägt. Als "Querdenker" wirkte 
und wirkt er aber vor allem zwi­
schen den etablierten Disziplinen. 
Indem er Theorien und Techniken 
aus der Ökonomie auf die Erzie­
hungswissenschaften anwendete, 
ergaben sich neue Fragestellun­
gen und Sichtweisen von oft unge­
ahnter Wirkung: Dies zeigte sich 
z. B. an den Ergebnissen seiner 
Analyse des relativen Schulbe­
suchs in den Bundesländern (1962), 
auf deren Grundlage dann G. Picht 
die Diskussion über "Die deutsche 
Bildungskatastrophe" einleitete. 
Die neue wissenschaftliche Diszi­
plin der Bildungsökonomie, als de­
ren Vater Edding gilt, gab darüber 
hinaus viele Anregungen, wie z. B. 
Anstöße für interdisziplinäre Zu­
sammenarbeit in der Bildungsfor­
schung, und Bildungsplanung oder 
für die vergleichende Erziehungs­
wissenschaft. 

Insbesondere die berufliche Bil­
dung hat Edding viel zu verdanken. 
Hier ist zumindest an zwei wichtige 
Wegmarken zu erinnern: 
• Zum einen handelt es sich hier 

um das Gutachten für ein "For­
schungsinstitut für Berufsbil­
dung' " das Friedrich Edding zu­
sammen mit H. Blankertz und 
D. Claessens 1966 erstellte; die­
ses Gutachten wurde zu einer 
wichtigen Grundlage für das 
1970 gegründete Bundesinstitut 
für Berufsbildungsforschung 
bzw. das heutige Bundesinstitut 
für Berufsbildung. Die Gutach­
ter empfahlen ein Institut, 

"
das 

weder mit einer Behörde noch 
mit einer Hochschule, noch mit 
einer Organisation der Wirt­
schaft direkt verbunden ist. Die 
Konstruktion des Instituts sollte 
die Verbindung nach allen Sei­
ten ermöglichen, aber die volle 
wissenschaftliche Unabhängig­
keit sichern". Zahlreiche For­
schungsfragen und -perspekti­
ven dieses Gutachtens sind für 
die berufliche Bildung noch 
heute aktuell. 

• Zum anderen sind es die Ergeb­
nisse der Sachverständigen­
kommission "Kosten und Finan­
zierung der außerschulischen 
beruflichen Bildung" (1974), die 
als "Edding-Kommission" in die 
Geschichte der beruflichen Bil­
dung eingegangen ist. Noch 
heute bilden zum Beispiel diese 
Untersuchungen aus dem Jahre 
1972 die letzte verläßliche 
Grundlage für das Volumen der 
Weiterbildungskosten der pri­
vaten Wirtschaft; auch für die 
Beurteilung der Qualität der be­
ruflichen Bildung haben die 
Kommissionsarbeiten bis heute 
gültige Grundlagen und Instru­
mente geliefert. 

In den letzten Jahren hat Friedrich 
Edding sich vor allem mit der Ent­
wicklung der Weiterbildung be­
faßt. Zuletzt wurden seine Vorstel­
lungen zur Reform der Weiterbil­
dung, die er im Frühjahr dieses 
Jahres der Enquete-Kommission 
"Zukünftige Bildungspolitik - Bil­
dung 2000" vortrug, öffentlich dis­
kutiert. Die Eckpunkte seiner Vor­
stellungen beziehen sich auf 
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- die konsequente Neugestaltung 
der Organisation der Lernpro­
zesse; das bedeutet einmal, wo 
immer es möglich ist, die 8i1-
dungswirksamkeit der Arbeit 
durch qualiflZierende Arbeits­
gestaltung für informelle Lern­
prozesse (" Lernarbeitsplätze" ) 
zu nutzen. Zum anderen geht es 
darum, dem System der reeur­
rent education entsprechend, 
einen periodischen Wechsel 
von Arbeiten und Lernen über 
die gesamte Zeit des aktiven Le­
bens nach der Pflichtschulzeit zu 
orgamsleren. 

- die bundesgesetzliehe Veranke­
rung eines Anspruchs aller Be­
schäftigten auf Freistellung von 
der Arbeit zur Teilnahme an 
Weiterbildung; dieser Anspruch 
sollte einen Monat pro Jahr (l/2 
Tag pro Arbeitswoche) umfas­
sen. Ein Drittel der kumulierten 
Anspruchszeit soll dabei auf 
Lehrgänge entfallen, die der 
Weiterbildungsinteressierte frei 
wählen kann. 
Um eine Reduzierung der Stu­
dienzeiten zu erreichen, sind 
auch Studienzeiten, die über die 
Regelzeiten hinausgehen, auf 
den Freistellungsanspruch an­
zurechnen. 

- ein System der Mischfinanzie­
rung für die Deckung der Wei­
terbildungskosten; während die 
Kosten des Arbeitsausfalls von 
den Beschäftigern zu tragen 
sind, sollen die direkten Kosten 
der Kurse (mit Refinanzierungs­
möglichkeiten durch Abzug von 
der Steuerschuld) von den Wei­
terbildungsteilnehmern selbst 
getragen werden. Die kompen­
satorische Weiterbildung, d. h. 
der Bereich der Nachqualifizie­
rung (Nachholen von Schul- und 
Berufsabschlüssen), sollte vom 
Staat bzw. auf der Grundlage 
des Arbeitsförderungsgesetzes 
finanziert werden. 

- die Entwicklung eines integrier­
ten Systems der Weiterbildung; 
die verschiedenen Teilbereiche 
(betriebliche Weiterbildung, 
AFG-geförderte Weiterbildung, 
individuelle Weiterbildung) und 
Elemente der Weiterbildung 
(Beratung, Zulassung, Zertifika­
te, Freistellung, Finanzierung 
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etc.) sollen auf gemeinsame Zie­
le hin geordnet werden. Damit 
würden die Anspruche einge­
löst, die von einer Weiterbil­
dung, die als integraler Bestand­
teil des Bildungssystems ver­
standen wird, gestellt werden. 

Im Rahmen dieser Grundvorstel­
lungen über die Gestaltung der 
Weiterbildung sind in Eddings Vor­
stellungen die Betriebe als Bil­
dungsträger unverzichtbar; nur mit 
ihrer verstärkten Bildungsarbeit 
kann die dringend erforderliche 
Steigerung der Weiterbildungsbe­
teiligung erreicht werden. Das 
Weiterbildungsverhalten der Be­
triebe ist jedoch unterschiedlich: 
Neben den bekannten Barrieren 
(Mangel an Know-how, Ausbil­
dungspersonal und finanziellen 
Mitteln) für eine höhere Weiterbil­
dungsbeteiligung bei Klein- und 

Mittelbetrieben gibt es auch eine 
Weiterbildungszurückhaltung von 
Betrieben, denen Bildung als Unter­
nehmensaufgabe noch nicht aus­
reichend bewußtgeworden ist; in 
diesen Betrieben werden dem Hu­
mankapital und dem Sachkapital 
trotz gegenteiliger öffentlicher Be­
kundungen de facto keine gleich­
wertige Bedeutung eingeräumt. 

Ein Ansatzpunkt, das Weiterbil­
dungsverhalten dieser Betriebe 
positiv zu beeinflussen, ist deshalb 
darin zu sehen, Bildungsarbeit als 
Unternehmensaufgabe bewußtzu­
machen und als Bestandteil der 
Unternehmenskultur zu verankern. 
Ein Verzicht der Betriebe auf diese 
Aufgabe bedeutet nicht nur Repu­
tationsverlust und erhöhte Perso­
nalsuchkosten, sondern führt ge­
rade im Hinblick auf die zukünfti­
gen Anforderungen zu einer sub­
optimalen Nutzung der Arbeits­
organisation mit unabsehbaren 
negativen Konsequenzen (z. B. Qua­
litätsmängel der Produkte, Demo­
tivation der Mitarbeiter). Weiter­
bildung als Investition gewinnt in 
den Betrieben eine neue Perspek­
tive: Sie ist nicht nur ein Instrument 
der Personalentwicklungsplanung, 
sondern im Rahmen der Organisa­
tionsentwicklung erhält sie auch 
eine Schlüsselrolle, Arbeit und 
Technik sozialverträglich zu gestal­
ten sowie die Arbeitsorganisation 
innovatorisch zu verändern. 

Aus Anlaß des 80. Geburtstages von Professor Friedrich Edding 
veranstaltete das Max-Planck-Institut für BildungsfoISchung am 
6. Juli dieses Jahres ein Symposium zum Thema "Die gewerbliche 

Wirtschaft als Bildungsträger': Die dort gehaltenen Referate und 

Diskussionen werden vom Max-Planck-Institut Ende dieses Jah­
res publiziert. Wir veröffentlichen im folgenden einen auf diesem 

Symposium vorgelegten Text von Professor Edding, von dem er 

hoffe, daß er möglicherweise für einen Minimalkonsens aller an 

der betrieblichen Bildungsarbeit Interessierten geeignet sei. Der 

Text fand bei den Teilnehmern viel Zustimmung, wenn auch 
einige kritisierten, daß er wichtige Probleme auslasse. Redaktion 

und Herausgeber der BWP würden sich freuen, wenn dieser 

Text Resonanz bei den Lesern fände. 
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Friedrich Edding 

Eine Charta für die Bildungsaufgaben der gewerblichen Wirtschaft 

Die gewerbliche Wirtschaft hat eine Bildungsaufgabe, 
die sie im eigenen Interesse, aber auch als Dienst tür die 
Gesellschaft insgesamt wahrzunehmen hat. 

Kenntnisse. FA.higkeiten und Verhaltensweisen von Per­
sonen im Betrieb sind letztlich bestimmend tür den Er­
folg von Unternehmen. 

Diese persönlichen Qualitäten werden zwar in Familie, 
gesellschaftlichem Leben, Schule und Hochschule vor­
geformt, bedürfen aber der ständigen Weiterentwick­
lung während und neben der Berutstätigkeit. 

Ein großer Teil der Lebenszeit ist weiterhin durch Arbeit 
In Betrieben ausgefüllt. Mit der Sachleistung bei dieser 
Arbeit sollte sich für alle und stetig das Bemühen um 
Verbesserung fachlicher und sozialer Kompetenz ver­
binden. ArbeitssUitten sind deshalb potentiell immer 
auch Bildungsstätten. 

Vor allem durch die Art, wie die Arbeit organisiert wird, 
sowie durch die Ausrichtung der betrieblichen Tätigkeit 
auf das Fördern von Mitverantwortung und rücksichts­
vollen Umgangsformen erfüllen die Unternehmen im be­
trieblichen Alltag eine ihnen gestellte besondere Bil­
dungsaufgabe. 

Außerdem setzt die gewerbliche Wirtschaft qualifiziertes 
Personal für Aufgaben der Erstausbildung gemäß Be­
rufsbildungsgesetz und für die geplante Personalent­
wicklung durch Weiterbildung ein. Für Kurse und Lehr­
gänge außerhalb der Betriebe werden BescMftigte zeit­
weise freigestellt. Die Effizienz dieser formalen Weiterbil­
dung ist weitgehend bedingt durch die Intensität der in­
formellen Bildung, die mit der Sachleistung Im Betrieb 
verbunden ist. 

Die meßbaren Leistungen der gewerblichen Wirtschaft 
für die Erfüllung ihrer Bildungsautgaben lassen seit lan­
gem eine steigende Tendenz erkennen. Sie haben im 
Verhältnis zu Bildungsleistungen im Rahmen 6ffentlicher 
Haushalte zunehmend Gewicht gewonnen. Vieles deu­
tet darauf hin, daß sich der Trend dieser Entwicklungen 
fortsetzen wird. Die Arbeitsteilung zwischen den Unter­
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und den für Bil­
dung im Hauptzweck tätigen Einrichtungen bedarf je­
doch einer Überprüfung. Das gilt auch von den Finan­
zierungsweisen. 

Ein weiterer Ausbau der mit den Sachaufgaben gewerb­
licher Unternehmen eng verbundenen Bifdungsarbeit 
liegt im al/gemeinen Interesse. Dieser Ausbau sollte be-
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müht sein, Lücken zu schließen, Verbesserungen vorzu­
nehmen und eine arbeitsteilende Kooperation mit den 
öffentlichen Bildungseinrichtungen herbeizuführen. 

Im einzelnen sind folgende Empfehlungen zu nennen: 
1. Alle Unternehmen sind aufgerufen, sich an der Bil­

dungsarbeit intensiv zu beteiligen. Die herausragen­
den Leistungen von Spitzenbetrieben auf diesem Ge­
biet sind kein Alibi für das geringe Engagement gro­
ßer Teile der gewerblichen Wirtschaft. 

2. Leistungen, durch die kleinere Unternehmen je für 
sich überfordert sind, sollten noch mehr als bisher in 
Kooperation erbracht werden. Auch die Kooperation 
mit öffentlichen Einrichtungen der beruffichen Bil­
dung und Einrichtungen der Erwachsenenbildung ist 
zu verstarken. 

3. Die Spanne zwischen der Höhe der Ausbildungsver­
gütungen und den Erträgen aus Sachleistungen der 
Auszubildenden ist für viele Betriebe ein großes Pro­
blem geworden. Es wird sich tendenziell künftig noch 
verschärfen. 
Die Funktion der Vergütungen bedarf dringend der 
Überprüfung. 

4. Die Professionalisierung des für die Bildungsarbeit 
eingesetzten Personals ist zu fördern Die enge Ver· 
bindung der Bildungsarbeit mit den obersten Unter­
nehmenszielen sollte auch In der Position der für die­
se Arbeit Verantwortlichen in der Unternehmenslei­
tung zum Ausdruck kommen. 

5. Die Beteifigung der BescMftigten an Entscheidungen 
im Unternehmen ist zu verstärken. Verantwortungsbe­
wußtsein entwickelt sich in dem Maße, wie konkrete 
Mitverantwortung übertragen wird. 

6. Der innerbetriebliche Wechsel des Arbeitsplatzes als 
Mittel zur Erhaltung der Flexibilität und zur Verbreite­
rung der Kompetenz ist zu fördern. 
Gekonnte Routine ist gut. Beweglichkeit und Hinzuler­
nen ist besser. 

Z Wie die betriebliche Bildungsarbeit durch die Be­
scMftigten beurteilt wird und welche Änderungen sie 
vorschlagen, sollte regelmäßig durch anonymisierte 
Umfragen festgestellt werden. 

8. Da sich die Aufgaben der Wirtschaft und damit auch 
die Anforderungen an die Blfdungsarbelt sti!1ndig ver­
andern, ist die beratende Begleitung durch wissen­
schaftliche Arbeit eine wichtige Bedingung der Effi­
zienz dieses Bildungsaufwands. Eine Voraussetzung 
für das Gelingen der Kooperation mit der Wissen­
schaft ist die Bereitschaft der Wirtschaft. an der Her­
stellung von Transparenz der Fakten und Zusammen­
hänge durch empirische Forschung ohne Angst mit­
zuwirken. 
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THEMA BERUFSBILDUNG 

Forsc:hungssymposion: Betriebliche 
Weiterbildung - Situation und Perspektiven 

Im Auftrag des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft erstel­
len das Soziologische Forschungs­
institut an der Universität Göttingen 
und das Institut der deutschen 
Wirtschaft in Köln Gutachten über 
den Forschungsstand und die For­
schungsperspektiven zur betriebli­
chen Weiterbildung. Die Ergebnis­
se heider Gutachten sollen im Rah­
men eines Forschungssymposions 

vorgestellt und mit Fachleuten aus 
Betrieben, der Wissenschaft, den 
Gewerkschaften, Kammern und 
Verbänden diskutiert werden. 

Das Forschungssymposion findet 
am 2. und 3. November 1989 in 
Bonn statt. Es wird durch Bundes­
minister Möllemann eröffnet. In 
sechs Foren sollen folgende 
Aspekte diskutiert werden: 

Dieter Mertens zum Gedenken 

Dieter Mertens ist tot. Ein in der 
Forschung erfülltes Leben fand 
plötzlich und viel zu früh sein Ende, 
20 Jahre leitete Prof. Dr. Dieter 
Mertens das Institut für Arbeits­
markt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit, dessen 
Gründer er war und das er zu ei­
ner international anerkannten so­
zialwissenschaftlichen Forschungs­
einrichtung ausbaute. Dieter Mer­
tens wurde der Pionier der Arbeits­
markt- und Berufsforschung, der 
mit einer glücklichen Hand bei der 
Auswahl seines Wissenschaftler­
teams entscheidende Weichen für 
eine langfristig erfolgreiche und 
effektive Institutsarbeit stellte. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung und das Bundes­
institut für Berufsbildung verbindet 
eine langjährige und fruchtbare 
Zusammenarbeit auf verschiede-

Hennann Schmidt 
BerliniBann, im August 1989 
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nen Arbeitsfeldern: zum einen die 
gemeinsamen, arbeitsteilig zu lö­
senden Aufgaben in einem inter­
disziplinären Forschungsfeld und 
zum anderen die vergleichbare 
Wahrnehmung der Aufgaben in ei­
nem viel Überzeugungskraft und 
Geschick erfordernden gesell­
schaftspolitischen Rahmen. Die Zu­
sanunenarbeit mit Dieter Mertens 
war von Beginn an angenehm und 
gewinnbringend. In vielen Diskus­
sionen haben wir von seinen pro­
funden Sachkenntnissen profitie­
ren dürfen. Besonders dann, wenn 
wir in Sachfragen einmal nicht 
übereinstimmten, beeindruckte sei­
ne klare und geradlinige Art der 
Argumentation. Dieter Mertens' 
wissenschaftliches Wirken hat 
auch die Berufsbildungsforschung 
nachhaltig beeinflußt, wie bei­
spielsweise seine Überlegungen 
zu den Schlüsselqualifikationen. 

- Neue Techniken in der betrieb­
lichen Weiterbildung 

- Betriebliche Weiterbildung und 
Segmentierung 

- Steuerungs- und Entscheidungs­
strukturen 

- Weiterbildungs-Controlling 
- Didaktisch-methodische Gestal-

tungsformen 
- Internationale Aspekte, 

Nähere Auskünfte erteilt das Insti­
tut der deutschen Wirtschaft (Rein­
hold Weiß - 02 21 / 37 08-240). 

(Reinhold Weiß) 

Als er 1987 vorzeitig die Leitung 
des Instituts für Arbeitsmarkt­
und Berufsforschung aufgeben 
und in den Ruhestand treten muß­
te, blieb sein Rat in der For­
schungsgemeinde und bei Poli­
tikern begehrt. Erst vor kurzem for­
derte er warnend auf, die demo­
graphische Entwicklung nicht als 
Schock, sondern als politische Her­
ausforderung zu begreifen. Er wur­
de nie müde, darauf hinzuweisen, 
daß eine Gefahr für die Gesell­
schaft niemals von einer soge­
nannten Überqualifikation, son­
dern nur durch die Unterversor­
gung mit Aus- und Weiterbildung 
entstehe. 

Wir im Bundesinstitut für Berufsbil­
dung trauern um Dieter Mertens, 
der ein ermutigender Anreger und 
kritischer Wegbegleiter unserer 
Arbeit war. 
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Brigitte Bauer: 

Übertragbarkeit und Optimierung 
methodischer Neuorientierungen 
in der Berufsausbildung 

Stratenwerth, W.; Schurer, B.; Al­
bers, H.-J, (Hrsg.): Bergisch Glad­
bach 1989 (Wirtschafts-- und Berufs­
pädagogische Schriften Band T; 

Der Titel "Übertragbarkeit und Op­
timierung methodischer Neuorien­
tierungen in der Berufsausbil­
dung" weckt Interesse und ein we­
nig Skepsis, denn der Anspruch er­
scheint hoch. 
Erleichtert liest man den Innentitel 
" . . .  - Untersuchung am Beispiel 
des Ausbildungsberufes ,Büro­
kaufmann/frau' im Handwerk", 
Die notwendige Eingrenzung des 
Themas durch die Konzentration 
auf den Querschnittsberuf Büro­
kaufmann/BÜIokauffrau spricht 
trotzdem Ausbilder / Ausbilderin­
nen unterschiedlichster Branchen 
an, hilft gleichzeitig, die Erkennt­
nisse in weitere Ausbildungsberei­
che des Handwerks hineinzutra­
gen und, das sei vorab gesagt, ist 
auch für andere Wirtschaftszweige 
von großem Informationswert. 

Ausgangspunkt der Arbeit ist das 
zunehmende Gewicht kaufmänni­
scher Tätigkeiten im Handwerks­
bereich. 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Ent­
wicklung dieses Querschnittsberu­
fes im Handwerk darzustellen "so­
wie potentielle Maßnahmen zur 
Steigerung der Ausbildungsquali­
tät in diesem Wirtschaftszweig zu 
überprüfen' '. Die Darstellung der 
Ausbildungssituation basiert im 
wesentlichen auf einer empiri­
schen Erhebung bei Ausbildungs­
beratern in 10 Handwerkskam­
mern (ca. 25 % aller Handwerks­
kammern), die nach regionalen 
und größenspezifischen Besonder­
heiten ausgewählt wurden. 

Im ersten Teil des Buches wird vor 
allem die Entwicklung des Ausbil­
dungsberufs zum Bürokauf­
mann/zur Bürokauffrau im Hand­
werk im Spannungsfeld der Inter­
essen in der Berufsausbildung ein­
dringlich dargestellt und die unter-
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schiedlichen organisatorischen 
und personalen Ausbildungsbe­
dingungen in den einzelnen Lem­
orten (Ausbildungsbetrieb - über­
betriebliche Ausbildung, Berufs­
schule) beleuchtet. 
Sicher überrascht die Feststellung 
nicht, daß "betriebsgrößenspezifi­
sche und branchenbedingte Be­
sonderheiten die Ausbildungsge­
gebenheiten in einem nicht uner­
heblichen Ausmaß tangieren' '. 
Interessant ist, daß von "Hand­
werksseite" - in Gesprächen mit 
Ausbildungsberatern - aufgrund 
" absehbarer qualifikatorischer 
Tendenzen" folgende Qualifikatio­
nen als wünschenswert angesehen 
werden: 
- EDV-Kenntnisse 
- zusätzliche Warenkenntnisse, 
- organisatorische Fähigkeiten, 
- Schulung rhetorischer Fähigkei-

ten. 
Die erhöhte Bedeutung von EDV­
Qualifikationen tangiert die Ausbil­
dungsfähigkeit von Handwerksbe­
trieben ohne eigene EDV-Nutzung, 
sofern diese Qualifikationen in die 
Ausbildungsordnung aufgenom­
men werden. Bezogen auf die 
überbetriebliche Ausbildung ist 
die Bundesseite aufgefordert, die 
bisherigen Finanzierungsmodalitä­
ten zu überdenken, das Heinz­
Piest-Institut handlungsorientierte 
Rahmenlehrpläne zu entwickeln 
und die Lernorte (5. 0.) die Abstim­
mung ihrer Vermittlungsbemühun­
gen zu verbessern. Das zunehmen­
de Gewicht kaufmännischer Tätig­
keiten erfordert für die Erfüllung 
marketingorientierter Funktionen 
verstärkt auch branchenspezifi­
sche Fachkenntnisse und fach­
übergreifende Qualifikationen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der 
neben veränderten Qualifikations­
anforderungen zum Überdenken 
der Ausbildung Anlaß gibt, ist die 
rückläufige Schulabgängerzahl. 

Um die Attraktivität handwerkli­
cher Berufsausbildung zukünftig zu 
gewährleisten, sind neben zukunfts­
orientierten Berufsbildern, Werbe­
maßnahmen, die auf die Besonder­
heiten handwerklicher Berufsaus­
bildung hinweisen - wie den ho­
hen Grad an Selbständigkeit -, 
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methodische Neuorientierungen 
zur Verbesserung der Ausbil­
dungsqualität - wie etwa verän­
derte Ausbildungs- und Lemorga­
nisation, verbesserte Ausbildungs­
methoden und Medien -, drin­
gend erforderlich. 

Der zweite Teil des Buches ist den 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Berufsausbildung im Handwerk 
gewidmet. Die Autorin hat sich we­
gen des laufenden Neuordnungs­
verfahrens nicht für das ordnungs­
politische Instrumentarium ent­
schieden, sondern für - im indu­
striellen Bereich entwickelte und 
eingesetzte - methodische Neu­
orientierungen, die sie auf über­
tragbarkeit in die Ausbildung im 
Handwerk überprüft. 

Aus der Erkenntnis heraus, daß 
"zur Vermittlung zukunftsorientier­
ter Qualifikationsmerkrnale . . .  die 
Anpassung der Ausbildungsinhalte 
allein nicht aus(reicht); hinzutreten 
müssen in gleichem Maße entspre­
chende Methoden, die von ihren 
Intentionen und spezifischen Wrr­
kungen zur Vermittlung der verän­
derten Qualifikationsanforderun­
gen geeignet erscheinen" wird für 
den methodischen Bereich die Do­
minanz des traditionellen Vier-Stu­
fen-Modells - im kaufmännischen 
Bereich in ihrer Ausprägung als 
Beistellehre -, problematisiert. 

Problemlösung verspricht die Ein­
führung methodischer Neuorien­
tierungen, "deren Zielsetzungen 
sich an folgenden Merkmalen 
orientieren: Abbau von Fremd­
steuerung zugunsten selbstgesteu­
erter Lernprozesse; Lernen in voll­
ständigen Handlungsabläufen, die 
individualisiert und differenziert 
werden; die Priorität von Selbst­
kontrolle, verbunden mit einer Än­
derung des Ausbilderverhaltens zu 
einer Beratungsfunktion.' ' 

Die methodische Neuorientierun­
gen sollten in komplementärer Be­
ziehung zu den bisherigen Vermitt­
lungsmethoden stehen, "wobei als 
Ziel ein betriebsspezifisches Opti­
mierungsmodell ,mehrdimensiona­
ler Methoden und Konzepte' " an­
zustreben ist. 
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Die Autorin stellt folgende Formen 
methodischer Neuorientierungen 
dar 
- Juniorenfirma, 
- funktionsorientierte Ausbildung, 
- auftragsbezogene Ausbildung 

und 
- Leittextmethode 
und überprüft ihre Übertragbar­
keit "unter den Gesichtspunkten 
der Notwendigkeit dieser Maßnah­
men, ihrer potentiellen Vorteile 
und Realisierungsmöglichkeiten' " 
Hier bietet sich eine breite Infor­
mationsbasis, die für eine begrün­
dete Entscheidung sowohl für die 
Einführung einer oder mehrerer 
Methoden als auch gegen ihre Ein­
führung. 
Für den innerbetrieblichen Ent­
scheidungsprozeß werden dar­
über hinaus Kriterien entwickelt, 
an denen sich die Auswahl und der 
Einsatz methodischer Neuorientie­
rungen orientieren kann. Dieses 
Optimierungsmodell ist in vier Stu­
fen gegliedert und steht für einen 
"mehrdimensionalen Prozeß, m 
dessen Verlauf eine optimale Ent­
scheidungsgrundlage für die Ge­
staltung betrieblicher Ausbildungs­
prozesse entwickelt wird' '. 
Die Autorin verkennt nicht, daß 
"selbst bei sorgfältigster Überprü­
fung und Abwägung . . .  ein Rest­
risiko bei der Einführung erhalten 
(bleibt), das nicht zuletzt auf der 
Unmöglichkeit beruht, den Faktor 
Mensch bei der Realisation vorher­
bestimmen zu können" . 

Ein Buch, das zur rechten Zeit 
kommt! 
Die Neuordnung des Ausbildungs­
berufes steht vor dem Abschluß. 
Damit besteht ein Grund mehr, den 
Optimierungsprozeß zu wagen. 

Ingrid Stiller, Berlin 

Michael Brater, Ute Büchele, Er­
hard Fucke, Gerhard Herz: 

Berufsbildung und Persönlich­
keitsentwicklung 

Stuttgart 1988, 210 Seiten 

Schon bald nach ihrer Gründung 
i m  Jahre 1980 galt die Gesellschaft 
für Ausbildungsforschung und Be-
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rufsentwicklung e. V. als eine gute 
Adresse für eine innovative und zu­

gleich humane Berufsbildung. 
Zwei Voraussetzungen scheinen ih­
re in Berufsbildungsforschung und 
-praxis relativ schnelle und große 
Beachtung befördert zu haben: Ein 
fundiertes Wissen über die Theo� 
rie der Arbeit und Berufe sowie 
die Überzeugung, daß ein perso­
nenbezogenes Bildungskonzept 
nicht nur ethisch aus einem sub­
stantiellen Verständnis von Bildung 
geboten ist, sondern daß die heuti­
ge Arbeitswelt das personenbezo­
gene Bildungskonzept geradezu 
erfordert. Das Bildungsverständnis 
der Mitarbeiter / -innen ist geprägt 
von der Steiner -Schule (Waldorf­
pädagogik), die sich ja bekanntlich 
darum bemüht, die Handlungsfä­
higkeit von Kindern und Jugendli­
chen durch praktisches Tun zu ent­
wickeln. Die bisherigen Arbeiten 
und Veröffentlichungen der Grup­
pe kreisen um Themen wie Gestal­
tung von Ausbildungsgängen und 
-methoden, Möglichkeiten der Be­
rufsvorbereitung Jugendlicher, Re­
habilitation psychisch behinderter 
Menschen durch Arbeit, prakti­
sche pädagogische Weiterbildung 
von Ausbildern, künstlerische 
Übungen im Rahmen beruflicher 
Bildungsprozesse, Computertech­
nlk in der Ausbildung. In ihnen 
wird immer wieder deutlich, daß 
die Mitarbeiter/-innen einem (er­
weiterten) Verständnis von berufli­
cher Bildung verpflichtet sind, das 
sachbezogene, soziale und biogra­
phische Aspekte beruflichen Ler­
nens umschließt. 

Das vorliegende Buch spiegelt die 
Erfahrungen der Gruppe wider, 
die sie an konkreten Problemen 
aus Arbeit und Ausbildung gewon­
nen hat. Sie treibt gleichzeitig den 
Ansatz eines eigenen berufspäd­
agogischen Ansatzes weiter, ohne 
doch systematisch zu verfahren. Es 
handelt sich nicht um eine Einzel­
darstellung, sondern um vier unter­
schiedlich akzentuierte Aufsätze 
mit vielen Querbezügen, aber 
auch einigen, bei dieser Form nicht 
auszuschließenden, Überschnei­
dungen. Das Buch ist außerordent­
lich lehrreich. Sowohl Forscher als 
auch Praktiker finden eine Fülle 

von Gedanken für ihre Arbeit. Die 
Gedankenführung und Klarheit 
der Sprache, insbesondere in den 
Teilen, in denen das Verhältnis von 
künstlerischem Üben und herstel­
lender Tätigkeit gegenübergestellt 
wird, hat mich beeindruckt. 

Der erste Aufsatz beschäftigt sich 
mit " Berufsbildung und Persönlich­
keitsentwicklung' '. Sein Ausgangs­
punkt ist die Kritik der Autoren am 
geronnenen Bildungswesen: So­
wohl allgemeines als auch berufli­
ches Bildungswesen stellen Bil­
dung her, das heißt, sie folgen ei­
nem Formalismus, der einen sub­
stantiellen, personenbezogenen 
Bildungsbegriff verhindert. Allge­
meinbildung verkommt durch eine 
im Sinne formaler Gleichheitserfor­
dernisse legalistisch verfahrende 
bürokratische Verwaltung zu 
einem zu vermittelnden Fächer­
kanon, und traditionelle Berufsbil­
dung ist in ihrer Orientierung an 
Fachlichkeit und Berufsförmigkeit 
vorzugsweise ein , ,Herstellungs­
prozeß für Fachqualifikationen' '. 
Deshalb geht auch eine Kritik an 
der Dichotomie von Allgemein­
und Berufsbildung fehl, die sich 
immer nur daran reibt, daß die 
eine mit dem " Höheren" , dem 

"
Geistigen" , die andere mit " u nten" 

und mit der "reinen Nützlichkeit" 
assoziiert wird. In ihren gegenwär­
tigen dominierenden Verfassun­
gen sind für die Autoren beide Bil­
dungsbereiche überholt. 

Die Berufsbildung kommt nun 
durch ihre Orientierung an der Ar­
beitswelt seit etwa zwei Jahrzehn­
ten mehr und mehr in die Situation, 
daß sie sich aufgrund von Verände­
rungen des Arbeitsmarktes und 
der Berufslebensläufe, neuer For­
men der Betriebsorganisation und 
neuer Technologien Anforderun­
gen stellen muß, die in Richtung ei­
ner allgemeinen Persänlichkeits­
bildung der Lernenden weisen. 
Wenn der zukünftige Arbeitsmarkt 
kaum noch jemanden vor berufs­
fremder Arbeit bewahren kann 
und verlangt, daß sich der einzelne 
wiederholt neu orientiert, dann 
reicht Beruf als Orientierungsgrö­
Be für Ausbildung nicht mehr aus 
und die Vermittlung eines beruf-
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lieh abgegrenzten Kanons von 
Fachkompetenzen wird umgewan­
delt werden müssen in den biogra­
phischen Umgang mit den Fach­
kompetenzen. So wird ihre Bedeu­
tung relativiert und statt dessen die 
Fähigkeit des einzelnen gefördert, 
mit veränderten Ansprüchen und 
Situationen umzugehen. - Markt­
entwicklungen haben in den ver­
gangenen Jahrzehnten dazu geführt, 
daß die " klassische" , stark von den 
Prinzipien des Taylorismus be­
stimmte Betriebsorganisation, in 
der der einzelne genau nach Sche­
ma und Plan zu funktionieren hatte, 
zunehmend durch Organisations­
formen abgelöst wird, die das ver­
antwortliche Handeln des einzel­
nen stärken. So wird die Hierarchie 
verkürzt, die Fonnalisierung wird 
zugunsten situativer " Prinzipien" 
aufgeweicht. Es wird weniger vor­
geschrieben, sondern es werden 
mehr Probleme beschrieben, de­
ren Bearbeitung dem einzelnen 
überlassen bleibt. Eine solche Or­
ganisationsform setzt aber ein an­
deres Selbstverständnis voraus: 
Konkurrenz und Instrumentalisie­
rung des ' anderen für eigene 
Zwecke werden dysfunktional. Ge­
fragt ist Kooperationsfähigkeit aus 
einer emphatischen Haltung her­
aus, "Der andere ist in dieser Or­
ganisationsform ganz real nicht der 
Konkurrent oder Mittel zu einem 
Zweck, sondern derjenige, ohne 
dessen Beitrag die gemeinsame 
Problemlösung nicht gelingt" 
(S. 50). - Die Computertechnologie 
weist in eine ähnliche Richtung: 
Mehr und mehr werden alle jene 
menschlichen Arbeiten, die einem 
logischen Ablauf unterworfen 
werden können, von Computern 
übernommen. Zwar ist Regelwis­
sen und fachliches Können weiter­
hin notwendig, aber weniger, um 
es in Arbeitsvollzügen einzusetzen, 
als um Maschinen einzurichten, 
Programme zu überwachen und zu 
optimieren und um den Sonderfall 
überhaupt als solchen zu verstehen 
und behandeln zu können. Damit 
wandelt sich auch aus dieser Sicht 
der Wert der Fachkompetenz : Sie 
dient weniger der routinehaft-nor­
malen Arbeit. sondern sie gewinnt 
erst ihre Bedeutung, indem sie mit 
der Fähigkeit des einzelnen ver-
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koppelt wird, in offenen, unplanba­
ren, nicht kalkulierbaren Situatio­
nen zu handeln. Daß diese Hand­
lungsfähigkeit keine rein vom Ver­
stand geführte ist, die sich von den 
Prinzipien der Fachlichkeit und Be­
rufsförmigkeit allein durch ihre 
übergreifenden Bezüge unter­
scheidet, wird deutlich. Sie hat 
eine andere ethische Grundlage: 
Sie ist nicht auf das Eigene, schon 
immer Gewußte beschränkt, son­
dern wendet sich dem anderen zu, 
das uns etwas zu sagen hat, ohne 
daß wir es vereinnahmen. In die­
sem Sinne ist die Vermittlung von 
Handlungsfähigkeit dezidiert ein 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. 

Die Entwicklungen zur Ausgestal­
tung dieses neuen Berufsbildungs­
verständnisses stehen noch am An­
fang, Insgesamt sind aber vielfälti­
ge Bemühungen festzustellen. Der 
zweite Aufsatz "Methodische An­
sätze zur Förderung von Schlüssel­
qualifikationen in der beruflichen 
Bildung" versucht die verschiede­
nen Konzepte, wie die Autoren be­
tonen, " möglichst kommentarlos

" 

wiederzugeben. Dabei unterschei­
den sie zwei Richtungen: die erste 
bemüht sich darum, die als unver­
ändert angesehenen Fachqualifi­
kationen mit neuen Methoden zu 
vermitteln. Die Betonung liegt also 
hier auf der Neugestaltung von 
Lernarrangements. Hierunter zäh­
len die Autoren Projektmethode, 
entdeckendes, selbstgesteuertes 
und kooperatives Lernen. Die zwei­
te Richtung arbeitet mit zusätzli­
chen Ausbildungsinhalten, die mit 
den Fachinhalten direkt nichts zu 
tun haben, wie sozialpädagogische 
Wochen, Erlebnispadagogik und 
künstlerische Übungen. 

Bei der Beschreibung der ersten 
Richtung hätte ich mir etwas weni­
ger Enthaltsamkeit in der Stellung­
nahme zu einzelnen Konzepten ge­
wünscht; denn es ist mir nicht deut­
lich genug geworden, wie einzelne 
Ansätze, wie z. B. die Selbststeue­
rung, deren Ursprung aus der pro­
grammierten Instruktion der 60er 
Jahre man den Begriff auch heute 
noch anmerkt, vereinbart werden 
können mit einer personalen und 
das heißt ja nicht-instrumentellen 

REZENSIONEN 

Berufsbildung. Tragen nicht in an­
deren Kontexten entstandene Be­
griffe eine Selbstmächtigkeit in sich, 
die die eigenen Bemühungen kon­
terkarieren? Die Autoren lassen 
sich aber von solcher Frage, die sie 
sich selbst schon gestellt haben 
mägen, nicht beunruhigen. Sie ver­
suchen in ihrer übersichtlichen 
Darstellung neuerer Ansätze auch 
bei theoretisch frag-würdigen Me­
thoden noch die Momente aufzu­
zeigen, die ihre Intentionen voran­
bringen. Damit leisten sie sicher­
lich den Ausbilderinnen und Aus­
bildern "vor Ort" einen Dienst, sa­
gen sie ihnen damit doch, daß auch 
die neue Berufsbildung auf dem 
Humus der Tradition entsteht. Ein 
fruchtbarer Vergleich ergibt sich, 
wenn man das Konzept des ent­
deckenden Lernens, das der er­
sten Richtung zugeordnet ist, den 
der zweiten Richtung subsumierten 
künstlerischen Übungen gegen­
überstellt. Beide Konzepte folgen 
ja dem Ziel, dem Auszubildenden 
die Fähigkeit zu vermitteln, sich in 
unüberschaubaren Situationen zu­
rechtzufinden. Deutlich wird aber, 
daß im Konzept des entdeckenden 
Lernens das U nüberschaubare 
nicht in der Sache selbst liegt, son­
dern im Lernenden, der auf der 
Basis seiner lebensgeschichtlichen 
Erfahrung erkennen muß, daß sein 
Wissen begrenzt ist und daß er 
Fehler macht; künstlerische Übun­
gen verweisen dagegen auf die 
Unüberschaubarkeit der Situation, 
auf die Eigenprinzipien der Sache, 
die Eigenmäglichkeiten des Ge­
genübers, auf die man sich ein­
lassen muß. 

Hier klingt schon das Thema des 
dritten Aufsatzes 

" Werkstattarbeit 
und künstlerisches Üben als Bil­
dungsmittel" an, Ausgangspunkt 
dieses erhellenden Artikels sind 
Hinweise Rudolf Steiners zum Ver­
hältnis von praktischer Arbeit und 
künstlerischem Üben, Danach ist 
das Künstlerische eine notwendige 
Vorbereitung des Praktischen. S0-
fort einzusehen ist, daß eine solche 
Aussage nicht auf der Basis eines 
bürgerlichen Kunstverständnisses 
getroffen werden kann. Nicht nur, 
daß dieses Kunst und Arbeit in 
zwei säuberlich geschiedene Be-
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'reiche trennt, sondern insbesonde­
re deshalb, weil in dieser Sicht so­
wohl das Kunst- als auch das Ar­
beitsverständnis eine gemeinsame 
Wurzel haben. Die ganzheitliche 
Erfahrung in Kunst und Arbeit wird 
verdrängt durch die ausschließli­
che Verstandesleistung: hier die 
Ausbildung zur Geschmackskom­
petenz, dort zur Fachkompetenz, 
Der Zweck der Kunst (wie die Ar­
beit) ist nach bürgerlicher Auffas­
sung die Herstellung einer Urteils­
fähigkeit. durch die sich Kenner 
gegenseitig ihre Zugehörigkeit ver­
sichern und die Banausen draußen 
bleiben, Nein, hier geht es, wie der 
Titel schon sagt, um zwei unter­
schiedliche Handlungsformen, die 
mit den Begriffen "Gestalten" und 

"
Konstruieren" beschrieben wer­

den. Diese Unterscheidung folgt 
der aristotelischen von "Praxis" 
und "Poiesis" und verweist darauf, 
daß, wenn wir konstruieren, immer 
genau wissen, was schließlich als 
Produkt herauskommt, während 
für Praxis keine Regeln der Her­
stellung verfügbar sind, sondern 
sie sich verwirklicht, indem die 
Handlung vollzogen wird. Dieser 
grundlegende Unterschied zwi­
schen Gestalten (Praxis) und Kon­
struieren (Poiesis) zieht weitere 
Verschiedenheiten nach sich. So 
muß sich der Gestaltende auf ei­
nen grundsätzlich offenen Prozeß 
einlassen, der mit freien Setzungen 
beginnt, was bei Jugendlichen häu­
fig mit einer Entscheidungskrise 
verbunden ist, die dazu führt, am 
liebsten gleich aufzugeben. Beim 
Gestalten wendet sich der Jugend­
liche dem zu, was sich z. B. auf ei­
nem Blatt Papier unter seinen Hän­
den bildet. Es bekommt ein Eigen­
leben, beginnt zu ,,sprechen" , wird 
zum Dialogpartner. Der so künstle­
risch Tätige folgt dialogisch den 
Spuren und Hinweisen der sich 
entwickelnden Gestalt. Werkstatt­
arbeit dagegen ist durch lUld 
durch planvolles Handeln mit deut­
lichen Zäsuren zwischen PlanlUlg, 
Ausführung und Kontrolle. Kommt 
es bei der Werkstattarbeit auf die 
exakte Ausführung des Plans an, so 
beim künstlerischen Üben auf ein 
mutiges Beginnen und sensibles 
Wahrnehmen der sich ergeben­
den gestalterischen Gelegenhei-
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ten. Die Autoren geben eine ganze 
Reihe von differenzierten Gegen­
überstelllUlgen, die deutlich ma­
chen, daß beide Handlungsformen 
zentrale Dimensionen einer ganz­
heitlichen Handlungsfähigkeit be­
sitzen, daß sie von daher auch nur 
zwei Seiten einer Medaille sind. 
Künstlerisches Üben und Werkstatt­
arbeit führen erst in ihrer sinnvol­
len Verknüpfung zu einer reifen 
Handlungsfähigkeit, in der auch so 
zentrale Aspekte wie Umweltschutz 
ihren systematischen Stellenwert 
erhalten. Das ist die Botschaft die­
ses Aufsatzes. 

Im vierten und letzten Artikel geht 
es um eine weitere Tendenz der 
Trennung von eigentlich Zusam­
mengehörigem, die sich seit Be­
ginn der Industrialisierung erheb­
lich beschleunig hat: der Tendenz 
zur Trennung von Lernen und Ar­
beiten, die das Lernen der Not­
wendigkeit enthebt und Arbeit oh­
ne Ansehen der Person und damit 
ohne Entwicklungsperspektive or­
ganisiert. Der Titel des Aufsatzes: 
"Lernen an realen Aufgaben: Per­
spektiven der Ausbildung am Ar­
beitsplatz" ist ein Plädoyer für ein 
Lernen in Realsituationen, soweit 
das ohne Schaden des Jugendli­
chen möglich ist. Ausgehend von 
der Einsicht, daß das Lernen sei­
ner Natur nach ein Moment des 
Handlungsprozesses ist, das die 
besondere Fähigkeit bezeichnet, 
auf neue Probleme mit neuen Fä­
higkeiten zu antworten, wird hier 
für ein Lernen votiert, in der sich 
die in einer Handlung geforderten 
Fähigkeiten in deren Vollzug bil­
den. Dies ist nicht nur die Konse­
quenz aus einem Verständnis von 
Handlungsfähigkeit, in der das ge­
staltende Moment wesentlich dazu­
gehört. Es ist auch die Konsequenz 
aus der Steinersehen Aussage, 
nach der das Künstlerische eine 
notwendige Vorbereitung des 
Praktischen ist. Mit ihrer Fbrde­
rung, im Lernprozeß das prakti­
sche Tun dem Begriff, Praxis der 
Theorie voranzustellen, gewinnen 
die Autoren die notwendige frei­
heit, die sie brauchen, um Gestal­
ten als notwendiges Element des 
Lernprozesses zu verankern. Daß 
dies sowohl bei Auszubildenden 

als auch bei Ausbildern eine Hal­
tung verlangt, das andere, sei es 
die Person oder die Sache, immer 
auch sich selbst zur Sprache brin­
gen zu lassen, darauf wird nach­
drücklich hingewiesen. 

Insgesamt ist dies ein beachtliches 
Buch, Selbstverständlich wird je­
der, der will, auch zu Kritisieren­
des finden. So kann sich der theo­
retisch Interessierte einige zentra­
le Kategorien und Begriffe, wie z. B. 

"
Ich" , 

"
Subjekt" , 

"
Selbstbewußt­

sein", "Identität", deren aus dem 
18. und 19. Jahrhundert überkom­
mene Bedeutungen gegenwärtig in 
Philosophie und Sozialwissenschaft 
fraglich geworden sind, nur implizit 
erschließen. Auch ist einigen Be­
griffen aus der Steiner-Schule an­
zumerken, daß sie nicht im gegen­
wärtigen gesellschaftlichen Kon­
text entstanden sind. Aber dies 
scheinen mir eher Aufforderungen 
an den Leser, selbst weiterzuden­
ken, als einer wirklichen Kritik 
würdig. 
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Regionale Weiterbildungsaktivitäten und 

Arbeitslosigkeit 

Eine Analyse AFG-geförderter Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von Arbeits­
losen 

72 Seiten, broschiert, 12,- DM 
ISBN 3-88555-373-3 
Reihe "Materialien und statistische Analysen", Heft 87 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch die Bundesanstalt für Arbeit hat in 
den letzten Jahren einen hohen Stellenwert erlangt. Im Mittelpunkt der Weiterbildungs­
förderung steht dabei die Zielgruppe der Arbeitslosen. 

Die vorliegende Analyse der AFG-geförderten Weiterbildungsmaßnahmen knüpft an 
die Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung zu Auftragsmaßnahmen des 
Jahres 1982 "Berufliche Weiterbildung und Arbeitslosigkeit" (Berlin und Bonn 1984) an, 
Die aktualisierte Studie basiert im wesentlichen auf Daten des Jahres 1986, in dem die 
Qualifizierungsoffensive der Bundesanstalt für Arbeit erstmals voll wirksam wurde. 

Ziel der Untersuchung ist es, zum einen anhand interpretierter tabellarischer und karto­
graphischer Darstellungen die z. T. beträchtlichen regionalen Unterschiede der beruf­
lichen Weiterbildung nach dem AFG transparent zu machen und zum anderen zu ver­
suchen, mit Hilfe statistischer Analyseverfahren Hinweise auf relevante Einflußfaktoren 
zu geben, 

Damit richtet sich die Veröffentlichung an die Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung, denen 
insbesondere die Planung, Organisation und Betreuung von Auftragsmaßnahmen 
obliegt, an die Weiterbildungseinrichtungen, die die Weiterbildungsmaßnahmen für 
Arbeitslose durchführen, sowie an die für die Regionalplanung verantwortlichen Per­
sonen auf der Ebene der Kommunen, Landkreise und Länder. 

Sie erhalten diese Studie beim Bundesinstitut für Berufsbildung - Referat Veröffentlichungs­
wesen - Fehrbelliner Platz 3 - 1000 Berlin 31 - Tel.: (0 30) 8683-520 oder 86 83-1 bbb 



Ursula Hecker 

Betriebliche Ausbildung: 

Berafsznfriedenheit und Probleme 

Eine bundesweite Reprä5entativbefragung yen Auszubildenden 
ab dem zweiten Lehrjahr 

108 Seiten, broschiert, 15,- DM 
ISBN 3-88555-376-7 
Reihe "Berichte zur beruflichen Bildung", Heft 108 

Dem Bericht liegt eine Befragung von 1 000 Auszubildenden über deren Ausbildungs-­
bedingungen und -erfahrungen sowie deren berufsbezogene Einstellungen und Orien� 
tierungen zugrunde, f' 

f 
Schwerpunkte dieses :Berichtes sind vor allem: 
- Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung, Fragen 

der Berufswahl und Lehrstellensuche, die dabei erfahrene Unterstützung und Hilfe 
sowie Aspekte, die nach Meinung der Auszubildenden zum Bewerbungserfolg ge­
führt haben, 

- Bewertung der Ausbildungssituation durch die ,Auszubildenden, dabei geht es vor 
allem um deren generelle Zufriedenheit mit der Berufswahl und Ausbildung, aber 
auch um Fragen, durch welche Mängel und Störfaktore? die Ausbildungssituation 
gekennzeichnet ist und wie die Jugendlichen mit ProbJemen und Schwierigkeiten 
umgehen. Die Analyse.bezieht sich auch auf solche Bedingungen in der Ausbildung, 
die möglicherweise als Abbruchursachen gelten können. 

- Fragen nach den Berufsperspektiven aus der Sicht der Jugendlichen im Anschluß an 
ihre Ausbildung, 

Sie erhalten diese Studie beim Bundesinstitut für Berufsbildung - Referat Veröffentlichungs­
wesen - Fehrbelliner Platz 3 --' 1000 SerHn 31 - Tel.: (030) 86 83-5 20 oder 86 83-1 


